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Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
v
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Anstatt:

>. Verordnungen und Entscheidungen.
1. Auf Bauplänen genügt die Unterschrift eines concessionierten Maurer-

Meisters allein als Bauführer.
2. Der Banconsens ist ein für das Banobject als solches giltiger NechtSact.
3 . Vereinbarung mit dem Deutschen Reiche wegen gegenseitiger Über¬

schreitung der Neichsgrenze mit Militär -Luftballons.
4 . Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der Stadt Halas (Ungarn ).
5 . Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der Ortsgemeinde Vinkovce

(Croatien -Slavonien ).
6. Verpflichtung der Genossenschaft zur Tragung aller nothwendigen und

thatsächlich verausgabten Kosten für die Gehilfen -Versammlung.
7 . Behandlung erkrankter Thiere durch Cnrschmicde.
8 . Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 8 . März 1899,

Z . 1570 , die Subventionierung des Kirchenbauvereines ..St . Laurentius '
in Breitensee betreffend.

9. Gemeindejagd -Verpachtnugen.
10 . Bestallung eines königl. portugiesischen Houorar -Consnls in Wien.
11 . Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Pancsova.
12 . Gifthändler -Verzeichnis.
13 . Vorzngspfandrecht der Wiener Bezirlskrankencassa und der Arbeiter-

Unfallversichernngsanstalt für Niederösterreich.
14 . Zur Vereinfachung des schriftlichen Verkehres der Behörden.
15 . Souveräner Malteser -Nitter -Orden.
16 . Titulatur für weiland Ihre Majestät die Kaiserin Elisabeth.
17. Executive Einhebnng rückständiger Genossenschafts - beziehungsweise

Krankencassa -Beiträge.
18 . Die Festsetzung des Berechtignngsnmfanges einzelner Gewerbe ist im

Verordnnngswege nnthnnlich.
19 Auslieferung von Verbrechern an der österreichisch-schweizerischenGrenze.
20 . Correspondenz mit auswärtigen Behörden.
21 . Aushebung der Vorschrift , betreffend Vorlage der Gesuche um Concession

zur Benützung der Gewässer behufs Erzeugung elektrischer Kraft an
da ? Ackerbauministerinm.

22 . Erläuterungen zu einigen Bestimmungen des Forstgesetzes.
23 . Anwendung des Z 18 : 3 der Wehrvorschrift , I . Theil.
24 . Beschleunigte Ausfertigung der von den Studierenden der Hochschulen

für die Nachweisnngen nach Z 25 Wehrgesetz beiznbringenden Be¬
stätigungen.

25 . Warnung für Arbeitsuchende , sich anlässlich der Weltausstellung nach
Paris zu wenden.

26 . Competenz zur Bestrafung der von nicht activen Soldaten der bosnisch-
hercegovinischen Truppen begangenen Übertretungen der Melde -Vor¬
schriften.

27 . Haarfärben und Nagelpflege.
28 . Authentische Interpretation des Z 7, Absatz 3, Punkt 4 der Durch¬

führungs -Verordnung zum n.-ö. Thierseuchengesetze.
29 . Ablegung des Staatsbürgereides.
30 . Desinfektion der Waggons für Viehtransport.
31 . Begleitnngs -Documente der ans Ungarn abgeschafsten Schüblinge.
32 . Verwendung des Tragnetzbleches der Firma R . PH. Waagner bei

Herstellung von Decken und Abtheilungswänden aus Portlandcement-
Beton.

33 . Erzeugung von Streichriemen — ein freies Gewerbe.
34 . Verkauf gebratener Gänse.
35 . Interpretation des Gesetzes zum Schutze des Hansrechtes.
36 . Beseitigung der Missstände bei der Unfallversicherung der bangewerb¬

lichen Betriebe.
37 . Vergütung von Feldschüden durch Truppenübungen.
38 . Snperarbitriernng.
39 . Zulassung der Wilhelm Schückher ' schen Platten ans Gips und Kessel¬

schlacke zur Herstellung von Abtheilnngswänden.
40 . Verbot des Schnellfahrens ans dem Eentral -Viehmarkte und im Bereiche

des Schlachthauses St . Marx.
41 . Exemtion der in den städtischen Steinbrüchen in Windegg und Marbach

beschäftigten Bediensteten von der Unfallversichernngspflicht.
42 . Herstellung von Inschriften ans Grabsteinen , Votivtafeln , Monumenten re.

als freies Gewerbe.
43 . Änderung der Bestimmungen über den Pulver -Verschleiß.
44 . Deckenconstruction der Firma G . A. Wayß Comp , ans Beton mit

Rnndeisen -Einlagen.
45 . Öffentliche Sammlungen.

is . Normativbeftimmullgen:
Stadtrath:

46 . Lieferung hydraulischer Bindemittel.
47 . Preis -Ermäßigung im städtischen Donaubade und im städtischen Theresien-

bade für städtische Angestellte.
M a g i st r a t:

48 . Einschränkung des Papierverbrauches.
49 . Mi „Verrechnung und Anftheilnng der Spectakelgebüren " .

sii.  Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
Verwaltnttgdsicnst:

50 . Vorkehrungen zur Abwehr und Tilgung der Schweinepest (Schweine¬
seuche).

Verzeichnis der im Neichsges etzblatte und im L an d e s g e setzbl att e
für Österreich unter der Enns im Jahre  1899 pnblicierten
Gesetze und Verordnungen.

l. Vtt'tilk»ii»i,,e» mW Eiltlcheii'wiuM.
!.

sUuf Bauplänen genügt die Unterschrift eines con
eessionierten Maurermeisters allein als Bauführer . )

— Kkpioöuotion . —

Die Baudeputation für Wien hat unterm 13 . Juli 1893,
Z . 78 , nachstehende Entscheidung getroffen:

Die Baudeputation für Wien findet ans Grund des Beschlusses vom
8 . Juli 1896 über den Necnrs des Alois und der Emilie Kraus  einver¬
ständlich mit Franz Gräf  gegen die Entscheidung des magistratischen Bezirks¬
amtes vom 22 . Februar 1896 , Z . 6255 , betreffend die Verweigerung des Ban-
consenses für die Aussetzung zweier Stockwerke ans den Gassentract des Hauses
Nr . 793 , Einl .-Z . 1238 Grundbuch Ottakring , XVI ., Or .-Nr . 22 Lienfeldergasse,
die recnrrierte Entscheidung zu beheben und dem magistratischen Bezirksamte
die aufrechte Erledigung des Bangesuches anfzutragen.

In der angefochtenen Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes wird
als Grund der Abweisung der 8 20 der Bauordnung für Wien citiert.

In diesem Paragraphen wird bestimmt , dass der Bauplan von dem Bau¬
führer unterfertigt werden muss.

Dieser Bestimmung erscheint nun thatsächlich entsprochen , indem der bau-
führende Maurermeister Franz Gräf  diese Pläne unterfertigt hat.

Hinsichilich der Bauausführung selbst bestimmt der Z 33 der Bauordnung
für Wien , dass die Bauherren sich bei ihren Bauten nur hiezu berechtigter
Personen als Bauführer zu bedienen haben.

Die Bauordnung für Wien hält sohin strenge auseinander die Unter-
fertignng der Pläne und die Bauausführung , und erscheint dies ganz natürlich,
indem es der Baubehörde freisteht , bei der Consensertheilnng die Bedingung
bezüglich der Bauausführung durch nur Berechtigte , d. i. nach dem Gewerbe¬
gesetze befugte und concessionierte Bauführer zu stellen.

Einen Grund der Consensverweigernng kann daher die Frage , ob der
Unterfertiger der Consenspläne zur Bauausführung berechtigt ist oder nicht,
keineswegs bilden , umsoweniger , als nach Z 22 der Bauordnung die Pläne
bezüglich ihrer Ausführbarkeit einer genauen und sorgfältigen Prüfung zu unter¬
ziehen sind und die Banbewillignng an bestimmte Bedingungen geknüpft
werden kann.

Es musste demnach die recnrrierte Entscheidung behoben und die neuer¬
liche Beamtshandlnng des Baugesnches angeordnet werden.
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(Der Baueonseus ist ein für das Bauobjekt als
solches giltiger Rechtsakt . )

Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes vom 9. Dccem-
ber 1898 , Nr . 6817 ex 1898 (M .-Z . 45752/IX ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-
Präsidenten Dr . Ritter v . Alter , in Geqenwart der Räthe des k. k. Ver-
waltnngsgerichtshcfes Ritter v . Henni g, Zenker , Dr . Kleeberg und Truxa.
dann des Schriftführers k. k. Bezirks -Comunssärs Ritter v . P >en czyk ow  ski,
über die Beschwerde der Marie Charlotte Dittler  in Wien gegen die Ent
scheidung der Baudeputation für Wien vom 30 . Mai 1896 , Nr . 125 , betreffend
die Adaptierung eines Hanfes wegen der Regulierung des Gassenniveaus , nach
der am 9 . December 1898 dnrchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung,
und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Aus¬
führungen des Dr . Josef Jeannse  jun . , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien,
in Vertretung der Beschwerde , dann der Gegenansführnngen des k, k. Statt-
haltereirathes Frciherrn v . Siber  in Vertretung der belangten Bandepntation
für Wien , und jener des Dr . Wolfgang Nig ler,  Hof - und Gerichtsadvocaten
in Wien , in Vertretung der milbetheiligten Stadtgemeinde Wien z» Recht
erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

E n t s ch e i d n n g s g r ii n d e:

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der Beschwerdeführerin als
dermaligen Besitzerin des Hanfes IX ., Lazarcthgasse 35 , ans Anlass der nun¬
mehr vom Stadtrathe beschlossenen Herstellung des definitiven Niveaus in der
Lazareth - , Brünnlbad - und Brünnlmühlgasse anfgetragen , die Evacnierung der
unter das nunmehr herznstellende consensmäßige Niveau zu liegen kommenden
Lokalitäten , sowie die durch diese Niveanregnliernng an und in dem Hause etwa
nothwendig werdenden Adaptierungen — nach vorheriger Einholung der Be¬
willigung — auf ihre Kosten zu bewerkstelligen.

Während in der Hiergerichts dagegen von Charlotte Dittler  überreichten
schriftlichen Beschwerde nicht bestritten wurde , dass bei Ertheilnng des Ban-
conscnscs für das Haus Nr . 35 Lazarethgasse das gegenwärtig bestehende
Trottoir , beziehungsweise dessen Niveau nur als Provisorium bestimmt , und
dass mit Rücksicht hierauf schon ursprünglich bei der Erbauung des Hauses der
Fußboden drs Parteiregeschosses in dem seinerzeit herznstellenden desGitiven
Nivcan ansgesührt wurde , die schriftliche Beschwerde sich vielmehr hauptsächlich
dagegen wendet , dass eine Verpflichtung zu allfälligen Adaptierungen aus Anlass
der Niveanregnliernng der gegenwärtigen Besitzerin gegenüber deshalb nicht
wirksam sein könne , weil eine solche Verpflichtung im Grnndbuche nicht ein¬
getragen sei und daher ans den späteren Besitzer des Objectes nicht übergehen
könne , legte der Vertreter der Beschwerde bei der öffentlichen mündlichen Ver¬
handlung das Schwergewicht daran *, dass ans dem für das Hans Nr . 35 er-
theilteu Banconsense keineswegs zu entnehmen sei, dass ans dem Hanse Nr . 35
überhaupt die Verpflichtung zur Vornahme von allfälligen Adaptierungen bei
der Regulierung des Straßenniveaus hafte , und dass daher , abgesehen von dem
in der schriftlichen Beschwerde geltend gemachten Grunde , deshalb der ergangene
Auftrag nicht gerechtfertigt erscheint.

Der Verwaltnngsgerichtshof ist der Nechtsanschanung , dass nach der
Bauordnung , und zwar auch nach jener vom Jahre 1868 , welche zur Zeit,
als das Hans Nr . 35 Lazarethgasse erbaut wurde , in Ncchtswirksainkeit war,
der Banconsens ein Rechts , ct ist , welcher dauernd für das Object selbst gesetzt
erscheint , also ohne Rücksicht ans eventuelle Änderungen in der Person der
Besitzer die Rechtsve , hältnisse zwischen dem Bauführer , beziehungsweise dem
jeweiligen Eigenthümcr des Hauses und der Gemeinde , sowie der Nachbarschaft
regelt . Als Consequenz dieser Nechtsanschaunng muss anerkannt werden , dass,
wenn und soweit ans dem einem Ballführer ertheilten Banconsense bestimmte
Voraussetzungen für die Ausführung des Baues sich ergeben , deren Einhaltung
bindend bleibt , nicht bloß für den ersten Bauführer , sondern für alle Nachfolger
im Besitze , so dass , insofern ei» bestehendes Gebäude den durch den Ban¬
consens festgestellten Anforderungen nicht entspricht , dann , wenn für die be¬
treffende Abweichung die behördliche Bewilligung nicht erwirkt worden ist , jeder
Besitzer dieses Hauses verpflichtet erscheint , denjenigen Zustand herznstellen,
welcher nach den Bestimmungen des Banconsenses als der allein zu Recht
bestehende anerkannt werden kann.

Unter Festhaltung dieses Grundsatzes hat der Gerichtshof im gegebenen
Falle anerkennen müssen , dass der derzeitige Zustand des in Frage stehenden
Gebäudes mit demjenigen Zustande , , welcher nach dem Banconsense als der
rechtliche bezeichnet erscheint , nicht in Übereinstimmung ist, und dass insbesondere
jene Änderungen der dem Hanse schon nach dem Banconsense dnrchgeführt
werden müssen , welche nunmehr infolge der zur praktischen Durchführung
gelangten Niveanregnliernng sich als nothwendig darstellen.

Es ist zunächst , was den Banconsens anbelangt , zu erwähnen , dass nicht
die Bestimmungen des Banconsenses vom 2 . Oktober 1875 , Z . 148688 , als
maßgebend erkannt werden können , sondern diejenigen , welche in dem Nach-
trags - Consense vom 28 . Juni 1877 , Z . 139479 , enthalten sind.

Es ist richtig , dass der Banconsens selbst eine nähere Detaillierung der
Anforderungen der Baubehörden hinsichtlich des Niveaus nicht enthält , dass
sich vielmehr im Banconsense lediglich die allgemeine Norm findet , dass der
Bauwerber verpflichtet erscheint , hinsichtlich der Bestimmung des Niveaus die
gestellten Aufmdernugen einznhalten und ihnen gemäß sich zu benehmen . Allfln

gemäß den Bestimmungen der Bauordnung des Jahres 1868 , ZZ 18 und 19,
war es auch in dem gegebenen Falle , wie in allen anderen , Sache des Bau¬
führers , die Bestimmung des Niveaus für den Neubau von der Gemeinde zu
erwirken . Diese Bestimmung des Niveaus ist denn auch — wie den Acten
deutlich zu entnehmen ist — thatsächlich erfolgt , indem mit dem Acte vom
2 . Juni 1877 für alle Dimensionen des Hauses in seinem ganzen Umfange in
Gegenwart des Vertreters des Bauführers , beziehungsweise des Baumeisters
die ' einzelnen Coten mit jeden Zweifel ansschließender Deutlichkeit festgesetzt
worden sind.

Es steht actenmäßig weiter fest, dass ans Basis dieser Bestimmungen des
erwähnten Actes , beziehungsweise nach Maßgabe des für das Gebäude als
zulässig erkannten Niveaus dann die Einreichung der Pläne erfolgt ist , nach
welchen sohin das Hans zur Ausführung gelangt ist . Es steht nach der Acten-
lage durchaus fest, dass dem Bauführer die von der Gemeinde gestellten Be¬
stimmungen für das Nivcan bckauntgegeben , von ihm auch anstandslos acceptiert
und seinen Bauplänen zugrunde gelegt worden sind , und zwar umsomehr,
als der ebenerdige Fußboden des Gebäudes thatsächlich in dem am 2 . Juni
1877 ansgestecktc 'n zukünftigen Niveau ansgeführt wurde und das Trottoir
nur provisorisch in dem damaligen Straßenniveau angelegt wurde.

Da nun die Baupläne einen integrierenden Theil des Banconsenses ans¬
machen und , wie bereits dargelhan , die behördlich festgestellten Niveau -Be¬
stimmungen den consentiertcn Bauplänen zugrunde gelegt wurden , erschien
der Nachweis erbracht , dass hinsichtlich des Niveaus für das erwähnte Wohn¬
gebäude heute diejenigen Bestimmungen maßgebend sind , welche damals im
Acte vom 2 . Juni 1877 festgcstellt worden sind , und dass daher die Gemeinde
Wien nn Rechte ist , wenn und sobald sie die Ecfüllung dieser Bedingungen
von dem Besitzer des Hauses in Anspruch nimmt . Dass die Anforderungen
der Gemeinde in irgend einer Weise über jenes Maß hinansgiengen , welches
actenmäßig fixiert erscheint , hat die Beschwerdeführerin gleichfalls nicht dar-
gethan.

Nach der dargestellten actenmäßigen Sachlage erscheint sohin die an-
gefochtene Entscheidung durch die besprochenen gesetzlichen Bestimmungen durch¬
aus gerechtfertigt , und die Beschwerde war daher als unbegründet abzuweisen.

A.
(Bereinbaruug mit dem Deutschen Reiche wegen gegen
seitiger Überschreitung der Reichsgrenze mit Militär-

Lustballous . )
Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 1. Februar

1899 , Z . 2245 (M .-Z . 26173/XVI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Nach einer an das k. k. Ministerium des Innern gelangten Mittheilung
des k. und k. Ministeriums des Äußern wurde mit dem Deutschen Reiche eine
Vereinbarung wegen gegenseitiger Überschreitung der Reichsgrenze mit Militär-
Luftballons abgeschlossen.

In Gewissheit dieser , ans voller Neciprocität beruhenden Vereinbarung
wird den deutschen Lnftschifser -Ossicieren und den Begleitpersonen einerseits
und den österreichisch -ungarischen Lnftschifser -Ossicieren und deren Begleit
Personen andererseits das Überschreiten der Reichsgrenze mit Luftballons , sowie
das Landen ans dem Gebiete des anderen Theilcs gestattet.

DieAnfnahmen von Photographien fremden Ländergebietes und das Aus¬
lassen von mitgenommenen Brieftauben ist allgemein ausgeschlossen.

Die beiderseitigen Lufischisfer - Ossiciere haben soivohl zu ihrem eigenen
Schutze als auch zum Zwecke der Überwachung und Verhinderung etwaiger
Umtriebe unbefugter Personen zu ihrem Allsweise dienliche Bescheinigungen
ihrer Vorgesetzten Militärbehörde mitznführen und jede Landung ans fremdem
Gebiete sofort dem Vorsteher der Gemeinde , in deren Gebiete die Landung
erfolgt , anzuzeigen.

Für etwaige , bei den Ballonfahrten und Landungen ans fremdem Gebiete
verursachte Beschädigungen ist Schadenersatz nach dem Gesetze des Landes , in
dem der Schaden erwachsen ist, zu leisten.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 7 . Jänner 1899 , Z . 8604/M . I ., mit dem Bemerken in
Kenntnis gesetzt , dass die zuständige politische Bezirksbehörde von jeder ver¬
kommenden Grenzüberschreitung oder Landung solcher Ballons ungesäumt das
nächste Militär -Stations - Commando zu verständigen hat.

Über besondere Wahrnehmungen , sowie bei sich ergebenden Umständen
ist anher zn berichten.

4.

(Verbot des Hausierhandels aus dem Gebiete der
Stadt Halas ( UngarnI .)

Die k. k. n .-ö. Statthcilterei hat mit Erlass vom 1. Februar
1899 , Z . 7165 (M .-Z . 24492/XVIII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 18 . Jänner
1899 , Z . 1369 , wurde laut Mittheilnng des kön . nngar . Handelsministeriums
vom 14 . December 1898 , Z . 80041 , 'die Ausübung des Hausierhandels ans
dem Gebiete der Stadt Halas (Comitat Pest - Hilis -Solt -Kisknn ) unter Anf-
rechthaltnng der im tz 17 der bestehenden Hansiervorschristen und in den diesen
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Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnnngen den Bewohnern gewisser
Gegenden gewährten Rechte verboten.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit Beziehung auf 8 10 des Hausier-
patentes zur Danachachtung tu Kenntnis gesetzt.

5.

(Verbot des Hausierhandels aus dem Gebiete der
Ortsgemeinde Binkovee ( Croatien Elavonienl .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 7 . Februar
1899 , Z . 9388 ( M .-Z . 28069/XV1II .) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zufolge Erlasses des h . k. k. Ministeriums des Innern vom 25 . Jänner
1899 , Z . 1813 , wurde laut Mittheilung des köuigl . ungar . Handelministcriums
vom 21 . December 1898 , Z . 82436 , die Ausübung des Hausierhandels auf
dem Gebiete der Ortsgemeinde Vinkovce (Croatien -Slavonicn ) unter Anfrecht-
haltung der im 8 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den diesen
Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnnngen den Bewohnern gewisser
Gegenden gewährten Rechte verboten.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf 8 10 des Hausierpalentes
zur Danachachtung in Kenntnis gesetzt.

6 .
(Verpflichtung der Genossenschaft zur Tragung aller
nothweudigeu und thatsächlich verausgabten Kosten

für die Gehilfen -Versammlung .)
Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshoses vom 7 . Fe-

lnnar 1899 , Nr . 861 ( M .-Z . 83503/XV1II ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Lerwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Dr . Ritter v. Alter , in Gegenwart der Nüthe des k. k. Ver-
waltnngsgerichtshofes Dr . Haberer , Dr . Reissig , Freiherr » von Jacobi
und Dr . Bnrckhard , daun des Schriftführers k. k. Hof -Secretärs Dr.
Freiherr v. Hein old , über die Beschwerde des genossenschaftlichen Gehilfen-
Ansschnsscs der Tischler in Wien , gegen die Entscheidung des k. k. Handels¬
ministeriums vom 2 . April 1898 , Z . 12067 , betreffend die Tragnng
der Kosten für eine Geh i lfen - Versammlun  g und einen Aufruf , nach
der am 7 . Februar 1899 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung,
und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Aus¬
führungen des Dr . Karl Ornstein , Hof - und Gerichts -Advocaten in Wien,
und des Laurenz Widholz,  Obmannes des genossenschaftlichen Gehilfen-
Ansschusses der Tischler , in Vertretung der Beschwerde und der Gegen-
ausführnngen des k. k. Ministerial -Vice -Secretärs Dr . Freiherrn v . Meusi,
in Vertretung des belangten k. k. Handelsministeriums , ferner jener des Dr.
Moriz Spingarn,  Hof - und Gerichts -Advocaten in Wien , in Vertretung der
mitbetheiligten Genossenschaft der Tischler zu Recht erkannt:

Die augefochtene Entscheidung wird als gesetzlich  nicht
begründet aufgehoben.

E n t s ch e i d n n g s g r ü n d e:
Mit der angefochtenen Entscheidung wurde das Begehren des Gehilfen-

Ansschusses der Tischlergenossenschaft in Wien , dass die Genossenschaft ver¬
halten werde , die Kosten der am 11 . Juli 1897 stattgefundcuen Gehilfen - Ver¬
sammlung per 210 fl . 37 kr., dann die Kosten des am 26 . Mai 1897 an die
Tischlergchilfen Wiens versendeten Aufrufes , betreffend die Einstellung der
Funetioneu des genossenschaftlichen Schiedsgerichtes per 17 fl 50 kr. zu tragen,
abgclehnt . Diese Entscheidung geht , indem sie die Gründe der Entscheidungen
der beiden unteren Instanzen acceptiert , von der richtigen Voraussetzung aus,
dass die Genossenschaft die aus der Gehilfen -Versammlung als eines integrierenden
Bestaudtheiles der Genossenschaft und zugleich eines gesetzlichen Organes für
einen Theil der Zwecke der Genossenschaft , erwachsenden Kosten , insbesondere
also auch die Kosten der Einberufung einer Versammlung zu tragen hat.

Diese Anschauung findet ihre nähere Begründung darin , dass die Gehilfen
Angehörige der Genossenschaft sind (Z 106 der Gewerbe -Ordnung ) , ferner dass
gemäß ZZ 120 und 120 n der Gewerbe -Ordnung die Gehilfen sich als Gehilfen-
Versammlung zum Zwecke der in ihren Wirkungskreis fallenden Thätigkeit zu
vereinigen haben ; dass die Genossenschafts -Vorstehung berechtigt ist , in die
Gehilfen -Versammlung zwei bis sechs Gewerbsinhaber abzuordnen , welche an
derselben mit berathender Stimme theilnehmen können (8 120 vorletzter Absatz ) ,
endlich dass das Statut der Gehilfen -Versammlung als integrierender Be-
staudtheil des Genossenschaftsstatutcs , diesem anznreihcn ist . (8 126 letzter Absatz .)

Da die Gehilfen - Versammlung hieuach einen integrierenden Bestaudtheil
der Genossenschaft selbst bildet und für ihre Zwecke weder nach dem Gesetze,
noch nach dem Statute eigene Einnahmsquellen besitzt , so folgt nothwendig,
dass die für die Erfüllung der Aufgaben der Gehilfen Versammlung erforder¬
lichen Kosten von der Genossenschaft zu tragen sind . Dafür spricht auch die
positive Bestimmung des 8 115 , Absatz 1 der Gewerbegesetz -Novelle vom
Jahre 1883 , wonach die für die Erfordernisse der Genossenschaften mit einziger
Ausnahme der Beiträge für die Krankencassa uöthigen Geldmittel , soweit solche
nicht ans den Zinsen des vorhandenen Vermögens die Deckung erhalten , ans
die Mitglieder der Genossenschaft ( also nicht auf die Gehilfen ) umgelegt werden.

Demnach kann die in der Gegenschrift des Handelsministeriums eingewendete
Beschränkung , dass ein specieller Verpflichtuugsgrund für die Genossenschaft
durch ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung der bestimmten ver¬
ursachenden Maßnahmen seitens der Genossenschaft vorliegen müsste , nicht als
zutreffend erkannt werden , zumal bei solcher Auffassung die Genossenschafls-
Vorstehung in die Lage gesetzt wäre , der Gehilfen -Versammlung die ihr durch
das Gesetz eingcräumte Thätigkeit völlig zu unterbinden . Insbesondere aber
eischeint speciell bezüglich der mit der Einberufung der Gehilfen -Versammlung
verbundenen Kosten der Hinweis darauf , dass im 8 120 , Absatz 4 der Ge¬
werbe - Ordnung die Einberufung der Gehilfen -Versammlung ausdrücklich von
der Aufforderung des Genossenschafts -Vorstehers abhängig gemacht wird , nicht
als ausrciche , der Grund für die Anschauung des Handelsministeriums . Denn
allerdings heißt es dort , dass die Gehilfen -Versammlung das ersten,al durch
die Gewerbebchörde , in der Folge jedoch über Aufforderung des Genossenschafts-
Vorstehers durch ihren Obmann einberufen wird . Allein dieser letzteren Be¬
stimmung wohnt die Bedeutung nicht inne , dass ohne Aufforderung des Ge¬
nossenschafts -Vorstehers die Einberufung der Gehilfen - Versammlung unzulässig
wäre , da ja der Gehilfen -Versammlung im 8 120 a ein eigener selbständiger
Wirkungskreis Angewiesen ist, somit die Gehilfen Versammlung die m diesen
Wirkungskreis fallenden Maßnahmen auch ohne ausdrückliche Einflussnahme
des Genossenschafts -Vorstehers berathen und beschließen kann ; die bezogene
Bestimmung geht vielmehr nur dahin , dass die Einberufung der Gehilfen-
Versammlung zu erfolgen hat , wenn der Genossenschafts - Vorsteher hiezu
auffordert . .

Der Verwaltungsgerichtshof konnte auch dem vom Regierungsvertreter
bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung hervorgehobeuen Umstande , dass
unter den im 8 H7 der Gewerbegesetz -Novelle vom Jahre 1883 zur Be¬
sorgung der Geschäfte der Genossenschaft berufenen Organen die Gehilfen-
Versammlnna nicht genannt ist, die Bedeutung nicht beilegen , dass die Ge¬
nossenschaft auch hinsichtlich der in den Bereich der Thätigkeck der Gehilfen-
Versammlung fallenden Agenden das ausschließliche Verfügungsrecht habe.

Aus dieser Bestimmung folgt nur , dass , was sich ja auch aus der Ein¬
reihung der Gehilfen -Versammlung als organisches Glied der Genossenschaft
ergibt , allerdings die Genossenschaft auch die Geschäfte der Gehilfen -Versammlung,
und zwar soweit nicht die unter Ut . n , o und ck bezeichueten Organe eiu-
treten , durch die Genossenschafts - Vorstehung zu besorge « und die hiefür
erforderlichen Kosten zu tragen hat , aber nicht wie in der augeschlosseucn
Entscheidung angenommen wird , dass beiMaßuahmen derGehilfeu -V -rsammluug,
welche ohne Wissen und Zustimmung der Genosseuschafts -Vorstehnng erfolgt
sind , für die Gewerbebehörden jede rechtliche Grundlage fehle , um die Ge-
noss 'enschafts -Vorstehung zur Kostenübernahme zu verhalten.

Wohl wird die ' Genossenschaft nicht verpflichtet sein , jede willkürlich
verfügte Auslage des Obmannes oder Ausschusses der Gehilfen -Versammlung
zu ersetzen . Die Genossenschaft wird aber alle jene Kosten zu
tragen haben , welche wirklich für die Zwecke der Gehilfen-
Versammlnug aufgewendet wurden und auch nothwendig waren,
dieselben mögen mit oder  ohne ausdrückliche Zustimmung der
Genossenschafts - Vorstehung veranlasst worden  sein.  Dies
ergibt sich hinsichtlich der Kosten für die Einberufung der Gehilfen Versammlung
auch aus dem letzten Absätze des 8 120 der Gewerbegesetz Novelle , wonach
der Genossenschafts -Vorstehung von jeder Einberufung bloß die Anzeige
zu erstatten ist . . <

Die Admiuistrationsbchördcn waren demnach nicht berechtigt , lediglich
aus dem Grunde , weil die in Rede stehenden Kosten ohne Wissen und Zu¬
stimmung der Genossenschafts -Vorstehung anfgewendet wurden , deren Zahlung
ans der Genossenschaftscaffa zu verweigern ; sie hatten vielmehr in die Prüfung
einzugeheu , ob die Kosten thatsächlich für gesetzliche Zwecke der Gehilfen -Ver¬
sammlung anfgewendet wurden und nothwendig waren.

In diesen Erwägungen musste die augefochtene Entscheidung als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben werden.

7 .
(Behandlung erkrankter Thiere durch Cnrfchmiede . )

Die k. k. n .-ö. Statlhalterei hat mit Erlass vom 2 . März
1899 , Z . 13979 (M .-Z . 42606/XV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zur Vermeidung von eventuellen Strafamtshaudluugen gegen Cur
schmiede wegen unbefugter Behandlung erkrankter Thiere wird der Magistrat
gemäß dem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 9 Februar
1899 , Z . 10477 , in die Kenntnis gesetzt , dass gegen die Behandlung erkrankter
Thiere durch Curschmiede , insofern es sich nicht um unter bas allgemeine
Thierseuchen - und Rmderpestgesetz sammt bezüglichen Nachträgen fallende an¬
steckende Thierkraukheiten handelt , kein Anstand erhoben wird.

8 .

(Entscheidung des k. k. BerwaLtnngsgerichtshvfes
vom 8 . März ! 8 « !>, Nr . 157 « , die SubventLoujernng
des Kirchenba „Vereines „ Lt . Laurentius " in Breiten

see betreffend . )
Im Ramm Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltuugsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k°
zweiten Präsidenten Dr . Freiherrn v . Lein ah er , in Gegenwart der Räthe
des k. k. Verwaltnngsgerichtshoses Freiherrn v . Giovanelli , Dr . Haberer,

1*
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Dr . Ritter v. Heiterer - S ch aller , Dr . Bnrckhard , dann des Schriftführers
k. k. Nathsseeretärs -Adjnncten Grafen Bossi - Fedrigotti,  über die Be¬
schwerde des Lucian Brunner  in Wien gegen den Beschluss des Gemeinde-
rathes der Reichshanpt - nnd Residenzstadt Wien vom 10. December 1896,
Z . 9602 , betreffend die Subventionierung eines Kirchenbauvereines , nach der
am 8 . März 1899 dnrchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , nnd
zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen
des Beschwerdeführers , seines Vertreters des Dr . Julius Ofner,  Hof - nnd
Gerichtsadvocaten in Wien , nnd des Dr . Erwin Ritter v. Spann,  Hof-
nnd Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung des belangten Gemeinderathes
und des mitbetheiligteu Kirchenbauvereines St . Laurentius , zu Recht erkannt:

Der angefochtene Beschluss wird als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

En ts ch eid nn g s grü n d e:
Der Gemeinderath der Stadt Wien beschloss in der Sitzung am

10 . December 1896 , dem St . Laurenlins -Kirchenbauvereiu in Brcitensee für
den Kirchen - und Pfarrhofban daselbst eine in drei Jahresraten , vom l . Jänner
1897 ab flüssig zu machende Subvention von 30 .000 fl. unter der Bedingung
zu bewilligen , dass die außerdem von der Gemeinde zu leistenden Hand - und
Zugkosten den Betrag von 64 .000 fl. nicht übersteigen dürfen , und dass der
übrige Theil der Baukosten durch den niederösterreichischen Neligionsfond oder
andere Personen sichergestellt erscheint.

Die vorliegende Beschwerde bezeichnet diesen Beschluss als gesetzwidrig,
weil mit demselben die gedachte Subvention bewilligt wurde nnd weil zugleich
eine Anerkennung der Verpflichtung der Gemeinde Wien zur Bestreünng
der Hand - und Zugkosten bis zum Betrage von 64 .000 fl. ausgesprochen
worden sei.

Die von dem Berwaltuugsgerichtshofe ausgesprochene Aufhebung des
gemeinderälhlichcn Beschlusses gründet sich auf nachfolgende Erwägungen:

Es ist gewiss nicht richtig , wenn die Gemeinde Wien in ihrer Gegenschrift
in erster Linie vermeint , dass die Bewilligung der Subvention schon allein
auf die der Gemeinde nach H 39 , Alinea 1 des Gemeindestatntes vom
19 . December 1890 , L.-G .-Bl . dir . 45 , Angewiesene freie Verwaltung ihres
Vermögens gestützt werden könne.

Denn auch wenn die Bewilligung einer solchen Auslage , die mit der
Ve >Wallung des Gemeindeveimögens im eigentlichen Sinne gewiss keinen
Zusammenhang hat , als ein Act der Gemeindevermögens -Verwaltung im
weiteren Sinne des Wortes angesehen werden wollte , so findet doch das freie
Selbstbestimmungsrecht der Gemeinde auch bezüglich der Verwaltung ihres
Vermögens seine Beschränkung durch die bestehenden Reichs - nnd Landesgesetze
nnd durch die im Z 38 citürten Gemeindestatntes umschriebene Begrenzung
ihres selbständigen Wirkungskreises

Der letztere umfasst nach dieser gesetzlichen Definition alles , was das
Interesse der Gemeinde zunächst berührt nnd innerhalb ihrer Grenzen durch
ihre eigenen Kräfte besorgt »nd durchgeführt werden kann.

Die im Z 39 sutz 1 bis 12 im Einllange mit Artikel V des Reichs-
Gemeindegesetzes vom 5 . März 1862 , N .-G .-Bl . Nr . 18, nicht taxativ , sondern
nur beispielsweise angeführten besonderen Agenden der autonomen Gemeinde
werden als . in diesem Sinne ", das ist als im Sinne der im Z 38 des Ge¬
meindestatutes gegebenen Umschreibung des selbständigen Wirkungskreises dahin
gehörig bezeichnet, nnd es unterliegt daher keinem Zweifel , dass Angelegenheiten,
welche das Interesse der Gemeinde nicht zunächst berühren , keinen Gegenstand
des erwähnten Wirknngslreises bilden können.

Hiezu gehören aber alle jene Angelegenheiten , deren Besorgung nach den
bestehenden Gesetzen einem bestimmten anderen Organe Angewiesen sind, nnd
von welchen sonnt gewiss nicht behauptet werden kann , dass sie zunächst das
Interesse der politischen Gemeinden berühren . Eben dieser Gesichtspunkt greift
aber hinsichtlich der Cnltns -Angelegenheiten nnd Cnltus -Bedürfnisse zweifellos
platz , denn die W 35 nnd 36 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 , R .-G .-Bl.
dir . 50 , bestimmen , dass (in der katholischen Kirche) alle einen kirchlichen
Gegenstand betreffenden Rechte nnd Verbindlichkeiten mit Ausnahme der
Patronatsrechte , welche auch einer Ortsgemeinde zukommen können , den durch
die Gesammtheit der in einem Pfarrbezirke wohnhaften Katholiken desselben
Ritus gebildeten Pfarrgemeinden gebüren nnd obliegen , nnd dass , insoweit
für die Bedürfnisse einer Pfarrgemeinde nicht durch ein eigenes Vermögen
derselben oder durch andere Angebote stehende kirchliche Mittel vorgesorgt erscheint,
zur Bedeckung derselben eine Umlage auf die Mitglieder der Pfarrgemeinde
ansznschreiben ist.

Was immer also — wie im vorliegenden Falle der Kirchen- nnd Pfarr¬
hofban in Breitensee — in den Kreis der Rechte nnd Pflichten der Pfarr¬
gemeinde fällt nnd daher das Interesse der Ortsgemeinde zunächst nicht berührt,
kann keinen Gegenstand des autonomen Wirkungskreises der letzteren bilden.
Dies umsoweniger , als die Gemeinde auch innerhalb dieses ihres Wirkungs¬
kreises Anordnungen nnd Verfügungen nach freier Selbstbestimmung nur mit
Beobachtung der bestehenden Reichs - nnd Landcsgesetze treffen kann und nach
Artikel 9 des Gesetzes vom 25 . Mai 1868 , N .-G .-Bl . Nr . 49 , Angehörige
einer Kirche oder Religionsgenossenschaft zu Beiträgen an Geld und Naturalien
oder zu Leistungen an Arbeit für Cnltns - nnd Wohlthäligkeitszwecke einer
anderen Religiousgenossenschaft nur dann verhalten werden können , wenn
ihnen die Pflichten des dinglichen Patronates obliegen , oder wenn die Ver¬
pflichtung zu solchen Leistungen auf privatrechtlichen , durch Urkunden nachweis¬
baren Gründen beruht , oder wenn sie grnndbücherlich sichergestellt ist.

Da nun durch die Bewilligung der erwähnten Kirchenbau - Subvention
nnd die seincrzeitige Einstellung derselben in das Gemeinde -Budget auch die
im Gemeindevcrbande stehenden Angehörigen anderer Neligionsgenossenschaften
als der katholischen Kirche zu dieser Leistung herangezogen würden , so würde
diese Snbventionsbewillignng gegen das obcitieite Gesetz verstoßen , indem

thatsächlich Gemeindemitglieder , welche gesetzlich von Leistungen zu Cultus-
zwecken  anderer Neligionsgenossenschaften befreit sein sollen , durch einen Ge¬
meinde . Beschluss mit solchen Leistungen belastet würden , und dies trotz der
Bestimmung des Z 55 des Gcmeindestatnts , welche ausdrücklich ansspricht,
dass die Concnrrcnz zu Kirchen - und Pfarrhofbanlichkeiten Gegenstand be¬
sonderer , d. i. eben der oberwähnten Gesetze ist.

Wenn in der Gegenschrift geltend gemacht wird , dass in den Jahren
1893 , 1894 und 1895 die Einnahmen aus dem Gemeindevermögcn die Aus¬
gaben für Cnltnszwecke der römisch katholischen Bevölkerung weit überstiegen
haben , somit zur Deckung dieser Ausgaben Umlagen nicht anferlegt wurden,
so muss demgegenüber bemerkt werden , dass — ganz abgesehen davon , dass
es sich im gegebenen Falle um die Verwaltnngsjahre 1897 , 1898 nnd 1899
handelt , in deren Voranschlag die in drei Jahresraten bewilligte Subvention
eingestellt werden sollte — nicht nur die Gemeindenmlagcn , sondern in erster
Linie auch schon die Einkünfte des Gemeindevermögens nach Artikel XV des
Reichs -Gemeindegesetzes nur zu „ Geineindezwecken ", somit zu den in den
Wirkungskreis der Gemeinde fallenden Zwecken zu verwenden sind, und dass
weiters die Steuerträger dadurch , dass Gemeinde -Einkünfte in gesetzwidriger
Art zu anderen Zwecken verwendet werden nnd infolgedessen zur Bestreitung
der durch die restlichen Einkünfte nicht gedeckten Gemeinde Erfordernisse höhere
Umlagen vorgeschrieben werden müssen, als sonst bei gesetzmäßiger Ver¬
wendung der Erträgnisse des Gemeindevermögens erforderlich gewesen wäre,
zweifellos in ihren Rechten ganz ebenso verletzt erscheinen , als wenn die
Umlagen direct zu dem gesetzwidrigen Zwecke anferlegt würden.

Hieraus und ans der Eigenschaft des Beschwerdeführers als Steuerträger
der Gemeinde nnd Angehöriger einer nicht katholischen Religionsgenossenschaft
ergibt sich auch die Legitimation desselben zur Einbringung der vorliegenden
Beschwerde.

Mit Unrecht beruft sich die Gemeinde Wien auch auf die Bestimmung
des Z 52 des Gemeindestatutes , wonach die Gemeindeverwaltung zur Be¬
willigung von Subventionen für gemeinnützige Veranstaltungen , als welche
sich nach Ansicht der Gemeinde auch der erwähnte K>rchenbau darstellt , berechtigt
sei. Denn durch den citierten Paragraphen ist lediglich die Abgrenzung der
Competenz des Gemeinderathes gegenüber jener des Stadtrathes , Bezirksvor-
stchers , Bezirksausschusses , Bürgermeisters und Magistrates normiert , keines¬
wegs aber eine den selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde regelnde,
denselben etwa gar erweiternde materiellrechtliche Bestimmung getroffen"

Wenn daher im Punkte ei des Z 52 die Bewilligung von Anshilfs-
beiträgen an Wohlthütigkeits - und sonstige gemeinnützige Anstalten nnd Vereine
der Beschlussfassung des Gemeinderathes Vorbehalten wird , so wird hiedurch
die Benrtheilnng , m welchen concreten Fällen die Gemeinde derartige Sub¬
ventionen zu bewilligen berechtigt erscheint, nicht von den principiellen Normen
der ZZ 38 nnd 39 des Gemeindestatntes über den selbständigen Wirkungskreis
der Gemeinde losgelöst , sondern es wird auch hierauf in concreten Fällen
jederzeit der Gesichtspunkt maßgebend bleiben , ob der Zweck, welcher durch die
Subventionierung gefördert werden soll, nach den oben entwickelten Grundsätzen
in den Kreis jener Angelegenheiten nnd Aufgaben fällt , rücksichtlich welcher die
Gemeinde unter Beobachtung der bestehenden Reichs - nnd Landesgesetze nach
freier Selbstbestimmung Anordnungen und Verfügungen zu treffen berufen ist.

Dies trifft , wie oben dargethan wurde , bei den Cnltusbedürfnissen der
in der Gemeinde vorkommenden Religionsgenossenschaften nicht zu, weil nicht
die Ortsgemeinde berufen ist, für dieselben zu sorgen , nnd es sich somit bei
denselben nicht um eine das Interesse der Gemeinde zunächst berührende An¬
gelegenheit handelt , und weil überdies Kirche nnd Pfarrgebäude einer solchen
Religiousgenossenschaft nicht zum allgemeinen Nutzen aller Gcmeindemitglieder
dienen , somit nicht als „ gemeinnützige Anstalten " im Sinne des Z 52 H des
Gemeindestatntes angesehen werden können.

Bei dem Ilmstande daher , als der Gemeinderath der Stadt Wien durch
die Bewilligung der erwähnten Subvention seinen Wirkungskreis überschritten
hat , musste die Behebung des im Gesetze nicht begründeten diesbezüglichen
Beschlusses nach H 7 des Gesetzes vom 22 . October 1875 , N .-G .-Bl . Nr . 36
sx 1876 , erfolgen.

Mit der Aufhebung dieses Beschlusses entfällt selbstverständlich auch die
demselben beigesetzte Bedingung , weshalb für den Verwaltnngsgerichtshof weiter
keine Veranlassung vorlieg 't, sich darüber ausznsprechen , ob der Wortlaut dieser
Bedingung die Anerkennung einer Verpflichtung der Stadtgemeinde zur Leistung
der beim erwähnten Kirchen- nnd Pfarrhofban erforderlichen Hand - nnd Zug-
kostcn bis znm Betrage per 64 .000 fl. beinhaltet , nnd ob durch eine solche
Anerkennung der Beschwerdeführer in seinen Rechten verletzt erscheinen würde.

A.
(Gemeirrdejagd -Verpachturrgeil . )

Die k. k. u .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 1Ü. März
1899 , Z . 22973 (M .-Z . 53443/XV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Infolge Erlasses des k. k. Ackerbanministerinms vom 3. März 1899,
Z . 3891 , wird der Wiener Magistrat im Nachhange zu dem hierämtlichen
Erlasse vom 12 . März 1880 , Z . 8791 , angewiesen , in Hinkunft von jeder
Ausschreibung der Verpachtung einer Gemeindejagd nicht nur dem nieder¬
österreichischen Jagdschntzvereine , sondern auch dem Wiener Jagd -Club (II .,
Taborstraße 8), zu dem Zwecke Mittheiluug zu machen, damit auch dieser durch
sein publicistisches Organ (Mittheiluugen des Wiener Jagd Club ), den Jagd-
verpachtnngs -Ausschreibungen die möglichste Verbreitung verschaffe.

Hievon ist das Präsidium des gerannten Clubs zu Verständigen.



41Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 43 , 30 . Mai 1899.

10 .

(Bestallung eines königl . portugiesischen Honorar-
Consuls in Wien .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16 . März

1899 , Z . 1813/kr . ( M .-Z . 47311 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Seine k. u . k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 22 . Februar 1899 dem österreichischen Staatsangehörigen Josef Ritter
Tonello von Stramare  in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens
eines königl. portugiesischen Honorar -Consnls in Wien unter der Bedingung,
dass hiedurch in seinen staatsbürgerlichen und Jurisdictionsverhältnissen
keinerlei Änderung eintrete , allergnädigst zu gestatten und dem bezüglichen
Bestallungsdiplome desselben das Allerhöchste Exeqnator hnldreichst zu er-
theilen geruht.

Diese Allerhöchste Schlnssfassnng wird mit dem Beifügen bekanntgegeben,
dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anzuerkennen und zur Aus¬
übung seiner Consularfunction znzulassen ist.

II.
(Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der

Stadt Panesova .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . März

1899 , Z . 22978 ( M .-Z . 56319/XVIII ), dem Wiener Magi¬
strate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 6 . März
1899 , Z . 6997 wurde laut Mittheilnng des königl.-ungar . Handelsministeriums
vom 3 . Februar 1899 , Z . 213 die Ausübung des Hausierhandels ans dem
Gebiete der Stadt Pancsova unter Anfrechthaltnng der im Z 17 der bestehen¬
den Hansiervorschriften und in den diesen Paragraphen ergänzenden Nach-
tragsverordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte
verboten.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf Z 10 des Hausierpatentes
zur Danachhaltung in Kenntnis gesetzt.

12 .
(Gifthändler -Verzeichnis . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . März
1899 , Z . 23638 (M .-Z . 57658/VI1I ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 7. März
18v9 , Z . 7745 , wird der Magistrat in Kenntnis gesetzt, dass das in der
Ministerial -Verordnung vom 2. Jänner 1886 , R .-G .-Bl . Nr . 10, erwähnte
Verzeichnis der auf Grund der Gewerbe -Ordnung zur Abgabe von Giften
berechtigten Gewcrbslente nach dem Stande vom 31 . October 1898 im Ver¬
lage der k. k. Hof - und Staatsdruckerei in Wien bereits erschienen ist. Der
Bezugspreis des Verzeichnisses ist der nämliche geblieben wie in den Vorjahren.

Mit Beziehung ans den hierortigen Erlass vom 20 . Jänner 1897,
Z . 1343 , wird dem Magistrate aufgetragen , auch weiterhin auf das genaueste
darauf zu achten, dass jeder einzelne zur Abgabe von Gift berechtigte Gewerbs-
mann mit dem jeweilig neuesten Verzeichnisse versehen sei.

Weiters wird der Magistrat aufgefordert , die Namen der in Wien
etablierten , zum Giftverkanfe berechtigten Gewerbetreibenden und die Betriebs¬
orte im dortigen Amtsblatle zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

Schließlich wird der Magistrat daran erinnert , dass der für das Jahr 1899
zu erstattende Bericht mit den diesbezüglichen Vorlagen zuverlässig bis 5. No¬
vember 1899 vorzulegen ist.

* *
*

Verzeichnis
der zum Absätze von Giften berechtigten Gewerbsleute in Wien.

Name des znm Giftverkanfe
concessionierten Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Alder Victor
(Geschäftsleiter Josef

Plller)

Bliier Robert
(Firma : Felix Neumann)

Venis Hermann Benjamin

Gemischtwarenhändler und
Erzeuger chemischer Produkte

Händler mit photographischen
Bedarfsartikeln

Handel und Verschleiß von
chemischen Prodncten u . Giften

Bondy Emil Gifthändler

V. Bezirk und
X . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

Name des zum Giftverkanfe
concessionierten Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Dum Julius
Ludwig

El)mann Leo
(Firma : W . I . Nohrbecks

Nachfolger)

Eysauk v. Marieufels
Moriz

Verschleißer von Giften,
chemischen Prodncten und Be¬
darfsartikeln für Galvaniseure

Feßler Maximilian

Händler mit physikalischen uns
chemischen Geräthschaften

Verschleißer von Droguen und
Chemikalien

XVI . Bezirk

I . Bezirk

V. Bezirk

Händler mit chemischen und
pharmaceutischen Präparaten

und Giften

Dr . Förster Karl
und Max Hlawatschek

Verschleiß von Giften

III . Bezirk

IV. Bezirk

Franke Karl

Friedländer Benno

Fritz Gustav und Richard
(Firma : G . L R . Fritz)

Händler mit pharmaceutischen
Geräthschaften

Erzeuger von Zugehörartikeln
für Schleifer und Galvaniseure

I . Bezirk

Fritz Victor
(Firma : Gebrüder Fritz)

Gaschler Josef

Gaiimaniimüller Anton
(Finna : Krenn und

Gaumannmüller)

Gstöttaer Johann
Guiiesch Gustav

Materialwarenhändler

Materialwarenhändler

IV . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

Giftverschleiß XVIII . Beziik

Materialwarenhändler

Gemischtwarenhändler

IV . Bezirk

V. Bezirk

Materialwarenhändler IX . Bezirk

Heiner Georg

Hell Gustav
(verantwort !. Grschäftsleiter

Karl Kloboiuschnik)

Heß Magdalena

Kocirz Robert

Kopp Karl, Ritter v.

Kratzer Franz

Krziwanek Karl
(verantwortlicher Geschäfts¬

leiter Franz Exner)

Droguist und Gifthändler VI . Bezirk

Giftverschleiß I . Bezirk

Erzeugerin chemischer Producte ! XV . Bezirk

Materialwarenhändler und
Gift -Verschleißer

Materialwarenhändler,
Verschleißer von Giften

II . Bezirk

I . Bezirk

Kugy Paul

Lambrecht Wilhelm Heinrich

Lebert Anton

Lesch Karl

Maxein Johann

Medinger Emil
(Firma : Medinger LSöhne)

Miller v. Aichholz Vincenz
(Firma : I . M . Miller

L Comp .)

Spezerei -, Material - und
Farbwarenhändler

Händler mit photographischen
Bedarfsartikeln

VII . Bezirk

Gemischtwaren -Verschleißer

Verschleißer von Abzugbildern,
Vermischtwarenhändler und

Ölfarben -Erzeuger

VII . Bezirk

VI . Bezirk

Materialwarenhändler

Verschleiß von Giften und
Arznei -Präparaten , Erzeugung

von Gelatinekapseln

Erzeuger von Brechweinstein,
Türkischroth und Antimon-

Präparaten

Spezereiwarenhändler

Material -, Colonial - und
Spezereiwarenhändlcr

III . Bezirk

V. Bezirk

XVIII . Bezirk

II . Bezirk

IV . Bezirk

III . Bezirk

2



42 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 43 , 30 . Mai 1899

Name des zum Giftverkaufe
concessionierteu Gewerbs-

maunes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Moll August gnn.

Nägele August
(Firma : Nägele L Strubell)

Naumann L Ortlieb
(Firma : Neumanu

L Ortlieb)

Materialwarenhändler und
Apotheker

Gcmischtwaren -Verschleiß

I . Bezirk

Brechiveinstein -Erzeugung

I . Bezirk

Nenber Wilhelm

Orator Franz

PawlikoWSky Ignaz
Heinrich

Gemischtwarenhändler

Gemischtwarenhändler

Materialwarenhändler

Pensens Walther
(Firma : Josef Huß ' Nach¬

folger)

Pfanhaiiser Wilhelm

Materialwarenhändler

X. Bezirk

VI . Bezirk

VII . Bezirk

X. Bezirk

I . Bezirk

Erzeuger und Verschleißer von „ „ ^
Giften > ' ^

Pichler Franz
Buchhändler und Verschleißer
von Lehr- und Unterrichts¬

mitteln
V. Bezirk

Pieniczka Josef Verschleißer von Materialwaren n - Bezirk
und Chemikalien ^

Raabe Friedrich Bruno

Nadlvo Adolf

Dr . Naupenstrauch Gustav
Adolf

Rodel Josef
(Firma : W . Manbelblühs
Nachfolger Niklas L Rodek)

Roeder Philipp August

Materialwarenhändler II . Bezirk

Händler mit Droguen , ! ^
Material - und Spezereiwaren ! ' ^

Verschleiß von Giften und
pharmaceutischen Präparaten

Gist -Verschleißer

Materialwarenhändler

I . Bezirk

I . Bezkk

III . Bezirk

Rothziegel Hermann
(Firma : Langbein L Comp .)

Verschleiß von Giften und . f
pharmaceutischen Präparaten

Nnppe Paul

Schcibert Andreas

Siebert Rudolf

Sobel Max

Mechaniker IV. Bezirk

Materialwaren - und Drognen-
Verschleißer VI . Bezirk

Händler mit chemischen und ^ Rk-riek
pharmaceutischen Präparaten ' "

Commissionshandel mit techmsch-
chemischen und pharmaceutischen

Präparaten

Süß Nikolaus
(Firma : Petzold L Süß)

Szekemk Rudolf
mnA . pliarm.

Traitler Josef

Materialwarenhändler

Gift -Verschleiß

Materialwarenhändler und
Händler mit pharmaceutischen

Präparaten

I . Bezirk

I . Bezirk

IV. Bezirk

IX . Bezirk

Tnrillsty Johann

Voigt Karl ssn.
(Firma : Joseph Voigt L

Comp .)

Wachtel Bernhard

Erzeuger pharmacentischer
Präparate

Material - und Farbwaren-
händler und Spirituosen-

Verschleißer

Verschleißer photographischer
Utensilien und Steindrncker

IX . Bezirk

Wachtel David
(Firma : Eisenschimmel L

Wachtel)

Händler mit photographischen
Artikeln

I . Bezirk

VII . Bezirk

VII . Bezirk

Name des zum Giftverkaufc
concessionierteu Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Walliczek Heinrich, Dr. Erzeugung von Giften und
pharmaceutischen Präparaten

Wibiral Wilhelm
(Firma : A. Pfantzerts

Nachfolger)

Wilhelm Eduard
Will Georg

(verantwortlicher Geschäfts-
leiter Philipp Will)

Wurm Franz

Zisarsky Emannel
ma § . xdarm.

Material - und Farbwaren-
händler

Droguenhändler

Erzeuger chemischer Producte

Material -, Colonial - und
Farbwaren -Verschleiß

Verschleiß von Giften und
Arznei -Präparaten

III . Bezirk

I . Bezirk

III . Bezirk

VII . Bezirk

II . Bezirk

I . Bezirk

13

(Vorzngspfandrecht der Wiener Bezirkskrankencassa
und der Arbeiter - Unfallversichernngsanstalt für

Niederöfterreich .)
Beschluss des k. k. Executionsgerichtes Wien vom 21 . März

1899 , G .-Z . R . XIII 11 , 155 ex 1899 , E . VII , 4089 , 10,
ex 1898 (G .-Z . 7796 , Bezirksamt für den XIX . Bezirk ) :

Das k. k. Landesgericht Wien in Civilrechtssachen als Recnrsgericht hat
in der Execntionssache der Wiener Bezirkskrankencassa gegen Herrn Friedrich
Bayer,  Maurermeister in Wien , wegen 1296 fl. 8 kr. sammt Nebengeburen
infolge Necnrses der Wiener Bezirkskrankencassa durch Dr . Wilhelm Kreutzer,
der Arbeiter - Unfallversichernngsanstalt für Nicderösterreich in Wien durch
Dr . Theodor En dletsberg  er , endlich des Herrn Dr . Theodor Reisch  als
Masseverwalter im Concurse des Verpflichteten gegen den Vertheilungs -Beschlnss
des Wiener Ex?c»timisgerichtes vom 15 . Februar 1899 , E . Vll 7, 4089 sx 1898
folgenden Beschluss gefasst:

Es wird anerkannt , dass der Wiener Bezirkskrankencassa sowie der
Arbeiter -Unfallversichernngsanstalt für Niederösterreich in Wien bezüglich der¬
ben versicherungspflichtigen Betrieb des Verpflichteten treffenden Versicherungs¬
beiträge ein gesetzliches Pfandrecht vor allen auf Privatrechtstiteln beruhenden
Pfandforderungen an allen zum versicherungspflichtigen Betriebe des Ver¬
pflichteten gehörenden Gegenständen znstehe und dass dem Masseverwaltcr
Herrn Dr . Theodor Reisch  an dem erzielten Verkaufserlöse des in die Concnrs-
masse gehörigen beweglichen Vermögens in Gemäßheit des Z 38 Conc .-Ord.
in Ansehung der Massekosten der Anspruch auf vorzugsweise Befriedigung von
den auf Privatrechtstiteln beruhenden Pfandforderungen , und zwar nach ß 29,
Punkt 1, lit . o und letzter Absatz in gleicher Rangordnung mit den als
öffentliche Abgaben gemäß Z 29 lit . c anzusehenden Forderungen der Bezirks¬
krankencassa und Unfallversicherungsanstalt zusteht.

Der angefochlene Vertheilungs -Beschlnss wird aufgehoben und dem k. k.
Executionsgerichte anfgetragen , nach Rechtskraft dieser Recnrserledigung unter
Bedachtnahme auf dieselbe und die angesprochenen Recurskosten mit einer-
neuerlichen Vertheilung des erzielten Verkaufserlöses vorzugehen.

Gründe:
Die Aufhebung des angefochtenen Vertheilnngs -Beschlusses, beziehungs¬

weise die Anerkennung des Vorzugspfandrechtes der Arbeiter -Unfallversicherungs¬
anstalt und der Wiener Bezirkskrankencassa erfolgte aus nachstehenden Er¬
wägungen :

Gemäß Artikel III des Einführungsgesetzes zur Executions -Ordnung
bleiben die bestehenden gesetzlichen Vorschriften über die Vorzugsrechte von
Steuern und anderen Leistungen zu öffentlichen Zwecken in Wirksamkeit.

Dre von der Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich in Wien
und von der Wiener Bezirkskrankencassa zur Meistbotsvertheilnng angemeldeten
Forderungen per 1989 fl. 8 kr., respective 1789 fl. 25 kr. sind, wie aus den
Nückstandsansweisen ersichtlich, ans rückständigen Versicherungsbeiträgen des
Verpflichteten entstanden , die in Gemäßheit der Gesetze vom 28 . December 1887,
N .-G .-Bl . Nr . 1 ex 1888 , und vom 30 . März 1888 , N.-G .-Bl . Nr . 33 , zu
leisten waren.

Diese Versicherungsbeiträge haben , wie ans den Bestimmungen der
citierten Gesetze hervorgeht , vollkommen den Charakter öffentlicher Abgaben,
sie sind laut H 16 des Gesetzes vom 28 . December 1887 und Z 38 des Ge¬
setzes vom 30 . März 1898 im Verwaltungswege einzntreiben und haften auf
dem Betriebe des Versichernngspflichtigcn , also auf dem Unternehmen und
allen zu denselben gehörigen Maschinen , Betriebsgegenständen und Materialien.
Es kann daher nicht bezweifelt werden , dass ihnen das gesetzliche Pfandrecht
vor allen ans Privatrechtstiteln entspringenden Forderungen zukommt.
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Anlangend den Anspruch des Masseverwalters auf Ersatz der die Special-
inasse treffenden Massekosten ergibt sich die Berechtigung dieses Anspruches aus
den in der Reem seiledigung bezogenen Paragraphen der Concurs -Ordnung
und kann der Umstand , dass Z 286 E .-O . derartige Massekosten nicht erwähnt,
nicht zum Schlüsse berechtigen , dass derselben nunmehr das in der Concurs-
Ordnung zngestandene Vorzugsrecht nicht zukomme.

Denn im ß 286 wird nur eine für die Regelfälle geltende Reihung der
Ansprüche ans einem Meistbot geboten und in Ansehung einzelner Kategorien
solcher Ansprüche auch das Maß angegeben , innerhalb welchem dieselben eine
vorzugsweise Befriedigung erheischen ; es fehlt aber nach Tendenz und Wort¬
laut dieser Bestimmung an einem genügenden Anhaltspunkte zur Annahme,
dass diese Gesetzesstelle eine vollständige Aufzählung aller möglicherweise zu
berücksichtigenden Ansprüche mit der Wirkung geben wollte , dass fortan alle
durch andere Gesetze begründeten Ansprüche als nicht bestehend anzusehen sind.

Mit Rücksicht ans diese Erwägungen war der Vertheilnngs -Beschluss
aufzuheben und die Berücksichtigung der anerkannten Vorzugsrechte aufzntragen.

Der sofortigen Feststellung der Vertheilung durch das Necnrsgericht stand
der Umstand im Wege , dass die Massekosten in erster Instanz einer Bestimmung
nicht unterzogen wurden und in Ansehung der ziffermäßigen Höhe derselben
der Entscheidung der ersten Instanz , beziehungsweise einem Jnstanzenzuge nicht
präjudiciert werden wollte.

14 .

(Zur Vereinfachung des schriftlichen Verkehres der
Behörden .)

Der n .-ö. Landes -Ansschuss hat in der Sitzung vom 23 . März 1899 den
Beschluss gefasst , dass in Hinkunft im schriftlichen Verkehre der autonomen
Behörden sämmtlicher Instanzen sowohl untereinander , als mit den staatlichen
Behörden folgende für die Amts - Corr , spondenzen der letzteren Behörden bereits
ausgestellten Grundsätze zur Anwendung zu gelangen haben:

1. Die Anwendung der Bezeichnungen „ löblich " , „ hochlöblich " , „hoch " ,
„geehrt " u . dgl . bei den Titulaturen hat in Hinkunft ganz zu entfallen und
die Anrede einfach zu lauten:

„An den n .- ö . Landes -Ansschuss " ,
„An die k. k. Statthalterei " ,
„An das k. k. Bezirks -Gericht " ,
„An den Gemeinde - Vorstand " n . s. w.

2 . Im Texte der Geschäftsstücke haben die bisher üblich gewesenen Bei¬
sätze : „ geschützt " , „ diensthöflich ", „ ergebenst " u . dgl . wegznbleiben.

3 . In den unmittelbar an die Vorstände der Behörden gerichteten Zu¬
schriften sind alle nnnöthigen Titulaturen bei der Adresse wegznlassen , so dass
dieselben in Hinkunft zu lauten hätten:

„An den Herrn Landmarschall in N .-Ö . " ,
„An den Herrn Bürgermeister in Wien " ,
„An den Herrn k. k. Statthalter in . . ." ,
„An den Herrn Präsidenten der k. k. Polizei -Direction in Wien " rc.

Desgleichen ist bei diesen Ausfertigungen die eventuell gebräuchliche
Schlnssclansel : „ Genehmigen " , „ Empfangen " rc . nicht mehr in Anwendung
zu bringen.

4 . Obige Grundsätze haben in der ganzen Amts - Correspondenz auch mit
Organen der öffentlichen Verwaltung in den übrigen im Reichsrathe ver¬
tretenen Königreichen und Ländern zur Anwendung zu gelangen.

5 . Für den Dienstverkehr mit den Hofbehörden , den k. und k. gemein¬
samen und den ungarischen Staatsbehörden , dann mit ausländischen Behörden
und Organen , sowie mit den kirchlichen Behörden sind die bisherigen Corre-
spvnbenzsvrmen beizubehalten.

Hievon werden die beim Landes -Ansschusse in Verwendung stehenden
Beamten , sämmtliche Landesanstalten , Gemeinden , Bezirksarmenräthe , Bezirks-
straßen -Ausschüsse , sowie die sonstigen in Betracht kommenden Behörden in die
Kenntnis gesetzt . <L.-A .-Z . 13206 , M .- D .-Z . 902 .)

15 .

(Souveräner Maltefer -Nitter -Orden .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . März

1899 , St . -Z . 2150/ ? rä8 ., dem Bürgermeister Dr . Karl Lueger
Nachstehendes bekanntgegeben:

Der Fürst - Großprior des souveränenMalteser -Nitter -Ordens Fra Johann
Baptist v. Ceschi a Sa . Croce  hat , um die häufigen Verwechslungen dieses
Ordens mit dem preußischen (protestantischen ) Johanniter -Orden hintanznhalten,
bestimmt , dass der erstgenannte Orden sich künftighin ausschließlich „ Souveräner
Malteser - Nitter -Orden (1' orärs svuvsinin äs 8t . äsnn äs äsrnsalsm ) " zu
nennen habe.

Dies wird mit dem Beifügen bekanntgegeben , dass im amtlichen Verkehre
an Stelle des bisherigen Titels : „ Souveräner Johanniter -Orden " von nun
an der Titel : „ Souveräner Malteser - Ritter -Orden (1' orärs souverain äs
8t . äsan äs äärnsalsm ) " zu gebrauchen ist.

1 «.
(Titulatur für weiland Ihre Majestät die Kaisern»

Elisabeth . )
Die k. k. Statthalterei in Österreich unter der Enns hat mit

Erlass vom 25 . März 1899 , Z . 2I52/I5 -. (M .-Z . 60682/IV ),
dem Bürgermeister Dr . Karl Lueger  Nachstehendes zur Kenntnis
gebracht:

Se . k. u . k. Apostolische Majestät haben Allerhöchst zu bestimmen geruht,
dass bei den in Zukunft für weiland Ihre Majestät die Kaiserin und Königin
Elisabeth stattfindenden Trauerfeierlichkeiten auf den Wappenschildern n . s. w.
die Titulatur : „ Ihre Majestät die Kaiserin und Königin Elisabeth (Impsr -Urix
st ÜSAina Llisabstüa ) " zu gebrauchen sei.

Von dieser Allerhöchsten Schlussfassung werden Euer Hochwohlgeboren
behufs entsprechender Benehmung in Kenntnis gesetzt.

Die Verständigung der kirchlichen Organe aller sämmtlichen anerkannten
Culten in Wien wird unter einem von hier aus veranlasst.

IV.
(Executive Einhebuug rückständiger (Henosfenschafts-

beziehungstveife Kraukeneassa -Beiträge .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . März

1899 Z . 18358 (M .-Z . 60655/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Der Verband der Genossenschafts -Krankencassen in Wien hat in einer an
das k. k. Ministerium des Innern gerichteten , von diesem an das k. k. Handels¬
ministerium abgetretenen Eingabe darüber Beschwerde geführt , dass eine Ge¬
werbebehörde I . Instanz Gesuche von Genossenschafts - Krankencassen um
executive Einhebung von rückständigen Krankencassen - Beiträgen in allen jenen
Fällen abgewiesen hat , in welchen die Execntionsgesuche keinen von den be¬
treffenden Schuldnern bestätigten Aufschluss darüber gegeben haben , aus welchem

I Gründe die Beitragszahlung versäumt oder verweigert wurde ; ferner wurde
darüber Beschwerde geführt , dass bei ähnlichen Veranlassungen die Sequestration
der Einkünfte eines Gewerbebetriebes , beziehungsweise ausständiger Forderungen
des beitragsschuldenden Gewerbsinhabers im politischen Executionswege ver¬
weigert wurde ; endlich wurde auch darauf hingewiesen , dass die behördliche
Sprnchpraxis in den Fällen der verspäteten , jedoch noch vor Einleitung der
Strafamtshandlung erfolgten Anmeldung der Hilfsarbeiter bei den Genofsen-
schafts -Krankencassen diesen Tassen zum großen Schaden gereiche , weil die
säumigen und trotzdem straflos gebliebenen Gewerbsinhaber , durch diese Ent¬
scheidungen ermuntert , die Anmeldungen ihrer bei einer Genossenschafts-
Krankencassa versicherungspflichtigen Hilfsarbeiter möglichst weit hinausschieben
und die (Lassen hiedurch um einen Theil der Beiträge schädigen.

Hierüber hat das k. k. Handelsministerium mit dem im Einvernehmen
mit dem k. k. Ministerium des Innern erflossenen Erlasse vom 2 . Jänner 1899,
Z . 32336 , Nachstehendes eröffnet:

1 . Was den ersten Beschwerdepnnkt anlangt , so kann nicht übersehen
werden , dass das Vorgehen der genossenschaftlichen Krankencassen , beziehungs¬
weise ihrer Organe bei Einhebung der fälligen Krankencassen -Beiträge in vielen
Fällen nicht ganz einwandfrei ist und dass schon wiederholt die Tendenz dieser
(Lassen wahrgenommen werden konnte , die Einhebnng der Beiträge noch vor
fruchtloser Erschöpfung der der Cassa selbst zu Gebote stehenden Mittel durch
Einbringung von Executionsgesuchen auf die Gewerbebehörden zu überwälzen.

Andererseits muss aber zugegeben werden , dass manche Gewerbe¬
behörden hinsichtlich der Jnstruierung der bezüglichen Executionsgesnche zu
weitgehende Anforderungen zu stellen pflegen.

Behufs Regelung eines einheitlicheren Vorgehens der Gewerbebehörden
wird nun hierüber unbeschadet der besonderen Einhebungs -Bestimmungen der
einzelnen Krankencassen -Statuten , die Anordnung getroffen , dass Exeeutions-
gesuchen auch dann zu willfahren ist, wenn die Beitragsleistung seitens des
Schuldners ohne Angabe stichhältiger Gründe verweigert oder versäumt wurde;
die Gründe geltend zu machen , welche das Versäumnis zu entschuldigen oder
die Weigerung zu rechtfertigen vermögen , ist Sache des Beitragsschuldners.

2 . Hinsichtlich des weiteren Beschwerdepunktes wegen Verweigerung der
Sequestration der Einkünfte eines Gewerbebetriebes , beziehungsweise wegen
verweigerter Executionsführung auf ausständige Forderungen des beitrags-
schnldenden Gewerbsinhabers , muss von der Hinausgabe besonderer Weisungen
abgesehen werden , weil die Anwendung derartiger Executionsmittel nach der
Ansicht der betheiligten Ministerien im Verwaltungswege nicht zulässig ist.

3 . Was endlich die behördliche Freispruchpraxis in den Fällen der ver¬
späteten , jedoch noch vor Einleitung einer Strafamtshandlung erfolgten An¬
meldung der Hilfsarbeiter bei den Genossenschafts -Krankencassen anlangt,
so wird diesbezüglich im Grunde der Bestimmung des 7 . Absatzes des Z 121
der Gewerbeordnung ausgesprochen , dass die Gewerbsinhaber ihre zum Ein¬
tritte in eine Genossenschafts -Krankencafsa verpflichteten Hilfsarbeiter in Er¬
manglung einer besonderen gesetzlichen Anmeldefrist sofort am Tage des
Arbeitsantrittes bei der betreffenden Cassa anzumelden haben ; die Unterlassung
dieser Anmeldung bei den Genossenschafts -Krankencassen stellt sich, wie dies
schon in dem vom k. k. Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem
k. k. Handelsministerium hinansgegebenen Erlasse vom 10 . December 1892,
Z . 25018 (intimiert mit dem h . o . Normal -Erlasse vom 24 . December 1892,

2*



44 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 43 , 30 . Mai 1899.

Z . 78036 ) , auseinandergesetzt wurde , als eine von amtswegen zu verfolgende,
nach Z 131 strafbare Übertretung des § 121 der Gewerbeordnung dar , und
es wird mit der Straflossprechnng des anmeldungssänmigen Gewerbsinhabers
sonach nur in dem Falle vorgegangen werden können , wenn zwischen der
verspäteten Anmeldung eines Hilfsarbeiters und der Einleitung der Straf¬
amtshandlung wegen nicht rechtzeitiger Anmeldung desselben schon die ganze
Verjährungsfrist abgelanfen sein sollte.

Hievon wird der Wiener Magistrat unter Anschluss der Beilagen der
eingangs erwähnten Beschwerdeschrift mit der Aufforderung verständigt , dieselben
dem Verbände der Genossenschafts -Krankencassen in Wien znrückznstellen und
denselben gleichfalls von den vorstehenden Verfügungen zu verständigen.

Dem Magistrate wird es ferner obliegen , die unterstehenden Bezirksämter
in entsprechender Weise im Sinne der vorstehenden normativen Ausführungen
zu belehren und gegebenen Falles bei den genossenschaftlichen Krankencassen
darauf hinzuwirken , dass die Verpflichtung der Gewerbsinhaber zur sofortigen
Anmeldung ihrer Hilfsarbeiter im Statute in einer jeden Zweifel ans¬
schließenden Weise zum Ausdrucke gebracht werde.

18 .

(Die Festsetzung des Berechtigungsumfauges ein
zelner (Gewerbe ist im Verordnrirrgsrvege unthunlich . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 28 . März
1899 , Z . 23636 ( M .-Z . 64611/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

In der mitfolgenden Eingabe hat die Wiener Schlossergenossenschaft im
Vereine mit Vertretern anderer Genossenschaften und Genossenschaftsverbänden
um Erledigung einer unter dem 12 . März 1896 an das hohe k. k. Handels¬
ministerium gerichteten Petition , betreffend die Regelung des Umfanges der
Gewerberechte der Schlosser gegenüber den Tischlern im Wege einer Ministerial-
Verordnung gebeten.

Zufolge eines im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern
er stoffenen Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom 26 . Februar 1899,
Z . 9528 , wird der Wiener Magistrat aufgefordert , der genannten Genossenschaft
behufs Verständigung der übrigen Petenten über ihr Einschreiten zu eröffnen,
dass die betheiligten Ministerien nicht in der Lage sind , den Berechtignngs-
umfang der erwähnten Gewerbe im Verordnungswege festzusetzen , weil nach
H 36 der Gewerbenovelle vom 15 . März 1883 , R .- G .-Bl - Nr . 39 , die Ent¬
scheidung über den Umfang von Gewerberechten , im concreten Falle eines
Zweifels hierüber der politischen Landesbehörde nach Einvernehmung der
Handels - und Gewerbekammer zusteht , während eine diessällige principielle
Regelung als eine Angelegenheit der Legislative , staatsgrnndgesetzlich der
Reichsgesetzgebung Vorbehalten ist.

Die Betretung des Verordnungsweges in dieser Richtung ist somit nur
dort zulässig , wo sie durch eine ausdrückliche Gesetzesbestimmung vorgesehen
wurde , wie dies zum Beispiel hinsichtlich des Berechtigungsumfauges des
Trödlergewerbes im Z 54 , Absatz 1 IoA. cid . hinsichtlich einiger Detail - Handels¬
gewerbe im Gesetze vom 4 . Juli 1896 , R .- G .-Bl . Nr . 205 , der Fall ist.

Im übrigen aber obliegt in jedem einzelnen Falle die Entscheidung über
die subjective Gewerbeberechtigung einzelner Unternehmer der concreten Be¬
tätigung der Exekutivgewalt unter Einhaltung des ß 36 der G .-O . vor-
gezeichneteu Verfahrens.

IS.
(Auslieferung von Verbrechern an der österreichisch-

schweizerischen (Grenze .)
Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 29 . März

1899 , Z . 24087 ( M .-Z . 65485/III ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Anlässlich des zwischen der österreichisch -ungarischen Monarchie und der
Schweiz wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern abgeschlossenen
Staats - Vertrages vom 10 . März 1896 , N .- G .- Bl . Nr . 1 ox 1897 , wurde
seitens des k. k. Ministeriums des Innern laut Erlasses vom 6 . März 1899,
Z . 5853 , im Einvernehmen mit dem k. k. Justizministerium mit der schweize¬
rischen Regierung auch ein Übereinkommen über die Regelung des Verfahrens
bei der Übergabe und Übernahme von Verbrechern an der österreichisch-
schweizerischen Grenze zum Zwecke einer Auslieferung / einer vorübergehenden
Übergabe oder einer Dnrchliefernng abgeschlossen.

In der Anlage wird dem Magistrate ein lithographiertes Exemplar der
dieses Übereinkommen betreffenden Verordnung des k. k. Justizministeriums
vom 19 . Jänner 1899 , Z . 1076 (pnbliciert im Verordnungsblatts des ge¬
dachten Ministeriums Stück III vom 15 . Februar 1899 unter Nr . 5) , zur
weiteren Veranlassung mit dem Beifügen übermittelt , dass in Hinkunft bei
Übergabe und Übernahme von Verbrechern an der österreichisch -schweizerischen
Grenze nach dieser Bestimmung vorzngehen ist.

Abschrift
einer Verordnung des k. k. Justizministeriums vom 19 . Jänner
1899 , Z . 1076 , über die Übergabe und Übernahme von Ver¬
brechern an der österreichisch -schweizerischen Grenze zum Zwecke
einer Auslieferung , einer vorübergehenden Übergabe oder einer

Durchlieferung.

An alle Gerichte und Staatsanwaltschaften.

Im Einvernehmen,mit der schweizerischen Negierung wurde zur Regelung
des Verfahrens bei der Übergabe und Übernahme von Verbrechern an der
österreichisch -schweizerischen Grenze zum Zwecke einer Auslieferung , einer vor¬
übergehenden Übergabe oder einer Durchlieferung das Folgende festgesetzt:

1 . Der Bnndesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft bestimmt die
folgenden Orte und Behörden zur Übernahme von Verbrechern , welche zur
Auslieferung , zur vorübergehenden Übergabe oder zur Dnrchliefernng aus
Österreich unmittelbar nach der Schweiz geleitet werden:

Laufende
Nummer

Bezeichnung
des schweizerischen
Übernahmsortes

Bezeichnung
der schweizerischen

Übernahms¬
behörde

Bezeichnung
des österreichischen

Grenzortes

Borschach

Buchs

Bezirksamt
Borschach

Bezirksamt
Werdenberg

in Buchs

Bregenz

Feldkirch

2 . Von den k. k. österreichischen Ministerien , des Innern und der Justiz
werden die folgenden Orte und Behörden zur Übernahme von Verbrechern
bestimmt , welche zur Auslieferung , zur vorübergehenden Übernahme oder zur
Durchlieferung ans der Schweiz unmittelbar nach Österreich geleitet werden:

Laufende
Nummer

Bezeichnung
des österreichischen

Übernahmsortes

Bezeichnung
der österreichischen

Übernahms¬
behörde

Bezeichnung
des schweizerischen

Grenzortes

1 Feldkirch
K . k. VezirkS-

hauptmannschaft
Feldkirch

Buchs

2 Bregenz
K. k. Bezirks¬

hauptmannschaft
Bregenz

Borschach

3 . Die Bestimmung eines der angegebenen Übernahmsorte im Einzel¬
falle bleibt , wenn der Verbrecher nach der Schweiz geleitet werden soll , den
k. k. österreichischen Behörden , wenn er aber nach Österreich geleitet wird , den
schweizerischen „Behörden Vorbehalten.

4 . Die Übergabe des Verbrechers hat im Übernahmsorte an die Über¬
nahmsbehörden , beziehungsweise an das von der letzteren bei Eisenbahn-
Transporten zu seiner Übernahme angewiesene Sicherheitsorgan (Gendarm,
Finanzwache , Polizeibeamter , Polizist ) in der betreffenden Bahnstation zu
geschehen.

5 . Die für den bestimmten Übernahmsort zuständige Übernahmsbehörde
soll regelmäßig von dem bevorstehenden Eintreffen des Verbrechers derart
benachrichtigt werden , dass zwischen dem Tage , an welchem diese Benachrichtigung
bei der Übernahmsbehörde cintrifst , und dem Tage der Ankunft des Ver¬
brechers am Übernahmsorte mindestens ein voller Tag liegt.

Dies ist besonders erforderlich , wenn es sich bei Eisenbahn -Transporten
darum handelt , die Ablösung des Geleitorganes des einen Theiles durch das
Geleitorgan des anderen Theiles im betreffenden Bahnhofe sofort beim Ein¬
treffen des Zuges derart zu sichern , dass der unmittelbare Anschluss nicht
versäumt werde.

6 . Wenn ein Verbrecher zum Zwecke der Auslieferung oder vorüber¬
gehenden Übergabe an die Grenze zu bringen ist , so genügt es zur Sicherung
seiner Übernahme durch die betreffende Übernahmsbehörde , wenn ans den
Begleitpapieren die Thatsache hervorgeht , dass eine Strafjustizbehörde des
übernehmenden Staates die Auslieferung oder vorübergehende Übergabe ver¬
langt hat , und die betreffende Strafjustizbehörde angegeben ist.

7 . Soll dagegen ein Verbrecher zum Zwecke der Dnrchliefernng an einen
dritten Staat oder nach Ungarn oder Bosnien - Hercegovina an die Grenze
gebracht werden , so ist seine Übernahme durch die Übernahmsbehörde davon
abhängig , dass vorher von der Negierung des Staates , über dessen Gebiet
der Transport stattfinden soll , die Durchlieferung gestattet und das zur Siche¬
rung der Übernahme Entsprechende verfügt wurde.

Die Behörde , in deren Verwahrung der Verbrecher ist, darf erst dann
daran gehen , ihn an die Grenze zu bringen , wenn sie die Verständigung
erhalten hat , dass die Durchlieferung gestattet ist.
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8. Werden mit dem Verbrecher corpora llolieki auszufolgende Acten
oder andere Gegenstände übergeben , so hat die Übernahmsbehörde dieselben
zu übernehmen und deren sichere Weiterbeförderung zu besorgen.

20 .
(Correfporrdenz mit auswärtigen Behörden .)
Die k. k. Statthalterei hat mit Erlass vom 31 . März 1tz99,

Z . 2383/xr . (M -Z . 62079/XVI ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wiederholen sich in letzterer Zeit die Fälle , dass österreichischeAdmini-
strativ -Bchörden und Gemeindevertretungen die Hamburger Behörden in ad¬
ministrativen Angelegenheiten , hauptsächlich in Militärsachen , unmittelbar in
Anspruch nehmen.

Da ein derartiges Vorgehen den über die Korrespondenz mit auswärtigen
Behörden bestehenden Vorschriften znwiderlänft und nur Verzögerungen und
Unzukömmlichkeiten zur Folge hat , werden über ausdrückliche Anordnung des
Ministeriums des Innern vom 23 . März 1899 , Z . 2131/M . I ., die in dieser
Richtung bestehenden Vorschriften (hierortigen Erlässe vom 14 . März 1884,
Z . 1226/kr . , und vom 2. Februar 1886 , Z . 6857/kr .) mit der Aufforderung
in Erinnerung gebracht , für die genanepe Befolgung Sorge zu tragen.

Dies ist auch den magistratischen Bezirksämtern eindringlich einznschärfen.

21 .
(Aufhebung der Vorschrift , betreffend Vorlage der
(Yesnche um Coneesfion zur Benützung der (Hewäsfer
behnfs Erzeugung elektrischer Kraft an das Acker-

banininifterirrm .)
Die k. k. n .-ö. SLatthalterei hat mit Erlass vom 31.

1899 , Z . 25230/XV (M .-Z . 65486 ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Ackerbanministerium hat im Einvernehmen mit den betheiligten
Ministerien mit Erlass vom 10 . März 1899 , Z . 12185/2120 ex 1898 , unter
Bezug auf seinen Erlass vom 6 . Juli 1894 , Z . 8823 sintimiert mit dem
hierortigen Erlasse vom 7. November 1894 , Z . 57819 ) eröffnet , dass von der
im citierten Erlasse angeordneteu Vorlage der Gesuche um Concessionen zur
Benützung der Gewässer behnfs Erzeugung elektrischer Kraft künftig abzn-
schen ist.

Hievon wird der Magistrat in die Kenntnis gesetzt und der diesem
Anlasse ans nachstehende Momente aufmerksam gemacht, welche im Sinne der
dermaligen wasserrechtsgesetzlichen Bestimmungen bei der Behandlung derartiger
Concessionsgesnche im Äuge zn behalten sein werden.

Die Behörden sind nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen be¬
rechtigt , bei Bewilligung der Wasserbenütznng nach Erfordernis der Umstände
besondere , den allgemeinen Wassergebrauch regelnde und sichernde Bedingungen
festznsetzen und die Bewilligung ans beschränkte Dauer oder gegen Widerruf
zn ertheilen . Inwieweit derartige Einschränkungen im Hinblicke ans das
öffentliche Interesse , z. B . auf die Sicherung der unbehinderten Schiff - und
Floßfahrt , auf die Nutzbarmachung der Wasserkraft für gemeinnützige Zwecke
einzelner Gemeinden oder ganzer Bezirke und Landstriche oder aber iin Hinblicke
auf die Rechte dritter Personen geboten erscheinen und in welcher Weise hiebei
die Interessen des Concessionswerbers thnnlichst berücksichtigt werden können,
muss der fallweisen Benrtheilung der kompetenten Behörden überlassen bleiben.
Um aber der vom volkswirtschaftlichen Standpunkte ans wünschenswerten Durch¬
führung von im öffentlichen Interesse gelegenen Unternehmungen gemein¬
nützigen Charakters , wie z. B . der Ausführung von Schifsahrtscanälen , von
Anlagen zur Beleuchtung oder Wasserversorgung von Ortschaften , zur Abfuhr
von Hochwässern oder Ent - und Bewässerung von Grundstücken nicht unüber¬
windliche oder doch nur mit großen finanziellen Opfern zn beseitigende Hinder¬
nisse zn schaffen und die Ausnützung der Wasserkräfte bleibend zn Gunsten
einer verhältnismäßig geringen Anzahl von Unternehmungen zn bilden , werden
in Hinkunft Wasserbenütznngs -Concessionen zur Erzengnng elektrischer Kraft
nur auf eine bestimmte Zeitdauer zn ertheilen sein, welche über 40 Jahre
keinesfalls hinanszugehen hätte.

Bei Bemessung der Concessionsdauer innerhalb obiger Frist wird auch
darauf Bedacht zn ' nehmen sein, dass in derselben die Amortisierung des
investierten Capitales bei angemessen rentablem Betriebe stattfinden könne, und
wird es sich in dieser Hinsicht empfehlen , vor Hinansgabc der Entscheidung —
abgesehen von der Mitwirkung der sanitären und technischen Amtsorgane —
in Bezug auf Anlagen von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung die Äußerung
der Handels - und Gewerbekammer einzuholen , in sonstigen Füllen aber , sofern
überhaupt ein fachmännisches Gutachten in dieser Beziehung erforderlich erscheint,
die Handels - und Gewerbekammer zur Nominierung eines Sachverständigen
einzuladen.

Soweit es sich um Anlagen an schiff- oder floßbaren Gewässern handelt,
werden den commissionellen Verhandlungen jedenfalls auch Vertreter der
Schiff - beziehungsweise Floßfahrt beizuziehen sein ; bei wichtigeren Angelegen¬
heiten wird auch der als nautisch -technisches Fachorgan der Schiffahrtsbehörden
fungierende k. k. Binneuschiffahrts -Jnspeclor einzuvernehmen und in jedem
einzelnen Falle festznstellen sein, ob und unter welchen Modalitäten die neue
Anlage mit der Schiff - und Floßfahrt vereinbar ist.

Sollten Meinungsverschiedenheiten zwischen den Concessionswerbern und
den Schiffahrts - beziehungsweise Flößerei -Interessenten zutage treten , so ist
möglichst ans eine Verständigung hinzuwirken und insbesondere in jenen
Fällen , wo die neue Anlage so viel Wasserkraft in Anspruch nimmt , dass in
der Fahrrinne nicht mehr die nöthige Tiefe für eine jederzeit ungehinderte
Schiff - oder Floßfahrt vorhanden ist, eine entsprechende Vertheilnng der
Gebranchszeit zwischen den beiden Jnteressenlengrnppen anznstreben.

22 .
(Erläuterungen zu einigen Bestimmungen des Forst¬

gesetzes . )
Die k. k. n.-ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 4. April 1899,

Z . 29249 (M .-Z . 67534 ), dem Wiener Magistrate Nachstehendes
znr Kenntnis gebracht:

Um die gleichmäßige Handhabung der forstpolizeilichen Vorschriften zn
sichern, findet sich die Statthallerei veranlasst , den für die Durchführung einiger
Bestimmungen des Forstgcsetzes vom 3. December 1852 , N .-G .-Bl . Nr . 2nO,
und der Verordnung des k. k. Ackerbanministerinins vom 3. Juli 1873,
Z . 6953 , n .-ö. L.-G .- und V .-Bl . Nr . 52 , als zweckmäßig erachteten Vorgang
zu erläutern und den Magistrat anzuweisen , insofern nicht in cuncreleu Fällen
eine Abweichung begründet erscheint, unter Einhaltung dieser Directiven vor-
zngehen.

Die Erläuterungen werden nach den betreffenden Paragraphen der be¬
zogenen Vorschriften gegliedert und nehmen auch auf anderweitige Durch¬
führungsbestimmungen , soivie auf die mit der Ministerial -Verordnnng vom
1. November 1895, ' R .-G .-Bl . Nr . 165 , und der Dienstmstruction vom 1. No¬
vember 1895 , n .-ö. L.-G .-Bl . Nr . 44 ox 1896 , geregelte Thätigkeit des forst¬
technischen Personales der politischen Verwaltung entsprechende Rücksicht.

8 2 des Forstgesetzes und ß 3 der Ministerial - Verordnnng
vom  3 . Juli 1873.

Die Durchführung des 8 2 des Forstgesetzes ist von zwei Gesichtspunkten
ans zn benrtheilen . Entweder handelt es sich um ein Ansuchen des Wald-
eigenlhümers um Bewilligung der Cultnrnmwandlung oder um eine nach § 1
des Forstgesetzes erstattete Anzeige über die eigenmächtige Verwendung des
Waldgrundes zn anderen Zwecken.

Auch im ersten Falle kann das vorbezeichnete Delict dem Ansuchen vorans-
gegangen sein, was bei der Erhebung constaliert werden wird.

Für die Behandlung der Cnltnrnmwandlnngsgesnche ist der Erlass
des k. k. Ackerbauininisterinms vom 17. September 1884 , Z . 11752 , von
besonderer Bedeutung , da derselbe die Jateroention des Bezirksforsttechnikers
als Sachverständigen normiert und die Verwendung anderer Forstexperten
ausschließt . . .

Es wird daher auf Grnnd der nach 8 2 , Alinea 1 beziehungsweise 2
F .-G - gepflogenen Verhandlung und des Sachverstäudigen -Gntachtens die
Entscheidung zu fällen sein.

Nachdem die Zulässigkeit der Cnltnrnmwandlnng in erster Linie vom
Standpunkte der öffentlichen Rücksichten zn benrtheilen und Privatinteressen
dritter Personen nur selten oder doch in beschränktem Maße in Erwägung zu
ziehen sein werden , wird es sich empfehlen , der Kostenvermindernng wegen , die
Leitung der Localerhebnng in der Regel dem ohnedies zur Wahrung der
öffentlichen, forestalen Interessen besonders verpflichteten Bezirksforsitechniker
zn übertragen.

Falls es sich um eine gemäß 8 22 F .-G . erstattete Anzeige handelt , ist
das Verfahren nach 8 23 F .-G . dnrchznführen . Nücksichtlich der Strafamts-
handlnng ist wohl der vorbezogene Ministerial -Erlass formell nicht bindend,
aber da fast ansnahmlos bei diesen Verhandlungen auch die Zulässigkeit der
Cnltnrnmwandlnng in Erwägung gezogen und sonach auch in dieser Hinsicht
entschieden werden ' muss (8 2, Alinea 4 F .-G . und ß 3 , der citierten Mim-
sterial -Verordnnng ), so erscheint es nothwendig , den hiefnr compelenten
Sachverständigen ' sofort beiznziehen , nm eine Wiederholung der Erhebung zn
vermeiden.

Bezüglich der Strafbarkeit der Cnltnrnmwandlnngen muss betont werden,
dass gemäß Z 2, Alinea 3 F .-G . die „ eigenmächtige Verwendung des Wald-
grnnd 'es zu anderen Zwecken" zn bestrafen ist, welche dann vorliegt , wenn die
Bodenbenütznng nicht mehr im Nahmen des Forstbetriebes gelegen, beziehungs¬
weise der im 8 3 F .-G . vorgeschriebenen Wiederbewaldung hinderlich ist. Einer-
förmlichen Gefährdung der ferneren Holzzncht bedarf es selbstverständlich nicht,
da schon die der Nachhaltigkeit der Holzzucht (§ .. 3 F .-G .) widerstreitende
Bodenbenützung (z. B . durch Nebennutznngeii ) die Übertretung begründet.

In den 'meisten Fällen wird auch die eigenmächtige Verwendung des
Waldgrnndes mit der Nichteinhaltung der gesetzlichen Wicdcrbewaldnngsfrist
cnmnliert sein und dann auch durch die Anwendung des 8 3 F .-G . genügende
Ahndung finden können . .

In jenen Fällen , in welchen die Eruierung der eigenmächtigen Verwendung
des Waldgrnndes zn anderen Zwecken die landesfürstlichen Forsttechniker bei
Dienstreisen erfolgt , welchen die Waldeigenthümer nicht beigezogen werden
konnten , sind alle Momente zn erheben , welche znr Erstattung des in der Miin-
stcrial -Verordnnng vom 17 . September 1884 , Z . 11752 , bezeichneten fach¬
männischen Gutachtens nothwendig sind, damit letzteres , wenn das Ansuchen
nm Bewilligung der Cnltnrnmwandlnng nachträglich gestellt wird , ohne neuerliche
Erhebung abgegeben werden kann . Dadurch wird ermöglicht , wenn von dem
Strafverfahren abgesehen wird , nach Ergänzung des Verhandlnngsactes durch
Einvernahme der 'Beteiligten (8 2, Alinea 2 F .-G .) die Entscheidung über
die Zulässigkeit der Cnltnrnmwandlnng , ohne commissionelle Verhandlung an
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Ort und Stelle zu fällen . Diese Abkürzung ist auch dann zulässig, wenn die
auf Grund der Erhebung vorn Forsttechniker erstattete Anzeige die Strafamts-
handlung zur Folge hat und der Waldeigenthümer über Einvernahme die ihm
zur Last gelegte Übertretung in vollem Umfange zugesteht , sowie ausdrücklich
darum bittet , es möge von einer commissionellen Erhebung nach 8 23 F .-G-
abgesehen und auf Grund des bereits vorliegenden Verhandlnngsmateriales
entschieden werden . . . .

Ist bei der durch den landcsfürstlichen Forsttechuiker gelegentlich einer
Dienstreise stattsindeudeu Constatierung einer eigenmächtigen Verwendung des
Waldgrnndes der Waldeigenthümer zugegen und wird von diesem das An¬
suchen um Bewilligung der Culturnmwaudluug mündlich gestellt, so hat der
Forsttechniker die Amtshandlung gemäß § 38 der Dienstinstrnclion , insoweit
vorher bestimmte , dienstliche Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt werden und
die Sachlage es ermöglicht , dnrchznführen , und unter Vorlage des Erhebungs-
Protokolles der zuständigen Behörde zu belichten , welche die allenfalls noch
erforderliche Ergänzung ' des Actes zu veranlassen und die Entscheidung zu
fällen hat.

Bei der Beurtheilung der angestrebten oder bereits eigenmächtig durch-
geführten Cnltnrnmwandlungen ist, unter strenger Wahrung der öffentlichen
und forestalen Interessen , auch der nationalökonomischen und concreten wirt¬
schaftlichen Bedeutung der Cnltnrändernng möglichst Rechnung zu tragen und
besonders in jenen Fällen , welche eine wesentliche nachhaltige Erhöhung des
Grnndertrages Nachweisen lassen, dann bei langjährigem Bestände der Vor¬
gefundenen Bewirtschaftnngsweise und während desselben etwa cingctretenen
Wechsel der Eigenthümer , die Wiederanfforstnng auf die in forstpolizeilicher
Beziehung wichtigen oder doch absoluten Waldboden besitzenden Objecte zu
beschränken.

Auf den vom Waldbesitzei etwa angebotenen Ersatz durch Widmung
anderer bisher nicht als Wald bewirtschafteter Grundflächen für die Forstcnltnr
wird angemessene Rücksicht zu nehmen und die entsprechende Richtigstellung
des Catasters im Erkenntnisse anznordnen sein.

Bei der Bemessung der gemäß 8 2, Alinea 4 des Forstgesetzes zu be¬
stimmenden Anfforstiingsfrist ist auch die Möglichkeit der Einhaltung derselben
zu erwägen , und falls ein längerer Zeitraum bewilligt werden muss , durch
Specialsristen für bestimmte Flächentheile vorznsorgen , dass alljährlich an der
Wiederanfforstnng gearbeitet und diese innerhalb der Gesammtfrist thalsächlich
bewirkt wird.

H 3 des Forstgesetzes und  tz 4 der  M in  i ster r a l - V er o r d nun g
vom 3 . Juli  1873 , Z . 6953.

Für die Wiederanfforstnng frisch abgetriebener Waldtheile rst im 8 3 des
Forstgesetzks in der Regel eine Maximalfrist von fünf Jahren normiert.

Die Ausnahme von dieser Regel kann nur bei Privatwäldern , und zwar
auf Grund eines analog nach 8 20 des Forstgesetzes dnrchznsührenden Ver¬
fahrens eintreten.

Die Bestimmung in Betreff der „älteren Blößen " hat ans Waldstachen,
welche seit der Wirksamkeit des Forstgesetzcs vom 8. December 1852 abgetrieben
wurden , keine Anwendung zu finden , sondern nur für jene Waldflächen Geltung,
die schon vor dem Jahre 1853 abgeholzt und ausforstnngsbedürftige Blößen
waren.

Obbezeichnete Maximalfrist hat , insofern nicht Bestimmungen der 88 2,
4, 6 und 19 zur Anwendung kommen, auch als Normalfrist zu gelten , die
jedoch in der Weise einzuhalten ist, dass während derselben die Aufforstung
und die etwa  erforderlichen Nachbesserungen vorznnebmen sind.

Hinsichtlich der Ahndung der Nichterfüllung der Anfforstnngsbestimmnngen
innerhalb der gesetzlichen Frist gibt 8 3, Alinea 4 des Forstgesetzes die noth-
wendige Grundlage . ..

Demnach schiene die behördliche Jngerenz auf UbertretnngsMe beschrankt.
Da aber gemäß Z 23 , Alinea 1 des Forstgesetzes die politischen Behörden

die Bewirtschaftung sümmtlicher Forste ihrer Bezirke zu überwachen haben,
unterliegt cs keinem Zweifel , dass sie die durch gesetzliche Bestimmungen allgemein
angeordneten Leistungen auch durch besondere Aufträge vorschreiben können,
falls dies in concreten Fällen als zweckmäßig erscheint.

Es sind daher die hinsichtlich der Frist gemäß 8 3 des Forstgesetzes zu
bemessenden Anfforstnngsanfträge in der Regel sogleich nach der vom Be¬
zirksforsttechniker vorgenommenen Eruierung der Schlagflächen und Blößen
an die Waldbesitzer zu erlassen , wenn auch die fünfjährige , vom Abtriebsjahre
an zu rechnende Frist noch nicht abgelaufen ist.

Erweist sich die Nothwendigkeit , die Fristen über den gesetzlichen Normal-
termin hinaus zu verlängern , so ist hinsichtlich dieses Zeitraumes wie bei den
vorbehandelten Specialfristen für Cnltnrnmwandlnngsflächen die alljährliche
Vornahme von Aufforstungen zu sichern.

Bei geordnetem Forstbetriebe , welcher die Einhaltung der gesetzlichen Anf-
forstnrigsfrist mit Sicherheit erwarten lässt , kann von der Hiuansgabe be¬
sonderer Aufträge abgesehen werden . Die Schlagflächen sind aber der Controls
wegen in Evidenz zu nehmen.

Tie Anfforstnngsanfträge sind nach dem mitfolgenden Formulare zu
verfassen.

In die Rubrik „ Anmerkung " können wirtschaftliche „Rathschläge"  für
die Durchführung der Aufforstung mit dem ausdrücklichen Beisatze eingestellt
werden , dass sie keinen Gegenstand des Erkenntnisses bilden.

Straferkenntnisse wegen unterlassener Aufforstung dürfen in der Regel
nur auf Grund des rm 8 23 des Forstgesctzes vorgcschriebenen commissionellen
Verfahrens gefällt werden.

Ausnahmsweise kann von der vorgesehenen commissionellen Localerhebung
abgesehen werden , wenn es sich um eine vom Bezirksforsttechniker , Gemeinde¬
vorsteher oder sonst einer Vertranensperson constatierte Nichterfüllung eines
behördlichen Anfforstungsanstrages handelt und der Waldbesitzer schriftlich oder¬

protokollarisch erklärt , dass er die ihm zur Last gelegte Übertretung thatsächlich
begangen hat , und ausdrücklich bittet , dass von einer neuerlichen commissionellen
Constatierung derselben abzusehen und ans Grund der Anzeige und seines Ge¬
ständnisses die Entscheidung gefällt werden möge.

Die im § 23 des Forstgesetzes vorgezeichnete Einvernahme der Parteien
hat sodann durch die Gemeindevorstehung oder beim Amtstage zu geschehen.

Für neu eruierte Anfforstnngsflächen , bezüglich welcher die gesetzliche
Anfforflnngsfrist bereits abgelanfen ist, ist in der Regel ein neuer Termin ohne
gleichzeitige Durchführung der Strafamtshandlnng dann vorznschreiben , wenn
der derzeitige Waldbesitzer diese Fläche so kurze Zeit besitzt, dass deren Wieder¬
bewaldung ihm nicht möglich war.

In solchen Fällen ist auch das im 8 3, Alinea 3, vorgezeichnete Ver¬
fahren durch Zugrundelegung des forsttechmschen Gutachtens des Forsttechnikers
und nachträgliche Einvernahme der Betheiligten möglichst zu vereinfachen.

Mit dem Straf -Erkeuntnisse wegen unterlassener Aufforstung , das derzeit
nach 8 3 des Forstgesetzes zu begründen und in Betreff des Strafausmaßes
auf die Fläche zu basieren ist, ist regelmäßig der neuerliche Anfforstnngs-
auftrag zu verbinden . Für letzteren ist jedoch eine lltägige Necursfrist fest¬
zusetzen.

Wird gegen einen Anfforstnngsaustrag ein Necurs eingebracht und in
demselben nicht die Gesetzlichkeit des Auftrages bestritten , sondern lediglich das
Begehren um Bewilligung der Cnltnrnmwandlnng gestellt, so ist dem Wald¬
besitzer sofort zn eröffnen , dass über dieses Petitum verhandelt und instanz¬
mäßig entschieden werden muss.

Die Vorlage des Necnrses ist bis nach Fällung der Entscheidung nach
8 2 des Forstgesetzes zn sistieren. Wird dem Ansuchen Folge gegeben , so ist
das hiedurch derogierte Aufforstungs -Erkenntnis im eigenen Wirkungskreise zu
beheben , anderenfalls sind die Verhandlungsacten nach Ablauf der Recnrsfrist
zur Entscheidung über den eingebrachten Recnrs vorzulegen.

8 6 und 7 des Forstgesetzes , beziehungsweise  8 6 der Mini¬
st erial - V er ord nun g vom 3 . Juli  1873.

Die Ermittlung jener Waldtheile , die — zufolge ihrer Standorts¬
verhältnisse — nach den Bestimmungen der 88 6 und 7 des Forstgesetzes be¬
wirtschaftet werden müssen, ist bei jeder geeigneten dienstlichen Gelegenheit
anzustreben . Amtshandlungen gemäß 88 22 und 23 F .-G . sind jedoch in der
Regel nur dann vorznnehmen , wenn eine Übertretung des Forstgesetzes zur
Anzeige gebracht wird und deren Bestrafung im Hinblicke auf die Bestim¬
mungen über die Verjährung noch möglich ist.

Erweisen sich jedoch strenge behördliche Maßnahmen zur Hintanhaltnng
schädlicher Folgen der stattgehabten Übertretung oder zur Sicherstellung der
sofortigen Holznachzncht als nothwendig , so ist die erforderliche Amtshandlung
ohne Rücksicht auf die Verjährung des Delictes dnrchznführen.

In den übrigen Füllen sind die ermittelten Waldflächen behufs specieller
Überwachung in Evidenz zn nehmen.

Handelt es sich um Waldtheile , welche systematisch bewirtschafteten Wald-
complexen zngehören , hat sich der Bezirksforsttechniker vorerst mit dem Wald¬
besitzer oder dem ihn vertretenden , verantwortlichen Forstwirtschaftsfüyrer ins
Einvernehmen zn setzen, um die den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Be-
wirtschaftnnasweise sicherznstcllen und diesbezüglich auch die bestehenden oder
anzufertigendeu Betriebspläne anszngestalten.

Falls hiebei eine Einigung erzielt wird , sind auf Grund derselben die
betreffenden Flächen lediglich in Evidenz zn nehmen ; im gegenthciligen Falle
und bei Wäldern , deren Bewirtschaftung empirisch oder ohne Intervention
eines befähigten Forstwirtes erfolgt ist eine nach dem Formular 13 verfasste
„Jntimatoin " durch die politische Behörde hinanszngeben , welche bezweckt, den
Waldbesitzer über die Sachlage zn informieren und von gesetzwidrigen Maß¬
nahmen möglichst abznhalten.

Diese Jntimationen sind in Evidenz zn nehmen , und es kann auch,
falls Übertretungen des Gesetzes zn befürchten sind, für eine specielle Über¬
wachung des betreffenden Waldtheiles vorgesorgt werden , damit denselben
entgegengetrcten werden kann . Bei derartigen Anordnungen muss jedoch von
einer Belastung oder Forderung irgend einer Mitwirkung des Waldbesitzers
abgesehen werden.

Wird ans Anlass einer solchen „Jntimation " seitens des Waldbesitzers
eine Vorstellung oder Beschwerde eingebracht , so istderselbe dahin zn bescheiden,
dass die an ihn gelangte Mittheilung , dass sie ein behördliches Erkenntnis nicht
in sich fasst und einer allfälligen Entscheidung nach 8 23 des Forstgesetzes
nicht präjndiciert , im Rccnrswege nicht angefochtcn werden kann, dass es ihm
jedoch sreistehe, um eine commissionelle Erhebung und Entscheidung anznsuchen,
falls er aus irgend einem Grunde ein Erkenntnis hinsichtlich der Anwendung
der 88 3 und 7 des Forstgesetzes auf den gegenständlichen Waldtheil wünsche.

Über Anzeigen wegen gesetzwidriger Behandlung solcher Waldtheile ist
die Amtshandlung gemäß 8 23 des Forstgesctzes derart dnrchznführen , als ob
die Jntimation nicht hinansgegeben worden wäre.

In dem gemäß 8 6 der Ministerial .Verordnung vom 3 . Juli 1873 zn
führenden Ausweise ist' fallweise genau anzngeben , ob die Evidenznahme auf
Grund eines Erkenntnisses , einer Jntimation oder einer Vereinbarung zwischen
dem Bezirksforsttechniker und dem Forstwirtschaftsführer erfolgte.

Bon der Erörterung anderweitiger forstpolizeilicher Bestimmungen wird
derzeit Umgang genommen , da sich eine zwingende Nothwendigkeit zur Erlassung
weiterer Directiven bisher nicht ergeben hat.

Es wird jedoch — zum Theile zur Ergänzung vorstehender Ausführungen
— noch Folgendes eröffnet:

Zn den Erhebungen in forstpolizeilichen Angelegenheiten sind nach
Thnnlichkeit die zuständigen Bezirksforsttechniker als Sachverständige beizuziehen,
denen gemäß 8 1, Punkt 5 der Ministeriat -Verordnung vom 1. November 1895,
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N .-G .-Bl . Nr . 165 und Z 38 der citicrten Dienstinstruction auch die Leitung
der Erhebungen übertragen werden kann.

Die Veiziehnug eines zweiten forstlichen Sachverständigen ist nur in
besonders schwierigen Fällen nothweudig.

- Nicht dringliche Erhebungen sind mit Nachsicht auf die ZZ 13 und 14
der bezogenen Dienstinstruction im Einvernehmen mit dem Bezirksforsttechniker
so einznleiten beziehungsweise anzuberaumen , dass sie mit anderweitigen Dienst¬
reisen verbunden und den Parteien möglichst wenig Kosten verursacht werden.

Commissionelle Erhebungen in Aufforstungs -Angelegenheiten sind stets derart
eingehend zu pflegen , dass ihre Resultate ohne neuerliche Erhebung auch als
Grundlage für eine allfällige Entscheidung nach Z 2 des Forstgesetzes benützt
werden können.

Es ist bei allen Erhebungen in Forst -Angelegenheiten darauf hinznwirken,
dass den Commissions -Protokollen entsprechend orientierte und beschriebene
Planskizzen der gegenständlichen Parcellen beigeschlossen, oder derartige Skizzen,
nach vorhandenen Karten oder a. In vus gezeichnet, in die Protokolle selbst
eingeschaltet werden.

Im Hinblicke ans die gesetzlichen Vorschriften ist in den Protokollen und
anderen Ausfertigungen ausnahmslos das Metermaß anzuwendeu.

Die Beisetzung anderer Maße in Klammern ( . . . ) ist nur dann
statthaft , wenn sie für das Verständnis der Parteien unerlässlich erscheint.

Von den Entscheidungen in Forst -Angelegenheiten ist dem zuständigen
Bezirksforsttechniker von Fall zu Fall durch Abschriften oder Acten -Einsicht
Kenntnis zu geben.

Die genaue Evidenzhaltung der laut der Ministerial -Verordnnng vom
3 . Juli 1873 , dortamts zu führenden Ausweise wird in Erinnerung gebracht.
Die mitfolgenden Abschriften des Erlasses sind für die betheiligten magi¬
stratischen Bezirksämter bestimmt.

Z . Formulare 4.
An

Auf Grund des Z 3 des Forstgesetzes von: 3 . December 1852 , R .-G .-Bl.
Nr . 250 , und mit Bezug auf den ß 4 der Verordnung des k. k. Ackerban-
ministerinms vom 3 . Juli 1873 , n .-ö. L.-G . - und V .-Bl . Nr . 52 , werden
Sie beauftragt , die nachbezeichnete . . . Ihnen eigenthümliche . . . Schlag¬
fläche . . . (Blöße > . . ) innerhalb der angegebenen Frist . . . wieder mit

Holz in Bestand zu bringen (aufzuforsten ).

Der Wald -Parcelle

T

!2>

Nr. Fläche

liü.

Des aufzuforstenden Waldtheiles

6

G

N

Fläche

<N

Anmerkung

Die Aufforstung muss derart ausgeführt werden , dass der standorts-
gemäße Beslandesschlnss gesichert erscheint, und sind daher auch die allenfalls
nolhwendigen Nachbesserungen innerhalb der gegebenen Frist vorzunehmen.

Forstliche Nebennutzungen (Weide, Streu , Gras rc.) dürfen nur in einer
die fernere Holzzncht nicht gefährdenden Weise ansgeübt werden.

Wegen des Bezuges von Waldpflanzen kann die Vermittlung des k. k.
Bezirksforsttechnikers in Anspruch genommen werden.

Gegen vorstehendes Erkenntnis steht der binnen 14 Tagen vom Zn-
stcllungstage an Hieramts einzubringende Recurs an die k. k. n .-ö Statt¬
halterei frei.

Der k. k. Bezirkshanptmann:

Z . — Formulare L.
An

Vom k. k. Bezirksforsttechniker wurde gelegentlich einer Dienstreise erhoben,
dass die Standortsverhältnisse de . . . nachbezeichncten Ihnen eigenthümlichen
Waldtheile . . . die Anwendung der Bestimmungen der ZZ 6 und 7 des Forst¬
gesetzes vom 3 . December 1852 , N .-G .-Bl . Nr . 250 , begründen , und es hat

der Genannte auch die seiner Ansicht nach zweckentsprechendsteBewirtschaftungs-
Weise bekanntgegeben:

Der Wald -Pärcelle Des gemäß ZA6 u . 7 zu bewirt¬
schaftenden Waldtheiles

Fläche

ba

Z.-
- s

N

Vom k. k.
Bezirksforst¬

techniker
empfohlene

Wald¬
behandlung

Anmerkung

Dieser Mittheilung , welche bezweckt, Sie auf die Nothwendigkeit einer
vorsichtigen Waldbehandlnng aufmerksam zu machen, kommt der Charakter eines
Erkenntnisses nicht zu, daher auch gegen dieselbe ein Necurs nicht zulässig ist.

Der k. k. Bezirkshanptmann:

23 .

(Anwendung des H 18 : 3 der Wehrvorschrift,
8 . Theil . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 6. April
1899 , Z . 7942 (M .-Z . 6754 ! (XVI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Mit der Note vom 14 . December 1898 , Nr . 80852/V1II L. hat das
königlich ungarische Landesvertheidignngsministerinm dem k. k. Ministerium für
Landesvectheidigung mitgetheilt , dass die Bestimmung des §18 : 3 der Wehr¬
vorschrift , I . Theil , seitens mancher österreichischer Behörden bloß im Falle der
zweifelhaften Heimatsberechtignng von österreichischen Staatsbürgern angewendet
wird , wohingegen in den im Neichsrathe vertretenen Königreichen nnd Ländern
sich anfhaltende ungarische Staatsbürger zweifelhafter Gemeindezuständigkeit
in die dortigen Stellnngslisten nicht ausgenommen , der dortigen Stellungs-
Commission nicht vorgeführt nnd diesfällige Ansuchen mit der Motivierung,
dass der Betreffende kein österreichischer Staatsbürger sei, abgewiesen werden . Da
in Anbetracht der Gemeinsamkeit des Heeres nnd der Kriegsmarine die Wehr-
pflichterfüllnng in beiden Staatsgebieten der Monarchie nach den gleichen
Grundsätzen geregelt ist, erscheint die Anwendung der vorbezeichneten Be¬
stimmung der Wehrvorschriften , I . Theil , seitens der Ergänzungsbehörden in
den im Neichsrathe vertretenen Königreichen nnd Ländern auf ungarische
Stellnngspflichtige nicht nur zulässig , sondern auch im Interesse der Heeres¬
ergänzung , sowie der betreffenden Wehrpflichtigen geboten und wird diesfalls
auch von den ungarischen Behörden der reciproke Vorgang eingehalten . Zufolge
Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng vom 20 . Jänner 1899,
Z . 36380 , wird demnach dem Wiener Magistrate eröffnet , dass die Bestimmung
des Z 18 : 3 der Wehrvorschriften , I . Theil , bei zweifelhafter Heiinatsbcrechtigung
beziehungsweise Gemeindezuständigkeit auch dann Anwendung zu finden hat,
wenn die ungarische Staatsbürgerschaft des betreffenden Stellnngsvflichtigen
zweifellos feststeht.

Hievon sind auch die magistratischen Bezirksämter zu verständigen.

24.
(Beschleunigte Ausfertigung der von den Studie-
rendeu der Hochschule » für die Nuchweifnugeu nach
A 23 Wehrgesetz beizubrittgeuden Bestätigungen . )

Die k. k. n .-ö. Slatlhalkerei hat mit Erlass vom 7. April
1899 , Z . 28922 (M .-Z . 71252/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Laut an das k. k. Ministerium für Landesvertheidignng gelangter Mit¬
theilung des k. k. Ministeriums für Cnltus - und Unterricht wurde die Wahr¬
nehmung gemacht, dass die verspätete Meldung von Studierenden an technischen
Hochschulen znr Jnscription häufig dadurch veranlasst wird , dass dieselben die
mit der Verordnung des k. k. Ministeriums für Cnltus nnd Unterricht vom
2. August 1889 , M .-V .-Bl . Nr . 44 , enthalten im zweiten Theile der Wehr¬
vorschriften auf Seite 170 nnd im Neichsgesetzblatte unter Nr . 125 ox 1889 , vor¬
geschriebenen, von den politischen Bezirksbehörden gemäß Z 3, lit . a anszn-
stellenden Bestätigungen nicht zeitgerecht beiznbringen vermögen.

Nachdem diese Erscheinungen oft erhebliche Störungen bei Vornahme
der Jnscription Hervorrufen , wird der Wiener Magistrat infolge Erlasses des
k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng vom 23 . März 1899 , Z . 6309,
angewiesen , sich die schleunige Ausfertigung der fraglichen Bestätigungen jeder¬
zeit angelegen sein zu lassen.

3 *
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25.
(Warnung für Arbeitsuchende , sich anlässlich der

Weltausstellung nach Paris zn wenden .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . April

1899 , Z . 25876 (M .-Z . 71255/XVII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Nach an , das k. k. Ministerium des Innern seitens des k. und k. Mini¬
steriums des Äußern und des k. k. Handelsministeriums zngekommenen Mit¬
theilungen wird ans Anlass der im kommenden Jahre statlfindenden Welt¬
ausstellung in Paris schon jetzt ein starker Zuzug von Personen aus der
österreichisch-ungarischen Monarchie , sowie ans Deutschland nach Paris wahr¬
genommen , welche bei den Ansstellnugsarbeiten daselbst eine Beschäftigung
oder Anstellung zu erlangen hoffen.

Da der Andrang von Arbeitsuchenden in Paris sehr groß ist und im
allgemeinen die einheimischen Arbeitskräfte den fremden vorgezogen werden,
sehen sich solche Bewerber in ihren Erwartungen nur zu bald enttäuscht und
wenden sich dann , da sie zumeist ohne Mittel und der französischen Sprache
nicht mächtig sind, an den dortigen Hilfsverein und an das Consulat mit der
Bitte um Unterstützungen , beziehungsweise um ihre Heimbefördernng.

Mit Rücksicht auf die in dieser Richtung anlässlich der letzten Pariser-
Ausstellung gemachten Erfahrungen , sowie auf die zahlreichen beim öster¬
reichisch-ungarischen Gencral -Commissariate in Paris und der französischen
Ausstellnngsieitnng derzeit einlangenden Stellengesuche erscheint es ün eigenen
Interesse solcher Bewerber geboten , vor unüberlegtem Zuzuge nach Paris zu
warnen und hiebei besonders darauf hinzuweisen , dass einerseits für die
österreichischerseits benöthigten Hilfskräfte aller Art bereits Vormerkungen in
übergroßer Zahl bestehen, dass andererseits von der französischen Ansstellnngs-
leitung über die genügende Zahl französischer Arbeiter vollauf verfügt wird
und auf ausländische Bewerber kaum jemals reflektiert werden dürfte.

Hievon wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums
des Innern vom 16 . März 1899 , Z . 1141 M . I ., behufs entsprechender Ver¬
lautbarung im Amtsblatte und thunlichster Verbreitung in den interessierten
Bevölkernngskreisen , eventuell unter Heranziehung der Tagespresse unter Hin¬
weis ans den h. o. Erlass vom 7. Dccembcr 1899 , Z . 107481 , in Kenntnis
gesetzt.

2 «.
(Cvmpetenz zur Bestrafung der von nicht aetiven
Soldaten der bosuisch -hereegovinifchen Truppen be¬

gangenen llbertretnngen der Meldevorschristen . )
Die k. k. n . -ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 8 . April 1899,

Z . 26553 ( M .-Z . 70207/XV1 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Ministerium für Landesvertheidigung hat mit dem Erlasse
vom 20 . März 1899 , Z . 8148/2031 II a , über den demselben vorgelegten
d. ä . Bericht vom 14 . Februar 1899 , Z . 27787,XVI , eröffnet , dass die im
III . Theile der in Durchführung des Wehrgesetzes vom Jahre 1889 erlassenen
Wehr -Vorschriften enthaltenen Bestimmungen über die Meldepflicht der nicht
aetiven Mannschaft , beziehungsweise über das Strafverfahren bei unterlassener
Meldung auf bosnisch -hercegovinische Landesangehörige keine Anwendung haben.

Das Ministerium für Landesvertheidigung hat sohin das vom magi¬
stratischen Bezirksamts für den II . Bezirk in Wien unterm 31 . August 1898,
Str .-N .-Bl . Nr . 481 , gegen F . I . A. aus Travnik , wegen Übertretung des
Z 7 der Wehrvorschriften , III . Theil , gefällte Straferkcnntnis , wegen In¬
kompetenz des genannten Bezirksamtes von amtswegen zn beheben befunden.

Hievon wird der Wiener Magistrat unter Rückschluss der Berichts-
Beilagen zur entsprechenden Veranlassung und mit dem Beifügen in Kenntnis
gesetzt, dass zur Bestrafung der Übertretungen der Meldevorschriften , welche
von nicht aktiven Soldaten der bosnisch-hercegovinischen Truppen in Österreich-
Ungarn begangen werden , das Bezirksamt der Httmalsgemeinde pxZ Be¬
treffenden berufen ist, weshalb derlei Übertretungen diesem Bezirksamte
bekanntzngeben sind.

Von vorstehendem Erlasse sind die magistratischen Bezirksämter ent¬
sprechend zn verständigen. 27.

(Haarfarben und Nagelpflege .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 11 . April

1899 , Z . 7660 (M . -Z . 73993/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. n .-ö. Statthaltern findet im Grunde des Z 36 , Absatz 2 G .-O.
nach Einvernehmung der Handels - und Gewerbekammer zu entscheiden, dass
das Haarfärben einen Bestandtheil des Friseur - beziehungsweise des gemeiniglich
von Frauen betriebenen Damensrisenrgewerbes , die Nagelpflege , worunter
jedoch nur die Kosmetik gesunder Hände verstanden werden kann , jedoch ein
freies Gewerbe bildet.

Die Beilagen des Berichtes vom 12 . Juli 1898 , Z . 16839/1 und VIII,
folgen zur weiteren Veranlassung mit dem Beifügen zurück, dass die Ertheilnng
des Gewerbescheines an Cornelia Raab  für das Damensrisenrgewerbe , be¬

ziehungsweise für das Haarfarben als Theilgewerbe auf Grund des vorgelegten
Zeugnisses mit Rücksicht auf den oben erwähnten gewerberechtlichen Charakter
des Damenfrisierens im Sinne des H 14, Alinea 8 G .-O ., der freien Würdigung
der Gewcrbebehörde unterliegt.

28.
(Authentische Interpretation des H 7 , Absatz 3,
Punkt 4 der Durchfuhr,,ngs Verordnung zum n . ö.

Thierseuchengesetze . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom II . April

1899,Z . 31984 (M .-Z . 68371 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 23 . März 1899 , Z . 53638 , betreffend
die diesämtliche Anfrage hinsichtlich der Auslegung der Bestimmungen des Z 7,
Absatz 3, Punkt 4 der Durchführungs -Verordnung vom 28 . December 1894,
L.-G --BI . Nr . 2 ox 1895 , znm Gesetze vom 28 . Mai 1894 , L.-G .-Bl . Nr . 1
ox 1895 , in Ansehung der Verzeichnung der den Angehörigen des aktiven
Standes des k. n . k. Heeres , der k. u . k. Marine , der k. k. Landwehr eigen-
thümlich gehörigen , nur zum Privatgebranche dienenden Pferde , beziehungs¬
weise der Verpflichtung zur Zahlung der Thierscuchenfondsnmlage für dieselben,
wird dem Magistrate nach gepflogenem Einvernehmen mit dem n .-ö. Landes-
ansschusse eröffnet , dass nach dem klaren Worte der citierten Gesetzesstelle alle
den aktiven Angehörigen des Heeres , der Murine nnd der Landwehr gehörigen
(eigenthümlichen ) Thiere ohne Unterschied, ob dieselben zum Dienste oder zum
Privatgebrauche bestimmt sind, von der Aufnahme in das betreffende Ver¬
zeichnis auszunehmen sind.

29.
(Ablegung des Staatsbürgereides .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . April
1899 , Z . 30943 ( M .-Z . 75458/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Über eine h. ä . gestellte Anfrage , wie sich hinsichtlich der Abnahme des
Staatsbürgereides bei Minderjährigen , welche das 14 . Lebensjahr bereits voll¬
endet haben , zu benehmen ist, hat das k k. Ministerium des Innern mit dem
Erlasse vom 30 . März 1899 , Z . 6469 , Nachstehendes eröffnet:

Nach den bestehenden Vorschriften ist Ausländern , welche in den österr-
reichischen Staatsverband ausgenommen werden , der Staatsbürgereid abzu¬
nehmen . (Hkzd. vom 12 . April 1816 , beziehungsweise vom 30 . Jänner 1824,
Pol . G .- S ., Bd . 52 , Nr . 12 , Seite 25 .)

Nur bei Unmündigem (Hkzd. vom 31 . März 1831 , n .-ö. Prob . G .-S .,
13 . Theil , Nr . 54 , Seite 111 ) ist von der Abnahme des Staatsbürgereides
abznsehen , beziehungsweise die Eidesablegung bis zur Erreichung des erforder¬
lichen Alters zn verschieben.

Eine gesetzliche Vorschrift , wonach auch Minderjährige von der Eides¬
ablegung zu dispensieren , eventuell deren Eidesablegung zu verschieben wäre,
besteht nicht.

Es kann sonach keinem Zweifel unterliegen , dass Ausländern männlichen
Geschlechtes, sobald sie das 14 . Lebensjahr vollendet haben , bei der Ausnahme
in den österreichischen Staatsverband der Staatsbürgereid abzunehmen ist.

Auch nach den Bestimmungen der österreichischen Jnstizgesetzgebnng ist
die Eidessähigkeit mit Bezug auf das Lebensalter lediglich durch den Zeitpunkt
der erreichten Mündigkeit bedingt . (Z 170 St .-P .-O . nnd Z 336 C. -P .-Ö .)

Es können allerdings besondere Umstände eintreten , welche nach Analogie
der citierten Vorschriften der Jnstizgesetzgebnng auch bei mündigen Personen
die Abnahme des Staatsbürgereides behindern , z. B . mangelnde Verstandes¬
weise oder Verstandesschwäche u . dgl.

In derartigen Ausnahmsfällen muss es dem Ermessen der kompetenten
Behörde überlassen bleiben , ob die Eidesablegnng zn verschieben oder von der¬
selben gänzlich abznsehen sei, zumal die Ablegung des Staatsbürgereides kein
unerlässliches Requisit der rechtsgiltigen Verleihung der österreichischen Staats¬
bürgerschaft bildet.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Wissenschaft und Danachachtung,
sowie zur entsprechenden Verständigung der magistratischen Bezirksämter ui
Kenntnis gesetzt. Hwmit erledigt sich auch der in Betreff der Abnahme des
Staatsbürgereides bei den minderjährigen Ernst und Konrad I . hieher er¬
stattete Bericht des magistratischen Bezirksamtes für den XV . Bezirk vom
9 . November 1898 , Z . 22789 , dessen Beilagen zur Amtshandlung im Sinne
des obigen Ministerial -Erlasses zurückfolgen.

39 .
(Desinfektion der Waggons für Viehtransport . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 14 . April
1899 , Z . 32605 (M .-Z . 72168 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 5 . April 1899,
Z . 5333 , wurde nach einer Mittheilnng des k. k. Eisenbahnministerinms
anlässlich der im Vorjahre bestandenen Einschränkung des Güterverkehres an
Sonn - und bestimmten Feiertagen auf den Linien der österreichischen Eisen-
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bahnen die Wahrnehmung gemacht, dass sowohl bei den Staatsbahnen , als
auch Privatbahncn die Zuführung der entladenen Viehtransportwagen in die
zugehörigen Desinfcctionsstationen vielfach nicht so rechtzeitig erfolgen konnte,
um die Wagen -Desinfcction innerhalb der im Z 1 der Durchführungs-
Verordnung vom 7. August 1819 , N .-G .-Bl . Nr . 109 , zum Gesetze vom
19 . Jnli 1879 , N .-G .-Bl . Nr . 108 , betreffend die Verpflichtung der Des¬
infektion bei Viehtransporten auf Eisenbahnen und Schiffen , normierten Frist
von 48 Stunden nach der Entladung vornehmen zu können.

Ans diesem Anlasse hat das k. k. Ministerium des Innern im Einver¬
nehmen mit dem k. k. Justiz - und dem k. k. Eisenbahnministerium bestimmt,
dass während der Dauer der Einschränkung des Güterverkehres an Sonntagen
und den betreffenden Fcürtagen , wie dem Nenjahrstage , dem zweiten Ostertag,
dem Himmelfahrtstage , dem zweiten Pfingsttage , dem Frohnleichnamstag , dem
Allerheiligentag und den beiden Weihnachlslagen , diese Tage in die normierte
48stündige Desinfectionsfrist nicht einznrechnen sind.

Hievon wird der Magistrat zur Kenntnisnahme und Mittheilnng an die
mit der Überwachung der Eisenbahnwaggon -Desinfectionsanstaltcn betrauten
Organe verständigt.

31 .
(Vegleitnngs Doenmente der ans Ungarn abge¬

schafften Schüblinge .)
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 15 . April

1899 , Z . 25571 ( Magistrats -Expositur für Schubweseu , Z . 3915 ) ,
dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das königlich ungarische Ministerium des Innern in Budapest hat über
Anregung des k. k. Ministeriums des Innern mit seinem Erlasse vom
15 . Februar l899 , Nr . 11276 , an alle Comitats - und städtischen Behörden
die Weisung erlassen, dass in Hinkunft in allen jenen Fällen , in welchen
Ausländer aus Ungarn durch diesseitiges Gebiet in ihre Heimat abgeschoben
werden sollen, dem Schnbpasse die das Heimatsrecht (Staatsbürgerschaft ) des
abznschiebenden Individuums bestätigenden Dokumente , sowie die vom be¬
treffenden ausländischen Staate ausgestellte Übernahms -Erklärung anznschließen
sind und gleichzeitig die ungarischen Gemeinden beziehungsweise Schub¬
behörden für diejenigen Kosten, welche ans der Vernachlässigung der ihnen
diesfalls anferlegten Verpflichtung sich ergeben sollten, verantwortlich gemacht.

Hievon wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des k. k. Mini¬
steriums des Innern vom 10. März 1899 , Z . 7123 , zur Wissenschaft und
entsprechenden weiteren Veranlassung mit dem Bemerken in die Kenntnis
gesetzt, dass cs Aufgabe unserer an der ungarischen Grenze gelegenen Schnb-
stationen sein wird , auf die Beibringung der obgedachten Ausweise für zu
übernehmende Schüblinge strengstens zu achten, damit unzulässige Schnb-
anslagen vermieden werden.

Jedoch werden auch die anderen Schnbstationen die Einhaltung dieser
Vorschrift entsprechend zu überwachen haben , damit eine gegen diese Weisung
erfolgte Abschiebung , wenn nicht bereits der Vorschrift gemäß von der Grcnz-
schnbstation, wenigstens von den nächsten Schnbstationen beanständet und
behufs Vermeidung erhöhter Schnbanslagen die weitere Jnstradierung des
Abgeschobenen seitens derselben unterlassen werde.

32 .

(Verwendung des Tragnetzbleches der Firma N . PH.
Waagner bei Herstellung von Decken und Ab-

theilnngswänden ans Portlandeement -Beton . )
Bescheid des Wiener Magistrates vom 15 . April 1899,

M .-Z . 144824/IX:
In Erledigung des Ansuchens der Firma N . PH. Waagner  in Wien

V ., Margarethenstraße 70 , um Zulassung der Verwendung des von ihr er¬
zeugten Tragnetzbleches bei Herstellung von Decken und Abtheilungswänden
ans Portlandcement -Beton wird zufolge Magistrats -Beschlusses vom 13 . April
1899 auf Grund der vom Stadtbanamte angestellten Berechnungen und vor-
genommenen Erprobung hiemit im Sinne des Schlusssatzes des Z 37 be¬
ziehungsweise Z 44 der Wiener Bauordnung die Verwendung dieses Tragnetz¬
bleches bei Banführungen in Wien unter folgenden Bedingungen als zulässig
erklärt:

Für Decken konstruktiv neu.
1. Die beabsichtigte Ausführung dieser Deckenconstrnction ist in den

Consensplänen unter Angabe der zur Verwendung gelangenden Cementmarke
anszuweisen.

2. Der Nachweis über die Tragfähigkeit und Sicherheit der Constrnction
ist entweder durch jedesmalige Vorlage einer statischen Rechnung zu erbringen
oder nach Vorlage von Tragfähigkeitstabellen für die verschiedenen Verlags¬
weiten und die beiden zur Verwendung kommenden Tragnetzbleche ans den¬
selben direct zu entnehmen.

3. Zur Herstellung des Betons darf nur langsam bindender , vollkommen
volnmenbeständiger Portlandcement bester Qualität ^ sowie vollkommen reiner
Flnsssand und ebenso Wasser von entsprechender Reinheit und Qualität ver¬
wendet werden und darf das Mischungsverhältnis im ungünstigsten Falle ans
1 Volumtheil Portlandcement und 3 Theilen Sand bestehen. Der Qualitäts¬
nachweis für den Portlandcement kann jederzeit gefordert werden.

4. Die fertigen Bantheile sind vor rasch eintretender Anstrocknung ent¬
sprechend zu schützen, und ist der Beton namentlich in den ersten Tagen durch
fleißiges Bespritzen oder Begießen entsprechend feucht zu halten.

5 . Für ein genaues Einpassen der Drahtnetzbleche , welche mit der Längs¬
achse der Maschen zu den Trägern einznlegen sind, ist Vorsorge zu treffen , und
sind die Trägerflanlschen anszubetonieren.

6. Die Mindestdicke für die Betonplatten hat 8 ein zu betragen , und
werden vorläufig für die zur Anwendung kommenden Drahtnetzbleche Nr . 8
und Nr . 9 bei einer Trägerhöhe von 280 mm die nachfolgenden Maximal¬
spannweiten auf Grund der beiliegenden Tabellen einznhalten sein, und zwar:

Für Wohngebäude bei einer Nutzlast von 250 per Quadratmeter:
a) beim Drahtnetzblech Nr . 8 : Betonstärke 8 cm : Spannweite bis 1-80 m;

Betonstärke 9 cm , Spannweite von 1'80 m bis 2m;
b) beim Drahtnctzblech Nr . 9 : Betonstärke 8 cm , Spannweite bis 170 m;

Betonstärke 9 om, Spannweite von 1-70 m bis 1'80 m ; Betonstärke
10 om Spannweite , von 1B0 m bis 190 m . Für andere Belastnngsfälle
ist die Betonstärke und Verlaqsweite der Träger ans den Tabellen zu
entnehmen.
7. Eine Belastung der Decken darf erst nach eingetretener entsprechender

Erhärtung des Betons , und zwar in der Regel nicht vor vier Wochen stattfinden.
8 . Die Ausführung solcher Deckenconstrnctionen gehört zu den Befugnissen

der conkessionierten Baugewerbetreibenden und dürfen nur unter Verantwortung
eines solchen ansgeführt werden und hat derselbe den Consensplan zu fertigen.

9. Die Abänderung und Ergänzung beziehungsweise Erweiterung auf
Grund der noch weiter dnrchzuführenden Versuche mit anderen Betonstärken
und Verlagsweiten der Träger wird bis nach Abführung dieser Proben Vor¬
behalten . Desgleichen wird die Zurücknahme der Bewilligung nach den Ergeb¬
nissen der praktischen Erfahrungen Vorbehalten.

L . Für Abtheil ungs wände.
1. Die ans Beton mit Drahtnetzeinlagen (bixpanäsä Notal ) hergestcllten

Wände dürfen zur Abtrennung einzelner Wohnungen und Geschäftslocale,
sowie zur Abtrennung von Wohnungsbestandtheilen verwendet werden.

Im ersteren Falle haben die Wände eine Stärke von 8 om, im letzteren
Falle eine solche von 6 ein bei normaler Geschosshöhe und Tiefe zu erhallen.

2 . Nachdem diese Wände nicht als tragende Theile dienen , kann das
Mischungsverhältnis des Portlandcementes zum Sand im Verhältnisse von
1 Volumtheil Portlandcement und 5 Theilen Sand gewählt werden , und
genügt das Drahtnetzblech Nr . 1 mit 2 '5 X 0 06 mm Litzenstärke als Einlage.

3 . Die Wände sind zur Verhinderung des Umfallens mit den an¬
stoßenden Gebändewänden mit Cementmörtel in feste Verbindung zu bringen.

4 . Die beabsichtigte Aufstellung dieser Wände ist in den Consensplänen
auszuweisen.

5. Die Aufstellung dieser Wände hat in der Regel auf Trägern zu er¬
folgen und gehört zu den Befugnissen der conkessionierten Baugewerbe¬
treibenden , nachdem es sich hier um sicherheitspolizeiliche Rücksichten und um
die Tragfähigkeit von Decken und Trägern handelt.

Die Gesnchsbeilagen , nämlich , Broschüre , Pläne , Berechnungen und
Drahtnetzmuster werden im Evidenzbnrean des Stadtbanamtes hinterlegt.

33 .

(Erzeugung von Streichriemen — ein freies Gewerbe . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16 . April

1899 , Z . 28519 (M .-Z . 78154/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 24 . März 1899 , Z . 58462 , betreffend
die Anfrage des magistratischen Bezirksamtes V, ob die Erzeugung von Streich¬
riemen als freies Gewerbe anznsehen ist und daher die Ausfertigung des Ge¬
werbescheines ääto . 2. März 1891 , Z . 304819 ox 1887 , an A. G - richtig ist,
wird dem Magistrate eröffnet , dass die Streichriemen -Erzeugung als selb¬
ständiges , und zwar als freies Gewerbe anzusehen ist.

Damit erscheint allerdings nicht ausgeschlossen, dass jene Gewerbe , in
deren Befugnis die Herstellung von Streichriemengestellen (Tischler , Messer¬
schmiede, Schlosser ), oder jene der Niemcnbezüge selbst (Riemer , Sattler,
Taschner ) fällt , nach wie vor zur Erzeugung auch von fertiggestellten Streich¬
riemen berechtigt bleiben , was ja auch dem § 37 der Gewerbe -Ordnung
entspricht.

Hievon ist das magistratische Bezirksamt V zu verständigen.
Die Berichtsbeilagen folgen zurück.

34 .

(Verkauf gebratener Gänse .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Recnrs -Entscheidung vom 16 . April

1899 , Z . 30921 (M .-Z . 73991/XV1I ), das von einem magistratischen Bezirksamte
gegen L >. F . wegen Verkaufes von gebratenen Gänsen innerhalb der an Sonntagen
beim Lcbensmittelhandel für den Verkauf eingeränmten Abendstunden gefällte
Straferkenntnis aufgehoben und ausgesprochen , dass der Verkauf gebratener
Gänse als Lebensmittelhandel im Sinne der Sonntagsruhe -Vorschriften an¬
znsehen ist.



50 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 43 , 30 . Mai 1899.

35 .
(Interpretation des Gesetzes zum Schutze des

Hansrechtes . )
Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 18. April

1899 , M .-D .- H. 817 ex 1899 , sämmtlichen Bureau - und Amts-
vorstäuden Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . März 1899,
Z 21318 , eine Abschrift des Urtheiles des k. k. Obersten Gerichts - und
Cassationshofes vom 6. December 1898 , Z . 16374 , in welchem fiir die Amts¬
wirksamkeit der politischen Behörden sehr wichtige Interpretationen des Ge¬
setzes znm Schutze des Hausrechtes vom 27 . October 1862 , N .-G .-Bl . Nr . 88,
und über den Umfang der Zwangsgewalt der Politischen Behörden enthalten
sind, zur Kenntnisnahme anher übermittelt.

Ans dem oberwähnten Urtheile ist im Gegenstände Nachstehendes von
Belang : „ ^ .

„Das Gesetz (Z 139 St .-P .-O . und Z 1 des Gesetzes vom 27 . October
1862 . N .-G .-Bl . istr . 88 ), definiert die Hausdurchsuchung als „Durchsuchung
der Wohnung oder sonstiger zum Hauswesen gehöriger Räumlichkeiten ." Ge¬
schützt wird durch dos Gesetz vom 27 . October 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 88, das
Hausrecht , der Frieden des Hauses und insofern eben dieses Rechtsgut auch
das Object des im Z 83 St .-G . bezeichnet« ! Delictes bildet , ist es wohl klar,
dass als „ Wohnung " alle jene Räumlichkeiten in Betracht kommen müssen,
welche die Bestimmung haben , Zwecken der Häuslichkeit zu dienen.

Der Begriff der Häuslichkeit ist im weitesten Sinne zu nehmen ; auch
ein im Sinne des Gesetzes vom 15 . November 1867 , N .-G .-Bl . Nr . 34,
constitnierter Verein , dessen rechtlicher Bestand von der Staatsgewalt anerkannt
ist, hat sein Heim , seine Häuslichkeit in jenem nach außen hin abgeschlossenen
und nicht allgemein zugänglichen Räumen , innerhalb deren er seine Wirksamkeit
entfaltet . Auch er genießt somit den Schutz des Gesetzes vom 27 . October 1862,
N .-G .-Bl . Nr . 88 ) was übrigens auch das k- k. Reichsgericht in seiner Ent¬
scheidung vom 21 . April 1881 , Z . 72 , anerkannt hat.

Die Durchsuchung einer Räumlichkeit setzt das „Suchen " nach einem
Gegenstände voraus . Gemeinem Sprachgebrauch ? zufolge heißt Suchen nach
einem Unbekannten forschen.

Nur jenen Gegenstand kann man suchen, dessen Aufenthalt unbekannt
ist. Einen Raum durchsuchen (porquirero ) heißt somit dessen einzelne Bestand-
theile und die darin befindlichen Objecte zu dem Behufe beaugenscheinigen,
um festzustellen , ob in diesem Raume und an welcher Stelle desselben sich ein
bestimmter Gegenstand befindet.

Hieraus ergibt sich wohl zur Evidenz , dass vom Suchen eines Gegen¬
standes und von einer Hausdurchsuchung nicht gesprochen werden kann , wenn
die Wohnung eines Dritten nur zu dem Ende betreten wird , um sich in den
Besitz eines Gegenstandes zu setzen, dessen Vorhandensein an bestimmter Stelle
im vorhinein feststcht oder doch vorausgesetzt wird . Rechtsirrig wäre es, die
Begriffe der Hausdurchsuchung und Beschlagnahme zu identificiereu . Wohl mag
Beschlagnahme eines Gegenstandes regelmäßig Zweck der Hausdurchsuchung sein,
allein unzweifelhaft kann eine Beschlagnahme auch ohne Hausdurchsuchung erfolgen.
So wird mau sicherlich von einer Hausdurchsuchung nicht reden können , wenn
die nach Z 140 St .-P .-O . derselben vorauszuschickende Vernehmung desjenigen,
bei welchem sie vorgeuommen werden soll, zur freiwilligen Herausgabe des in
Beschlag zu nehmenden Gegenstandes führt.

Die Aufforderung , den gesuchten Gegenstand herauszngeben und das
hiedurch bedingte Betreten der Wohnung eines Dritten schon als Beginn der
Hausdurchsung selbst anzusehen , hindert wohl der Wortlaut des 8 140 St .-P .-O . ;
derselbe lässt klar erkennen , dass durch die freiwillige Herausgabe des Gegen-
standes die Durchsuchung vermieden werden soll ; es handelt sich hier also um
einen die Durchsuchung erst vorbereitenden Act , von dessen Ausgange es eben
abhänqt , ob mit der Durchsuchung überhaupt vorzngeheu ist.

Zweck des Gesetzes vom 27 . October 1862 , N .-G .-Bl . Nr . 88, ist es
auch gewiss nicht , schon das bloße Betreten einer fremden Wohnung zum
Behufe der Ergreifung einer in derselben befindlichen Sache hintanzuhalten.

Damit allerdings wäre eine ganze Reihe für die Staatsverwaltung ganz
unerlässlicher Maßregeln lahm gelegt, was das Gesetz sicherlich nicht beabsichtigte,
verhindert soll nur werden , ein die persönliche Würde und Unabhängigkeit
verletzender Eingriff in den Lebenskreis des Wohnungsiuhabers in Dinge , die
man im allgemeinen berechtigt und gewohnt ist, dem Einblicke Fremder zu
entziehen und davor zu schützen.

Es handelt sich da nicht um jeden Eingriff in das Hausrecht , denn Nicht
alles , was von Privaten vorgenommen , als einfache Verletzung des Haus¬
rechtes aufgefasst werden könnte , wird dadurch , dass eine Behörde in Aus¬
übung ihres Amtes es vornimmt , schon zur Durchsuchung . Von der Durch¬
suchung ist somit der Eintritt oder das Eindringen in die Wohnung eines
anderen zum Zwecke eines Augenscheines , der Constatierung gewisser Ver¬
hältnisse , der Realisierung einer dem Wohnungsinhaber obliegenden Editions-
pfllcht u . dgl . wohl zu unterscheiden .Gewiss wird niemand von einer durch den
Gerichtsvollzieher vollzogenen Hausdurchsuchung sprechen, wenn derselbe um
die Exccution auf eine bestimmte killperliche Sache zu vollziehen die Wohnung
des Executen betritt und gegen dessen Willen die zu exequierende Sache ihm
abnimmt . Ähnlich aber liegt die Sache im concreten Fall « Das Einschreiten
.erfolgte in Vollzug der der Gewerbebehörde zustehenden Zwangs-
gewalt . . - ^ ^ c«

Dass eine solche ausgeübt werden durste , ergibt sich aus den Be¬
stimmungen des Z 152 G .-Ö . Da der Magistrat als Gewerbebehörde in seiner
Eigenschaft als politische Verwaltungsbehörde erster Instanz auftrat (8 141,

Alinea 1 G .-O .), so stand ihm auch jenes Maß von Zwangsgewalt zu,
welches nach Artikel 11 des Staatsgrnndgesetzes vom 21 . December 1867,
R .-G .-Bl . Nr . 145 , beziehungsweise nach der kaiserl. Verordnung vom 20 . April
1854 , N .-G .-Bl . Nr . 96 , insbesondere nach 8 1 der letzteren , dann nach der
Amtsinstruction für die Bezirksämter vom 17 . März 1855 , N .-G .-Bl . Nr . 52,
den l. f. politischen Behörden (also gemäß 8 11 des Gesetzes vom 19 . Mai
1868 , R .-G .-Bl . Nr . 44 , den Bezirkshauptmannschaften oder den Gemeinden
mit eigenen Statuten , der Gemeinde Wien speciell überdies nach 8 94 des
Gesetzes vom 19. December 1890 , L.-G .-Bl - Nr . 45 ), eingeräumt erscheint.

Grundsätzlich sind hunach die Gewerbebehörden nicht auf das bloße
Entscheidungs - oder Erkenntnisrecht angewiesen , sondern auch zur execntiven
Durchführung der betreffenden Aussprüche , eventuell sogar innerhalb der offenen
Necursfrist berufen . (8 93 der Amtsinstruction für die Bezirksämter .)

Diese Behörden sind hienach weiters gemäß der ihnen nach 8 141,
Alinea 2 des Gewerbegesetzes obliegenden Verpflichtung zur Handhabung der
Gewerbevorschriften auch zur Vornahme jener die Entscheidung oder ein Er¬
kenntnis vorbereitenden Amtshandlungen inuerhalb der gesetzlichen Schranken
competent , welche den politischen Behörden überhaupt für die Zwecke ihres
Wirkungskreises zukommen.

Die Gewerbebehörde erster Instanz kann daher , so oft es für die Hand¬
habung der Gewerbepolizei nöthig ist, unter anderem von Parteien Aus¬
künfte begehren , Augenscheine oder Revisionen zur Constatierung von für die
weiteren Verfügungen kennenswerten Verhältnissen und Thatsachen vornehmen,
die Vorweisung von gewerblichen Legitimationen (Gewerbescheinen , Concessions-
decreten , Betriebsanlagebewilligungen ) oder von der gewerbsbehördlichen Einsicht
unterliegenden Büchern , Rechnungen , Arbeitsbüchern , Arbeiterverzeichnissen
u. dgl . verlangen und eventuell Beschlagnahm « ! sogleich zu bewirken.

Für die Form der einschlägigen Amtshandlungen ist 8 77 des Gesetzes
vom 17. März 1855 , N .-G .-Bl . Nr . '52 , wonach derlei Geschäfte, soviel als möglich
im kurzen und mündlichen Wege zu behandeln und abznthun sind, maß¬
gebend. . ,

Gegen die bezüglichen Aufforderungen , Befehle oder Anordnungen steht
den betroffenen Parteien kein Necursrecht , sondern höchstens ein Beschwerde¬
recht und dieses grundsätzlich ohne eine die Amtshandlung ausschieb« ,de
Wirkung zu."

Hievon werden Euer Wohlgeboren zur Kenntnisnahme verständigt.

36 .

(Beseitigung derMissstände beider Unfallversicherung
der bangewerblichen Betriebe .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . April
1899 , Z . 32023 (M .-Z . 79741/XVIII ) , dem Magisüate Nach-
folgendes eröffnet:

Die sämmtlichen territorialen Arbeiter -Unfallversicherungs -Anstalten haben
im Wege der gcschäftsführenden Anstalt des Verbandes derselben an das k. k.
Ministerium des Innern gleichlautende Petitionen vorgelegt , in welchen unter
Bezugnahme darauf , dass auch die mit dem Ministerial -Erlasse vom 28 . April
1897 , Z . 8816 (intimiert mit Statthalterei -Erlass vom 13 . Mai 1897 , Z . 41689 ) ,
anqeordneten Maßregeln sich nicht als ausreichend erwiesen , um die schon oft
berührten Missstände bei der Unfallversicherung der baugewerblichen Betriebe
zu beseitigen und den Unfallversicherungs -Anstalten die Einhebung des ihnen
gebärenden vollen Versicherungsbeitrages zu sichern, gebeten wurde , das Mini¬
sterium des Innern möge die' Anordnung treffen:

1. dass die Gemeindevorstehungen behufs einer geordneten Durchführung
der Gewerbevorschrifteu und des Uufallversicherungsgesetzes in der Art Mit¬
wirken , dass sie alljährlich entsprechende Verzeichnisse über Neu -, Zu -, Um- und
Aufbauten verfassen und der politischen Behörde vorlegen;

2. dass die politischen Bezirksbehörden verhalten werden , Bauführungen,
deren Bewilligungen in ihren eigenen Wirkungskreis fallen (Wasserbauten,
ärarische Bauten ), der Anstalt unter Angabe des Baugewerbetreibenden und
des Baupreises mitzutheilen.

Von der Durchführung einer solchen Maßregel würden die Anstalten
eine Erleichterung der Controle hinsichilich der Erfüllung der Versicherungs¬
pflicht und der Beitragsfatiermig wenigstens insoweit « warten , als es sich um
Bauausführungen handelt , die der behördlichen Bewilligung unterliegen.

Hierüber hat das Ministerium des Innern in Anerkennung der Ersprieß¬
lichkeit der angestrebten Maßregel sowohl vom Standpunkte der Durchführung
der Unfallversicherung als auch in gewerberechtlicher Beziehung mit El lass
vom 1. April 1899 , Z . 2794 , die nachstehenden Anordnungen getroffen:

Die Arbeiter -Unfallversichernngs -Anstalt wird darauf aufmerksam gemacht,
dass es ihr im Hinblick ans 8 50 des Unfallversicherungsgesetzes freisteht, sich
jeweilig — am zweckmäßigsten halbjährig — an die politischen Bezirksbehörden
wegen Beschaffung von gemeindeweisen Verzeichnissen Uber die im Bezirke vor-
gekommenen Neu -, Zu - und Umbauten zu wenden , wobei den Bezirksbehörden
die hiezu nöthigen Drucksorteu zur Verfügung zu stellen wären ; den Bezirks -
behörden dagegen wird anfgetragen , den bezüglichen Ansuchen der Anstalten
nach Thunlichkeit und möglichst vollständig zu entsprechen und zu diesem Zwecke
an die Gemeindebehörden heranzutreten . Soweit es sich um Bauausführungen
handelt , deren Bewilligung im Wirkungskreise der Bezirksbehörde selbst gelegen
ist, werden die Ausweise selbstverständlich von dieser Behörde zusammenzu-
stellen sein.
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37 .

( Vergütung von Feldschäden durch Truppenübungen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . April

1899 , Z . 4412 (M .-Z . 81550/XV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Anlässlich der im Vorjahre stattgehabten Manöver wurde Uber Ansuchen
der betreffenden Trnppen -Commanden seitens einiger Bezirksbehörden in die
die Anmeldung der Feldschäden betreffenden Erlässe an die Gemeindevorsteher
die Bestimmung ausgenommen , dass für das Betreten von Brach - und Stoppel¬
feldern (Halmäcker) grundsätzlich eine Entschädigung nicht geleistet werde , weshalb
solche Felder nicht anzumelden sind.

Da du ' ch einen solchen Vorgang die Beschädigten irregefllhrt werden und
derselbe überdies den gesetzlichen Bestimmungen nicht entspricht , wird dem
Magistrate die genaue Befolgung der bestehenden Normen über diei Vergütung
von Feldschäden durch Truppenübungen in Erinnerung gebracht und zugleich
bedeutet , dass über diese Normen etwa hinansgehenden Anträgen oder Wünschen
der sich hiebei gegenüberstehenden Interessenten nicht zu willfahren ist.

38 .
(Superarbitriernng .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . April 1899,
Z . 29305 (M .-Z . 81555/XVI ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Über die anlässlich eines Neclamationsfalles nach Z 34 Wehrgesetz
gestellte Anfrage , wie einerseits das Gutachten , auf welches sich das
Ersuchen der politischen Bezirksbehörde um Vorführung eines
Heeres - oder Landwehrangehörigen zur Superarbitriernng zu
gründen hat , zustande kommen soll , andererseits welcher Vor¬
gang einznhalten ist , wenn der Beschluss d er Superarbitriernn gs-
Commission das Ausscheiden des Betreffenden nicht zur Folge
hat,  hat das k. k. Ministerium für Landesvertheidignng mit dem Erlasse vom
28 . März 1899 , ZZ . 5436 , 1271 II a, im Einvernehmen mit dem k. und k.
Reichs -Kriegsministerinm Nachstehendes eröffnet:

Was die erste Frage anbelangt , so wird die Beurtheilnng der Verhältnisse,
auf Grund deren die politische Bezirksbehörde in der Lage ist, das an das
Ergänznngsbezirks - Commando gestellte Ersuchen um Vorführung des nicht
activen Mannes vor die Snperarbitriernugs -Commission , hinsichtlich der Er¬
werbsunfähigkeit desselben zu bekräftigen , dein freien Ermessen der betreffenden
politischen Bezirksbehörde überlassen , wofür ein amtsärztliches Gutachten —
insofern dessen Einholung ohne besondere Weitwendigkeiten thunlich erscheint
— allerdings die zuverlässigste Grundlage bieten würde.

Anbelangend die zweite Frage wird zunächst bemerkt , dass ein dem
Militürverbande Angehöriger mit Rücksicht auf die im Z 94 Wehrvvorschriften
I . Theil enthaltene 'Classification als erwerbsfähig anzusehen ist.

Wenn daher der Beschluss der Superarbitrierungs -Commission das Aus¬
scheiden des Vorgeführten ans dem Heeres - oder Lan 'dwehrverbande nicht zur
Folge haben sollte, ist derselbe auch weiterhin als erwerbsfähig zu behandeln,
wodurch für den bezüglichen Reclamationsfall das Verfahren nach Z 57 : 7
der Wehrvorschrift I . Theil gegeben ist.

Hievon wird der Magistrat mit Bezug auf den Erlass vom 11 . Juni 1897,
Z . 49447 , zur Wissenschaft und Danachachtnng , sowie zur Verständigung der
magistratischen Bezirksämter in Kenntnis gesetzt.

39 .
(Zulassung der Wilhelm Schückher scheu Platten ans
Gips und Kesselschlacke zur Herstellung von Ab-

theilungswättderr .)
Magistrats -Decret vom 26 . April 1899 , Z . 221120 ex

1898/IX:
In Erledigung des Ansuchens des Wilhelm Schückher,  wohnhaft zu

Wien , I ., Canovagasse 7 , wird zufolge Magistrats -Beschlusses vom 13 . April
1899 , Z . 221120 ex 1898 , die Verwendung der von ihm erzeugten Platten
aus Gips und Keffelschlacke zur Herstellung von Abtheilnngswäuden auf Grund
des Z 37 (Schlusssatz ) der Wiener Bauordnung unter folgenden Bedingungen
als zulässig erklärt:

1. Die Zulässigkeitserklärung gilt nur insolange , als diese Platten dem
überreichten Muster entsprechen.

2. Die Wände dürfen nur aus vollkommen trockenen Platten hergestellt
werden ; die letzteren müssen untereinander , sowie mit den Gebäudewänden
zur Verhinderung des Umfallens mit Gipsmörtel , erforderlichenfalls auch
unter Anwendung weiterer Hilfsmittel gut verbunden werden.

3 . Die Wände dürfen nur zur Abtheilung einzelner Bestandtheile einer
Wohnung oder eines Geschästslocales , jedoch nicht zur Abtrenuung verschiedener
Wohnungen oder Geschäftslocale , und auch nur dann angewendet werden , wenn
diese Wände keiner Belastung ausgesetzt und nicht höher als ein gewöhnliches
Stockwerk ausgeführt werden.

Die Wände müssen bei einer Zimmertiefe bis 5 50 in und normaler
Stockwerkshöhe in unverputztem Zustande eine Dicke von mindestens 5 om
besitzen.

Bei Wänden von größerer Länge und mehr als Stockwerkshöhe hat die
Wandstärke mindestens 7 '5 ein zu betragen.

Nach Lage der örtlichen Verhältnisse können mit Zustimmung der Bau¬
behörde auch andere Wandstärken zur Verwendung kommen.

Derartige Wände können bei untergeordneten und provisorischen Objecten
auch als Umfassuugswände , jedoch nicht an Stelle der Feuermauern zur An¬
wendung gelangen , wenn nicht sicherheitspolizeiliche oder andere Rücksichten
gegen die Anwendung dieses Materiales sprechen, worüber im einzelnen Falle
die Entscheidung der Baubehörde umsomehr Vorbehalten bleiben muss , als bei
Durchnässunq der Wände eine Verminderung der Festigkeit eintritt.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von solchen Gipsschlacken-Plattenwänden
ist in den Consensplänen ausznweisen.

5. Die Aufstellung der Wände hat in der Regel auf Trägern zu erfolgen
und gehört zu den Befugnissen der concessionierten Gewerbetreibenden.

6. Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingnisse , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung auf Grund der praktischen Er¬
fahrungen mit diesem Baumateriale bleibt Vorbehalten . . <

Bemerkt wird , dass hiedurch der etwaigen Entscheidung der Gttverbe-
behörde Uber die Zulässigktit der Erzeugung dieses Maleriales Mit Rücksicht
auf das dem H. I . Magnus  verliehene , an Hans Miksch  übertragene
Privilegium auf „einen Formkasten für Bauplatten mit profilierten Rand-
flächen" in keiner Weise vorgegriffen wird . .

Das beigebrachte Muster einer Platte wird zur Erleichterung der
Controls im Evidenzbnreau des Stadtbauamtes hinterlegt.

4 «.

(Verbot des Schuellsahrens auf dem Central-
Viehmarkte und im Bereiche des Schlachthauses

St . Marx .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 27 . April 1899,

M .-Z . 18120/XV , Nachstehendes knndgemacht:
Auf dem Central -Viehmarkte und im Bereiche des Schlachthauses St.

Marx ist das Schnellfahren verboten.
Übertretungen dieses Verbotes werden auf Grund des Z 93 des Wiener

Gemeindestatutes mit Geldstrafen bis zu 200 fl. oder Arrest bis zu 14 Tagen,
eventuell nach dem Strafgesetze geahndet.

41 .
(Exemtion der iu den städtischen Steiubrnchen in
Windegg und Marbach beschäftigten Bediensteten

von der Unsallsversichernngspflicht . )
Erlass des Magistrats -Directors Tach au vom 30 . April

1899 , M .-Z . 78320/V:
Die k. k. Statthalterei in Österreich ob der Enns hat mit Erlass vom

11 . April 1899 , Z . 5726 , Nachstehendes anher mitgetheilt : .
„Über den Recurs der Stadtgemeinde Wien gegen die hierämtliche Ent¬

scheidung vom 30 . December 1898 , Z . 20769/VIIl , betreffend die von dieser
Gemeinde angestrebte Exemtion der in ihren Steinbrüchen in Windegg und
Marbach beschäftigten Bediensteten von der Unfaüsversichcrungspflicht , wurde
mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . März 1899,
Z . 5900 , die augefochtene Entscheidung aufgehoben und dem Necnrsbegehren
entsprechend erkannt , dass sämmtliche bei den genannten Steinbrüchen be¬
schäftigten Gemeinde -Bediensteten auf Grund der Gemeiuderaths -Beschlüsse vom
23 . Juli und 24 . September 1898 von dem letztgenannten Tage an gemäß
Z 4 des llnfallversicherungsgesetzes von der Anwendung dieses Gesetzes aus¬
genommen sind. Für diese Entscheidung sind die folgenden Gründe maß¬
gebend : . . .

Die gedachten Gemeinderaths -Beschlüffe genügten , wie das Ministerium
des Innern ans anderem Anlasse mit der Entscheidung vom 16 . October
1898 , Z . 21960 , bereits ausgesprochen hat , um die Exemtion aller in diesen
Beschlüssen erwähnten Gemeinde -Bediensteten , also auch der in den mehr¬
erwähnten Steinbrüchen beschäftigten Personen von der Unfallversicherungs-
pflicht zu begründen , weil hiemit alle im Z 4 U.-V .-G . geforderten Be¬
dingungen für die Exemtion erfüllt waren.

Der in der angefochtenen Statthalterei -Entscheidung vertretenen An¬
schauung , dass zwei dieser Bedingungen , nämlich die „Anstellung " und die
„Pensionsberechtigung ", nicht erfüllt seien, konnte das Ministerium des Junern
nicht beipflichten.

Wenn auch zugegeben ist, dass , wie die Statthalterei -Eutscheidung ans¬
führt , unter Anstellung im gewöhnlichen Sprachgebrauchs in der Regel eine
Bedieustnng mit festem Gehalte oder doch mit Fixierung der Entlohnung für
größere Zeiteinheiten verstanden wird , so kann doch diesem Momente wegen
des Zusammenhanges , iu welchem der Ausdruck „ augestellt " im Z 4 U.-V .-G.
gebraucht ist, eine entscheidende Bedeutung nicht beigemessen werden . Es handelte
sich dem Gesetzgeber bei der Norm des Z 4 offenbar nur darum , die Anwendung
des llnfallversicherungsgesetzes hinsichtlich solcher Arbeiter und Betriebsbeamteu
auszuschließen , welchen bei Betriebsunfällen äquivalente Entschädigungs¬
ansprüche an einen Dienstgebcr zustehen, der schon durch seine besondere
Qualification genügende Gewähr für einen ausreichenden Schutz der Inter¬
essen seiner Bediensteten bietet . Staat , Land , Gemeinde und öffentliche Fonds
wurden als Dienstgeber angesehen , welche eine solche Gewähr bieten ; ein
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Anlass zwischen dauernd , mit festem Gehalte angestellten Personen und anderen
Bediensteten zn unterscheiden , bestand aber nicht . Wäre eine solche Unter¬
scheidung beabsichtigt gewesen , so hätte der Gesetzgeber gewiss nicht unter¬
lassen, derselben präcisen Ausdruck zn geben, wie dies im Z 2 des Kranken¬
versicherungs -Gesetzes tatsächlich geschehen ist.

Dem Begriffe „Pension " wird in den Gründen der Statthalterei -Ent-
scheidung eine einschränkende Bedeutung beigclegt , die nicht als zutreffend er¬
achtet werden kann . Dass unter Pension nur ein „ für den Fall der Dienst-
nntauglichknt oder Disponibilität gebürender Ruhegenuss " zn verstehen sei,
„dessen Höhe nach dem zuletzt bezogenen Activitätsgehalte und dem Dienstalter
berechnet wird und insbesondere von dem Grade der etwa noch vorhandenen
Erwerbssähigkeit des Peusionswerbers unabhängig ist" , kann weder ans dem
Sprachgebranche , noch aus bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ausreichend
begründet werden.

Im Gegentheile wird im Z 4 U.-V .-G . von Pensionen gesprochen, die
den Angestellten und ihren Angehörigen beim Eintritte eines Betriebsunfalles
zustehen ; es wird daher in dieser Gesetzesstelle der in den Gründen der Statt-
Halterei -Entscheidung behauptete Unterschied zwischen Pension und Unfallsrente
nicht gemacht ."

In Hinkunft werden demnach keine Unsallsanzeigen an die politische
Behörde zu erstatten , keine Lohnverrechnungen vorzulegen und keine Zahlungen
von Beiträgen an die Unfallversicherungs -Anstalt zu leisten sein.

Die städtische Buchhaltung wird unter einem ersucht, wegen Durch¬
führung der Rückvergütung der seit dem 24 . September 1897 bezahlten
Prämien eine Vorlage zu erstatten.

Für die Durchführung der Entschädigungsverhandlungen ist bereits eine
Vorschrift vom Magistrale ausgearbeitet worden , und wird dieselbe der Werks¬
leitung vom Magistrats -Departement XVIII übermittelt werden . Bis dahin
sind über alle vorkommenden Unfälle Vormerkungen zu führen . Die Arbeiter
und Bediensteten in den Steinbrüchen sind unter Bekanntgabe der oben er¬
wähnten Gemeinderaths - Beschlüsse zn belehren , dass sie ihre eventuellen
Entschädigungsansprüche nunmehr beim Wiener Magistrate geltend zu
machen haben.

42 .
(Herstellung vor» Inschriften ans Grabsteinen , Votiv¬

tafeln , Monumenten re. als freies Gewerbe . )
Die k. k. n .-ö. Statihalterei hat mit Erlass vom 3 . Mai 1899,

Z . 19633 ( M .-Z . 87637/XVII ) , nachstehende Entscheidung gefällt:
Die k. k. Statthalterei findet im Sinne des Z 36 . rrl. 2 des Gewerbe¬

gesetzes zu entscheiden, dass die Herstellung von Inschriften auf Grabsteinen,
Votivtafeln , Monumenten rc. (Steingravieren ) als freies Gewerbe anzu¬
sehen ist.

Hievon ist das magistratische Bezirksamt für den IV . Bezirk mit dem
Aufträge zn verständigen , dem Bittsteller I . R . sohin den Gewerbeschein aus¬
zufertigen.

Die Beilagen des Berichtes vom 28 . Februar 1899 , Z . 206013 ex 1898,
folgen zurück.

43
(Änderung der Bestimmungen über den Pulver-

Verschleiß . )
Verordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen , des

Handels und für Landesvertheidigung im Einvernehmen mit dem
k. und k. Neichs -Kriegsministerinm vom 4 . Mai 1899 , betreffend
eine Abänderung der Ministerial -Verordnnng vom 17 . Mai 1891,
N .-G .-Bl . Nr . 62 , mit welcher Bestimmungen über den Pulver-
Verschleiß erlassen wurden ( N .-G .-Bl . Nr . 80 ) :

Artikel  I.
Der H 12 der Ministerial -Verordnnng vom 17 . Mai 1891 , N .-G .-Bl.

Nr . 62 , tritt in seiner gegenwärtigen Fassung außer Kraft und hat künftig zu
lauten , wie folgt:

8 12.
Die Licenz zum Verschleiße von Pulver (8 1) darf an Personen , welche

sich im Besitze einer den Gegenstand der Ministerial -Verordnnng vom
2 . Juli 1877 , N .-G .-Bl . Nr . 68 , bildenden Sprengmittel -Concession befinden,
nur insofern und nur insolange ertheilt werden , als sich dieselben lediglich mit
dem Verkaufe von Sprengmaterial des Ärarialverlages befassen.

Artikel  II.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Wirk¬

samkeit.
44

(Deckenconstruetion der Firma G . A . Wayß A Comp,
ans Beton mit Rundeisen Einlagen . )

Decret des Wiener Magistrates vom 6 . Mai 1899 , M .-
Z . 82910/IX:

Auf Grund der über Ansuchen der Firma G . A. Wayß  L Comp .,
l ., Maximilianstraße 5, vom Stadtbauamte vorgenommenen Erprobungen

werden die von ihr erzeugten Deckenconstructionen aus Beton mit Nundeisen-
Einlagen unter nachfolgenden Bedingungen zur Verwendung zugelassen:

1. Der statische Nachweis für die Tragfähigkeit und Sicherheit der
Construction ist jedesmal durch Vorlage einer Rechnung zu erbringen.

2 . Die beabsichtigte Ausführung dieser Construction ist in den Consens-
plänen auszuweisen.

3 . Zu den Eiseueiulagen ist bestes Walzeisen zn verwenden und ist die
zulässige Zugbeanspruchung im Maximum mit 1000 per Quadratcentimeter
anzuuehmen.

4 Zur Herstellung des Betons darf nur langsam bindender , absolut
volumeubeständiger Portlandcemeut bester Qualität , sowie vollkommen reiner
Flusssand und ebenso Wasser von entsprechender Reinheit und Qualität ver¬
wendet werden , und ist die zulässige Beanspruchung des Betons ans Druck im
Maximum mit 25 per Quadratcentimeter anzunehmen . Der Qualitäts¬
nachweis über den Portlandcemeut kann jederzeit gefordert werden.

5 . Bei Verwendung besten Portlandcementes darf das Mischungs¬
verhältnis im ungünstigsten Falle aus 1 Volumtheil Cement und 3 Volum-
theilen Sand bestehen.

6 . Die fertigen Bautheile sind vor rasch eintretender Austrocknung ent¬
sprechend zu schützen und ist der Beton namentlich in den ersten Tagen durch
fleißiges Bespritzen oder Begießen entsprechend feucht zu halten.

Bei Temperaturen unter Null Grad darf nicht betoniert werden.
7. Eine Belastung darf erst nach eingetreteuer entsprechender Erhärtung

des Betons eintreten und soll in der Regel vor 4 Wochen nicht zngelassen
werden.

8 . Die Abänderung und Ergänzung , beziehungsweise Zurücknahme dieser
Bewilligung nach den Ergebnissen der praktischen Erfahrungen wird Vorbehalten,
und hat das Stadtbauamt während der Bauausführung entsprechende Controls
anszuüben.

45 .

(Öffentliche Sammlungen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10. März 1899,

Z . 17479 (M .-Z . 50128/III ), dem Vereine „Werk des heiligen Philipp
Neri " in Wien  die Bewilligung ertheilt , im ErzherzogthumeÖsterreich unter
der Enns im Jahre 1899 eine Sammlung milder Gaben für Vereinszwecke
bei bekannten Wohlthätern , jedoch mit Ausschluss der „Sammlung von Haus
zu Haus , sowie nicht bei öffentlichen Behörden und Ämtern veranstalten zn
dürfen.

Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10. März 1899,
Z . 19499 (M .-Z . 50127/III ), dem „Comitö zur Erbauung eines
St . Elisabeth - Kirchleins auf dem Hochschnee berg" (Waxneges ) mit
dem Sitze in Wien , I ., Opernring 11, die erbetene Bewilligung zur Sammlung
milder Spenden zu dem gedachten Zwecke in dem Kronlande Niederösterreich
auf die Dauer eines Jahres und mit Ausschluss der Sammlung von Haus zn
Haus zu ertheilen gefunden.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei in Wien hat mit Erlass vom 23 . März
1899 , Z . 17569 (M .-Z . 56925/III ), dem „Vereine zur Errichtung und
Förderung von Seehospizen und Asylen für Kranke , insbesondere
scrophnlöse und rhachitische Kinder " in Wien  die Bewilligung ertheilt,
bis 31 . December 1899 zu Gunsten des von ihm erhaltenen und administrierten
„Kaiser Franz Josef -Kinderhospizes in Sulzbach bei Ischl " im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns bei bekannten Wohlthätern , jedoch mit Ausschluss
des Sammelns von Haus zu Haus und nicht bei öffentlichen Behörden und
Ämtern , eine Sammlung zu veranstalten.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 10. April 1899 , Z . 29150
(M .-Z . 69488/111 ), dem „Vereine zur Heranbildung katholischer
Lehrer " in Wien  die Bewilligung ertheilt , im Erzherzogthume Österreich
unter der Enns im Jahre 1899 drei Monate hindurch , und zwar vom 15 . April
bis 15. Jnli 1899 bei bekannten Wohlthätern , somit nicht von Haus zu Haus
und nicht bei öffentlichen Behörden und Ämtern , durch höchstens zwei Personen
eine Sammlung milder Gaben veranstalten zn dürfen.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 11 . April 1899 , Z . 30534
(M .-Z . 70217/III ), dem „Vereine zur Gründung und Erhaltung von
Erholnngs - und Feierabendhäusern für Lehrerinnen Cis-
leithaniens " in Kornenburg  die Bewilligung ertheilt , eine Sammlung
bei bekannten Wohlthätern , demnach mit Ausschluss der Sammlung von Haus
zn Haus und bei öffentlichen Behörden und Ämtern , durch zwei Sammel¬
lehrerinnen im Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 1. Mai bis
Ende October 1899 veranstalten zn dürfen.

Mit Decret vom 22 . April „1899 , Z . 27173 (M .-Z . 78159/III ), hat
schließlich der k. k. Statthalter von Österreich unter der Enns über Ermächti¬
gung des k. k. Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem k. k.
Finanzministerium dem Österreichischen Völkerverein  die Bewilligung
zur Veranstaltung einer öffentlichen Sammlung durch Verkauf sogenannter
Gründungskarten (8 4 der Statuten ) in Niederösterreich auf ein Jahr , d. i.
vom 1. Mai 1899 bis 1. Mai 1900 ertheilt.

Der Magistrat hat mit Decret vom 6. Mai 1899 (M .-Z . 7L004/III)
dem Verein „Ällgemeiner Wiener Jugend Hort"  zur Erhaltung seines
Jugendhortes im XVI . Bezirke, Seitenberggasse 2 a , eventuell zur Errichtung
eines weiteren solchen Hortes die Vornahme einer Sammlung milder Spenden
im III ., XVI . und XVII . Wiener Gemeiudebezirke bei bekannten Wohlthätern,
also mit Ausschluss der Sammlung von Haus zu Haus für die Dauer des
Jahres 1899 bewilligt . _
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II. Umiiultivlu'IlimiittiiM».
Stadlrnlkj:

4 «.
(Lieferung hydraulischer Bindemittel . )

Der Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 28 . April 1899 , Z . 3668,
M .-Z . 206429/IV , über das Ansuchen des Vereines österreichischer Ceiuent-
fabrikauten in Wien um Abänderung der specielleu Bedingnisse für die
Lieferung der hydraulischen Bindemittel in Betreff der Sackpackung und der
Preissteilung nach Bruttogewicht bestimmt:

1. Die Lieferung der hydraulischen Bindemittel hat auch in Hinkunft im
allgemeinen nur in Fässern zu geschehen ; in jenen Fällen , in welchen der
Bezug in Säcken möglich und für die Gemeinde vortheilhaft ist , hat das Bau¬
amt die Zulässigkeit der Offerte auf Lieferung in Säcken schon in den Kosten¬
anschlägen ersichtlich zu machen.

2 . Die Preisstellung hat stets per 100 k » uetlo zu erfolgen.
3 . Die Säcke haben ein Normalgewicht von 50 lrK brutto zu erhalten.

Schwankungen im Einzelbruitogeivicht sind bis 2 Percent zulässig.
4 . Die Lieferung hat in vollkommen dichten und guten Säcken zu ge¬

schehe , welche die Fabritsftrma , das Wort „ Roman - " oder „ Porllandcement"
und die Bezeichnung des Bruttogewichtes tragen ; sie sind mit einer Plombe
zu verschließen , welche einerseiis die Fabrikssirma , andererseits die Bezeichnung
„Roman " oder „ Portland " anfwcisen.

5 . Die leeren Säcke bleiben Eigenthum des Lieferanten ; die Gemeinde
übernimmt keine Garantie für vollständige und unversehrte Rückstellung der¬
selben.

6 . Diese Bestimmungen sind in die speciellcn Bedinguisse für die Lieferung
der hydraulischen Bindemittel aufznnehmen.

47 .
1Preis Ermähig,lug im städtischen Donanbade und
im städtischenTheresienbade für städtische Angestellte . )

Der Stadtrath hat am 6 . April 1899 , Z . 2767 sx 1899
(M .-Z . 101731 ex 1895 ) , beschlossen:

1 . Den Beamten der Stadt Wien , den Aspiranten und Diurnisten wird
auf Widerruf gestattet , das städtische Douaubad und das städtische Theresienbad
zu ermäßigten Preisen zu benützen.

2 . Die städtische Hauptcassa und die Hanptcassen - Abtheilungeu der Bezirke
haben demnach den dort persönlich bekannten städtischen Beamten Badekarlen
welche besonders zu drucken sind und den Vermerk : „ Nur für städtische An¬
gestellte giltig " tragen , gegen Barzahlung ausznfolgen , und zwar:

Für das städtische Douaubad:
I . Elaste n 20 kr.

II . Elaste n 10 kr.
Für das Theresienbad:

Wannenbäder 1. Elaste L 25 kr.
» H. „ „ 20 „
„ HI „ „ 10 „

Dampfbäder vormittags ü 25 kr., nachmittags und an Sonn und Feier¬
tagen n 15 kr.

Die eingenommenen Beträge werden an die bezüglichen Badecassen ab¬
geführt und dort verrechnet ; die Badekarten verlegt , wie die übrigen Bade-
karleu , die städtische Buchhaltung.

Vor der Abgabe der Karte an der Badecassa oder im Bade selbst ist
die Karte rückwärts mit der Unterschrift des Bcnützers derselben zu versehen.

8 . Missbrauch mit derartigen Karten zieht den Verlust der Begünstigung
für den Schuldtrageuden nach sich.

4 . Über das Ergebnis haben die Betriebsleiter der genannten zwei Bäder
am Ende jeden Jahres zu berichten.

Hievon wird zur Verständigung des unterstehenden Personals die Mit-
theilnng gemacht.

Magistrat:
48 .

(Einschränkung des Papierverbranches . )
Erlass des Magistrats -Directors Tachau vom 15 . April

1899 , nü M .-Z . 217938/IV:
Nach einer von der städtischen Buchhaltung verfassten Zusammenstellung

wurde der für das Jahr 1898 präliminierte Betrag von 30 .000 fl. ö. W . für
die Beistellnng von Schreib - und Druckpapier durch den außerordentlichen
Mehrverbrauch vieler städtischen Ämter und Anstalten um den Betrag von
nahezu 10 .000 fl . ö. W . überschritten.

Anlässlich der mit dem Gemeinderaths - Beschlusse vom 13 . April 1899,
Z . 1776 , erfolgten nachträglichen Genehmigung des Mehrerfordernisses finde
ich mich veranlasst , sümmtlichen städtischen Ämtern und Anstalten neuerlich
einzuschärfen , im Gebrauche von Papier haushälterischer vorzugeheu und jede
Vergeudung desselben zu vermeiden.

Die Herren Amts - und Austaltsvorstäude werden dringend aufgefordert,
die unt . rstehenden Beamten und Diener , welchen diese Cnrreude zur Kenntnis
zu briugni ist, in obiger Hinsicht zu überwachen

49

( „ Verrechnung und Anstheilnng der Lpectakel
gebären ". )

— MolitigslkIIung . —
In dem Magistiats -Deerete vom 5 . Juni 1897 , Z . 61436,

welches mit E >lass des Magistrats -Dneetors Tachau äälo.
3 . März 1899 , M .-Z . 215719/111 (reprodneiert im Verordnungs¬
blatt «.' IV 6x 1899 , pllg -. 35 ) , allen magistratischen Bezirksämtern
intoniert wurde , ist im Punkte 1, Alinea 3 , ein Schreibfehler,
dahin lautend enthalten , dass es daselbst anstatt „ je 1 fl . " richtig
heißen soll : ,//g " und anstatt „4 fl . " richtig heißen soll : ,Z/g " .

Der Vollständigkeit halber gelangt das eitierte Magistrats-
Decret im Nachstehenden in richtiger Form nochmals zum
Abdrucke:

Magistrats - Decret vom 5 . Juni  1897 , M .-Z . 61436:
Zufolge Beschlusses des Magistrates vom 3 . d . M . wird das Bezirksamt

angewiesen , in Hinkunft die für die Veranstaltung von Schaustellungen mit
Musikbegleitung und von Concerten eingehobeneu Gebüren nach folgenden
Grundsätzen auf die eigenen Gelder , den Wiener allgemeinen Versorgnngsfond
und den Strafhausfond anfzutheilen:

1 . Bei Schaustellungen mit Musikbegleitung ist zunächst die Zahl der
Musicicrenden zu erheben , hienach der Mnsikimpost im Betrage von 45 kr.
C .-M . — 79 kr. ö. W . für jeden Musicierenden zu bemessen ; sodann ist der
Unternehmer im Verhandlungswege zur Entrichtung eines entsprechenden Bei¬
trages zum Wiener allgemeinen Versorguugs - und zum Strafhausfonde zu
veranlassen.

Lässt sich der Unternehmer zu weiteren Beträgen für den Wiener Ver-
sorgungs - und Strafhansfond herbei , so sind diese freiwilligen Beiträge den
eben genannten Fanden zuzuwenden , während die ganze Musikimpostgebür bei
den eigenen Geldern zu verrechnen ist.

Lässt sich der Unternehmer nicht zu weiteren Beiträgen herbei , so ist vom
Mnsikimpostbetrage je stg zum Wiener allgemeinen Versorguugs - uud Straf-
hausfoude , §/g sind aber als Jmpost zu verrechnen.

2 . Bei Concerten ist mit dem Unternehmer nach der bisherigen Praxis
eine Pauschalsumme zu vereinbaren und von dieser Summe je ein Drittel bei
den eigenen Geldern , dem Wiener allgemeinen Versorguugs - und Strafhans-
foude zu verrechnen.

111. Gi-Ichr
uoil besonderer Mehligkeit für den lwtitisehen Ver¬

waltungsdienst.
59 .

(Vorkehrungen znrAbwehr nndTilgnirg derSchiveine-
pest ( Schweiiiesellche ) )

1.

Kaiserliche Verordnung vom 2 . Mai 1899 , N .-G .-Bl.
Nr . 81:

Ans Grund des 8 14 des Grundgesetzes über die Reichsvertretuug vom
21 . December 1867 , N .- G .-Bl . Nr . 141 , finde Ich anzuordnen , wie folgt:

8 1-
Zum Zwecke der möglichst raschen Tilgung der Schweinepest (Schweine-

senche) ist mit der Tödtnng der an Schweinepest kranken , dann der der
Schweinepest verdächtigen , endlich jener Schweine vorzugehen , welche mit den
kranken oder verdächtigen Schweinen in demselben Gehöfte oder Standorte
nntergebracht sind , oder auf demselben Weideplätze verkehren und daher der
Ansteckung verdächtig sind.

In der gleichen Weise sind auch jene Schweinetriebe und jene Schweine¬
transporte ans Eisenbahnen , Schiffen und Fuhrwerken zu behandeln , unter
welchen die Schweinepest constatiert wird.

8 2.
Die verendeten und die nach der Schlachtung von der amtierenden

Senchen -Commission (Z 18 des allgemeinen Thierseuchengesetzes vom 29 . Fe¬
bruar 1880 , N .-G - Bl . dir . 35 ) au dieser Seuche erkrankt befundenen
Schweine sind nach beendeter Section sammt allen Eingeweiden und Abfällen
vorschriftsmäßig zu vernichten.

Die nach der Schlachtung gesund befundenen Schweine sind zu Gunsten
des Staatsschatzes bestmöglich zu verwerten.
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8 3.

Für jene Schweine , welche nach der von amtswegen vorgenonunenen
Schlachtung als pestfrci befunden werden , erfolgt , und zwar:

a.) für Consnmschweine auf Grund des festgestellten Gewichtes der ge¬
schlachteten Thiere fanmit anhaftenden Lungen und Herz , Zwerchfelle,
Leber , Nieren und Nierenfette , dann dem Gekrösefette , vorbehaltlich der
Bestimmungen der HZ 5 und 6 , eine Vergütung ans dem Staatsschätze,
welche 95 Percent des per Kilogramm berechneten durchschnittlichen
Marktpreises beträgt , der im vorausgegangencn Monate in der be¬
treffenden Landeshauptstadt für geschlachtete Schweine aller Qualitäten
amtlich notiert war;

b ) für Znchtschweiue dieselbe Entschädigung wie im Absätze a , jedoch mit
einem Zuschläge von 25 Percent derselben ans dem -Staatsschätze.
Die Classificicrung in „ Zucht - und Consnmschweine " durch die Seuchen-

Commission erfolgt in der Regel nach dem Grundsätze , dass alle ^ Fett - und
Mastschweine , sowie zur Zucht nicht mehr taugliche Thiere und Schnittlinge
unter Absatz a , Zuchteber , tragende oder säugende Znchtsäne und solche junge
Schweine , die nachweislich zur Zucht bestimmt sind , in Absatz li rangieren.

8 4.
Während der ersten 60 Tage nach Eintritt der Wirksamkeit dieser Ver¬

ordnung wird vorbehaltlich der Bestimmungen der Zß 5 und 6 auch für jene
Schweine , welche wegen Schweinepest von amtswegen getödlct oder nach der
von amtswegen erfolgten Schlachtung an Schweinepest erkrankt befunden
werden , nach Maßgabe des Gewichtes dieser Schweine , und zwar in voll¬
kommen ausgeweidetem Zustande , eine Vergütung ans dem Staatsschätze im
Betrage von 50 Percent des im Z 3 bezeichneten Durchschnittspreises geleistet,
wenn der Seuchenfall innerhalb der obigen Frist rechtzeitig zur Anzeige ge¬
bracht wurde.

Nach Ablauf dieser 60tägigen Frist wird für erkrankt befundene Schweine
diese Entschädigung nicht mehr geleistet.

8 5.

In folgenden Fällen wird für die aus Grund dieser Verordnung ge-
tödteten Schweine anstatt der in den ZZ 3 und 4 dieser Verordnung vor¬
gesehenen Entschädigung nur eine Vergütung in der Höhe des erzielten
Erlöses (Z 2 ) nach Abzug aller durch die Amtshandlung der Behörde
erwachsenen Auslagen geleistet:

n) wenn die vorgeschriebene rechtzeitige Anzeige (ß 15 , Absatz 1 bis 5 des
Thierseuchengcsetzes vom 29 . Februar 1880 , N .-G .-Bl . Nr . 35 ) über
den Ausbruch der Seuche oder über den Verdacht ihres Bestandes
unterlassen wurde;

b ) wenn die Einschleppung der Seuche durch eine den geltenden veterinär¬
polizeilichen Vorschriften znwiderlanfende Einstellung von Schweinen
seitens des Eigeuthümers , seines Vertreters oder Bestellten verschuldet
wurde;

e) wenn die Seuche bei einem Schweine zuerst ansbricht , welches vor
weniger als 40 Tagen (im Handelsverkehre oder im Vormerkverfahrcn)
ans einem nicht znm Geltungsgebiete dieser Verordnung gehörigen
Lande cingeführt wurde und nicht der Nachweis erbracht wird , dass
die Ansteckung dieses Schweines erst nach dessen Einfuhr stattgefnnden
hat , oder wenn bei einem innerhalb derselben Zeit eingeführten
Schweine nach der Schlachtung auf Grund des Scctions -Ergebnisses
festgestellt wird , dass dasselbe bereits zur Zeit der Einbringung mit
dieser Krankheit behaftet gewesen sein musste.

8 6-
Wenn unter den getödteten Schweinen innerhalb der letzten 40 Tage

auch nur Ein in verbotswidriger Weise ans einem nicht znm Geltungsgebiete
dieser Verordnung gehörigen Laude eingeführtes Schwein gestanden war , wird
demjenigen , den an der verbotswidrigen Einbringung eine Schuld oder Mit¬
schuld trifft , für diese getödteten Schweine eine Entschädigung überhaupt nicht
geleistet.

8 ?-
Die politische Laudesbehörde entscheidet in erster Instanz über die Zn-

oder Aberkennung der Entschädigung unter Freilassung der Berufung an das
Ministerium des Innern.

8 8.

Der für die getödteten Schweine erzielte Erlös (8 2 ) ist unter allen
Umständen sofort an den Staatsschatz abznführen.

Die nach Zß 3 , 4 und 5 gebärende Entschädigung ist mit möglichster
Beschleunigung , und zwar längstens binnen vier Wochen , das ist 28 Tage
nach Abschluss des Desinfectionsverfahrens ans dem Staatsschätze flüssig zu
machen.

8 9.
Nach dnrchgeführter Beseitigung aller Schweine eines verseuchten Ge¬

höftes oder Standortes hat der Amts -Thierarzt die gründlichste Reinigung und
Desinfection der Stallungen , Standplätze , Dungstätten , der Stalleiurichtnngs-
Gegenstände und Geräthschafteu , Viehverladerampen , eventuell deren gebotene
Vernichtung rc . ans Staatskosten sofort durchführen zu lassen . Hand und
Zngarbeiten sind von der Partei unentgeltlich beizustellen.

Nach Beendigung des Desinfectionsverfahrens ist die betreffende Stallung
durch acht Tage gut zu durchlüften . . . ^ .

Nach Ablauf von weiteren 40 Tagen ist, wenn m der betreffenden
Ortschaft (Gntsgebiet ) ein neuer Erkranknngs - oder Todesfall infolge von

Schweinepest (Schweineseuche ) nicht vorkommt , die Seuche amtlich als erloschen
zu erklären. 8 10.

Wurde in einer Ortschaft (Gntsgebiet ) der gesammte Schweinestand dem
Tilgnngsversahrcn unterworfen , so ist die Orts - (Gntsgebiets - )Sperre bis
znm 21 . Tage nach durchgeführtem Desinfectionsverfahren aufrecht zu
erhalten. 8 li-

Übertretungen dieser Verordnung oder auf Grund derselben erlassener
Anordnungen , welche nicht unter die Strafbestimmungen des allgemeinen
Thierseuchengesetzcs vom 29 . Februar 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 35 . beziehungs¬
weise unter jene des Gesetzes vom 24 . Mai 1882 , N .- G .-Bl . Nr . 51 , fallen,
sind von der politischen Behörde erster Instanz , beziehungsweise rücksichtlich
der Sceproveuienzen der Seesanitätsbehörde erster Instanz mit in den
Staatsschatz fließenden Geldstrafen nicht unter 5 fl . und nicht über 100 fl.
oder mit Arrest nicht unter 24 Stunden und nicht über 20 Tage zu ahnden.

Wird jedoch durch ein derartiges Zuwiderbandeln gegen Bestimmungen
dieser Verordnung oder der auf Grund derselben erlassenen Anordnungen
eine der im Artikel I , § 45 des Gesetzes vom 24 . Mai 1882 , R .- G .-Bl.
Nr . 51 , anfgeführten schweren Folgen herbeigeführt , so ist die Zuwider¬
handlung als Vergehen nach dieser Gesetzesstelle zu bestrafen.

8 12-
Diese Verordnung tritt mit dem achten Tage nach der Kundmachung in

Wirksamkeit.
Die näheren Bestimmungen zur Durchführung dieser Verordnung , ins¬

besondere über die im Z 2 derselben vorgesehene Verwertung der getödteten
Schweine zu Gunsten des Staatsschatzes werden im Verordnuugswege fesl-

Mit dem Vollzüge dieser Verordnung sind Meine Minister des Innern,
der Justiz , des Handels , der Eisenbahnen und des Ackerbaues betraut.

II.

Verordnung der Ministerien des Innern , der Justiz , des

Handels , der Eisenbahnen und des Ackerbaues vom 6 . Mai 1899,
N .-G .-Bl . Nr . 82 , mit welcher die Schweinepest nnter die

ansteckenden Thierkrankheitcn eingereiht und Durchführungs¬
bestimmungen zur kaiserlichen Verordnung vom 2 . Mai 1899,
N . G .-Bl . Nr . 81 , erlassen werden:

Zur Durchführung der kaiserlichen Verordnung vom 2 . Mai 1899.
R .- G .-Bl . Nr . 81 , betreffend die Abwehr und Tilgung der Schweinepest
(Schwcineseuche ), werden nachfolgende Bestimmungen getroffen:

Tä ZZ 1 und 2.
Sobald über den Ausbruch oder Verdacht der Schweinepest (Schweine¬

senche) nach Zß 15 und 16 des Gesetzes vom 29 . Februar 1880 , N .- G . -Bl.
Nr . 35 , betreffend die Abwehr und Tilgung ansteckender Thierkrankheiten , die
pflichtgemäße Anzeige an den Gemeinde - sGntsgebietsZVorsteher erstattet wird,
oder derselbe von dem Auftreten dieser Seuche oder von auf den Bestand
derselben hindcntenden krankhaften Erscheinungen oder Todesfällen unter den
Schweinen auf irgendeine Weise Kenntnis erlangt , hat derselbe unverzüglich
an die politische Bezirksbehörde unter Angabe der bekannt gewordenen bezüg¬
lichen Verhältnisse die Anzeige zu erstatten , sofort die thnnlichste Absonderung
der noch gesunden von den bereits erkrankten Schweinen zu veranlassen , jeden
Verkehr mit Schweinen aus oder nach dem betreffenden Gehöfte zu untersagen
und somit die Stallsperre zu verfügen.

Die bei der politischen Behörde erster Instanz einlangenden Anzeigen
über den Bestand der Schweinepest (Schweinesenche ) oder über Krankheus-
erscheinnngen , welche den Verdacht dieser Seuche begründen , sind sofort zu
protokollieren und weiter zu behandeln.

Anzeigen , welche von den betreffenden Schweinebesitzern an demselben
Tage erstattet werden , an welchem eventuell auch Anzeigen von anderer Seite
über den betreffenden Schweinebestand einlangen , sind als gleichzeitig  er¬
stattet zn betrachten.

Kmt die politische Behörde erster Instanz über - einen Fall der Schweine¬
pest (Schweinesenche ) oder des Verdachtes dieser Seuche Kenntnis erlangt , ist
der Amtsthierarzt ohne Verzug an Ort und Stelle zur Erhebung zn ent
senden.

Der Amtsthierarzt hat in Gemeinschaft mit dem Gemeinde - (Gntsqebiets -)
Vorsteher directe Erhebungen zn pflegen , und sobald ans den protokollarisch
festznstellenden Anssagen der betreffenden Parteien ein Verdacht auf den Be¬
stand der Schweinepest (Schweinesenche ) sich ergibt , noch vor dem Betreten
der als verdächtig bezeichneten Stallungen (Standplätze oder Weiden ) den
Schweinestand de'r einzelnen Wirtschaftsgehöfte der Ortschaft ( Gntsgebietes)
und in großen geschlossenen Gemeinden des nach Lage der wirtschaftlichen
Verhältnisse zunächst gefährdeten Theiles derselben durch Begehung der ein¬
zelnen Schweinestallnngen (Standplätze oder Weiden ) rücksichtlich des senchen-
nnbedenklichen Zustandes genau zn untersuchen und in ein besonderes V >eh-
stands -Verzeichnis anfzunehmen.

Nach Sicherstellung dieser Verhältnisse ist die genaueste Untersuchung der
! Schweine in den als senchenverdächlig bezeichneten Gehöften (Standorten,
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Weideplätzen ) unter Beobachtung der Vorsicht vorznnehmen , dass die als
seuchenverdächtig oder verseucht bezeichnten Abteilungen oder Stallungen zu¬
letzt betreten werden.

Wird der Bestand der Seuche , eventuell nach der gemäß 8 19 des all¬
gemeinen Thierseuchengesetzes erfolgten Tödtuug eines senchenverdächtigen
Schweines sichergestellt', so hat die Senchen -Commission die nach Maßgabe
der kaiserlichen Verordnung vom 2 . Mai 1899 , N .-G .-Bl . Nr . 8l , zu be¬
seitigenden Schweine , wenn deren Tödtung am Tage der Constatiernng der
Seuche nicht beendet werden kann , mit einem unverwischbaren Kennzeichen zu
märken und ist das gesetzte Märkzeichen im Commissionsprotokolle genau zu
bezeichnen.

Im Commissionsprotokolle sind auch alle jene Momente umständlich zu
erörtern und genall sicherznstellen, welche für die Benrtheilnng des Anspruches
ans die Entschädigung maßgebend sein können.

Die seuchenkrank befundenen oder bereits verendeten Schweine sind nach
dem behördlich genehmigten oder von der Seuchen -Commission speciell ans¬
gemittelten Aasplatze zu überführen , nach beendeter «section und genauer
Beschreibung der Sectionsergebniffe über jedes einzelne verendete oder dort
getödtetc Schwein , sowie der Feststellung des Gewichtes derselben im Sinne
des 8 3 der kaiserlichen Verordnung vorschriftsmäßig zu vernichten.

Die Seuchen Commission darf den Aasplatz erst nach beendeter Ver¬
scharrung aller Cadaver verlassen.

Eine Ausnahme ist nur dann zulässig, wenn der Fortgang der Ver¬
scharrung durch Gendarmerie oder ein beeidetes Gemeindeorgan überwacht
werden kann.

In Gemeinden , in welchen ein behördlich genehmigter Kafilldesinfector
oder ein thermochemischer Apparat im Betriebe ist, dürfen derlei Cadaver
durch diese Apparate verarbeitet werden und haben demgemäß auch die vor-
stehenderinaßen am Aasplatze dnrchznführenden Amtshandlungen in dieser
Betriebsanlage stattzufinden

Die bei der amtsthierärztlichen Untersuchung gesund befundenen Schweine
des verseuchten Gehöftes (Standoites , Weideplatzes ) sind von der Senchen-
Commission der Schlachtung zu unterziehen und zu diesem Behnfe in jenen
Gemeinden , in welchen ein öffentliches Schlachthaus besteht, nach demselben
zu überführen.

Die Senchen -Commission hat für die bestmögliche Verwertung der ge-
lödttten Schweine zu sorgen.

Ist die Verwertung nur einzelner auch nach der Schlachtung vollkommen
gesund und zum Consnm zulässig befundener Schweine in der verseuchten
Gemeinde (Gntsgebiet ) selbst möglich, so ist dieselbe im Wege der öffentlichen
Versteigerung , eventuell auch des freien Verkaufes dnrchzuführen.

Ist jedoch in der verseuchten Gemeinde (Gntsgebiet ) die Verwertung
geschlachteter Schweine mit Schwierigkeit verbunden , können dieselben nach voll¬
ständigem Erkalten nach geeigneten Consnmorten und Übernahmsstellen mittels
der Eisenbahn verfrachtet werden , wenn die nächste Station in wenigen
Stunden erreicht werden kann und der Transport keine großen Kosten ver¬
ursacht.

In diesem Falle hat die amtierende Seuchen -Commission das var¬
geschriebene Certificat (Formulare H.) ansznstellen und der Fleischsendnng bei-
zngeben.

Der Erlös für die verwertbaren Thiere und die verwertbaren Theile
von geschlachteten Thieren ist von der Seuchen Commission im Wege der be¬
treffenden politischen Behörde erster Instanz in der vorschriftsmäßigen Weise
unter Beschluss eines von derselben vidierten Gegenscheines an das zuständige
k. k. Steneramt sofort abznführen.

Wurden derlei geschlachtete Schweine oder verwertbare Theile derselben
behufs besserer Verwertung nach einem anderen politischen Bezirke versendet,
so hat das mit der Verwertung dort betraute Organ den erzielten Erlös an
die von der Seuchen -Commission zu benennende politische Bezirksbehörde sofort
abznführen.

88 3, 4 und 5.
Der in der Landeshauptstadt in den einzelnen Monaten im Sinne der

kaiserlichen Verordnung vom 2. Mai 1899 , N .-G .-Bl . dir . 81 , zu ermittelnde
Durchschnittspreis für das Kilogramm Fleisch von todlen (Weidner ) Schweinen
wird in den ersten fünf Tagen jeden Monats von der politischen Laudes-
bchörde nach den durchschnittlichen Marktpreisen im Vormonate  festgesetzt
und in ihrem Amtsblatte verlantbart.

Aä 8 7.
Die von der politischen Landcsbchördc liquid befundenen Entschädigungs --

belräge sind zu Händen der Bezngsberechtigtigten gegen Vorweisung ^ des he-
züglichen Verständignngsdecretes und gegen scalamäßig gestempelte Quittung
bei jenem Steneramte zahlbar anznweisen , in dessen Bezirke die verseuchte
Stallung (Standort , Weide) liegt.

8 8.
Das von den Betheiligten unterfertigte Senchenerhcbnngsprotokoll , in

welchem insbesondere auch die Ergebnisse der Abwage der Schweine ersichtlich
zu machen sind, dann die Protokolle über den Erfolg einer allfälligen Ver¬
steigerung oder des freien Verkaufes des Fleisches und der verwertbaren
Theile der getödteten Schweine sind ohne Verzug der politischen^ Landes¬
behörde zum Zwecke der Entscheidung über die dem betreffenden Schweine¬
besitzer znkommende Entschädigung in Vorlage zu bringen.

^ <1 8 9.
Nach vollständiger Entleerung des Seuchenstalles oder Standortes hat

der Amts -Thicrarzt die vorgeschriebene Desinfection ans Staatskosten zu ver¬

anlassen , jedoch die hiebei erforderlichen Hand und - Zngarbeiten von der Partei
ohne Entgelt in Anspruch zu nehmen.

Vor allem sind das vorhandene Streumateriale , die Fntterreste und der
Dünger zu entfernen und sodann der Scnchenstall , falls derselbe gewölbt oder
stuccatort ist, der Räucherung mit Schwefeldämpfen (schwefeliger Säure ) durch
zwölf Stunden bei gut geschloffenen Thüren und Fenstern oder sonstigen
Öffnungen ansznsetzen ; erst nach Ablauf dieser Zeit und nach entsprechender
Durchlüftung sind die nachfolgenden weiteren Arbeiten vorznnehmen:

1. Entfernung des Fußbodens — sofern derselbe nicht ans undurch¬
lässigem Materiale '(Ccment , Asphalt ) hergestellt ist — sammt der darunter
liegenden , mit Jauche durchfeuchteten Erd - oder Schotterschichte;

2 . die Entfernung der oberflächlichen Schichte von sonst gut erhaltenem
festem Manerwerke durch Abkratzen , nöthigenfalls die Abnahme des schadhaften
Anwnrfes;

3 . die Entfernung alles schadhaften Holzwerkes , sowie der schadhaften,
wertlosen hölzernen Em'richtnngsgegenstände und Geräthe , der hölzernen Fntter-
tröge und Fnßbodendielen , sofern dieselben nicht von allen Seiten mit
starker , heißer Kali - oder Natronlauge reingewaschcn und nach vollkommener
Abtrocknung abgehobelt oder desinficiert werden können;

4 . das Ansglühen der eisernen , nicht emaillierten , leicht entfernbaren Ein-
standtheile und ' Einrichtnngsgegenstände und überhaupt das Erhitzen aller
entfernbaren metallenen Bestandtheile und Eirrichtnngsgegenstände bis auf
mindestens 120 « 6 , in der Dauer von 30 Minuten auf der Ofenplatte , im
Backofen, in der Schmiede oder in einem eventuell zur Verfügung stehenden
Desinfections -Apparate;

5 . das Einlegen derjenigen Kleidungsstücke in starke Kali - oder Natron¬
lauge durch wenigstens 12 Stunden , welche vom Warte -, oder Aufsichts-
Personal in der Ausübung des Dienstes im Senchenstalle getragen worden sind.

Die Räucherung muss unter Aufsicht des Amts -Thierarztes eingeleitet
und dinchgeführt werden ; während derselben ist der Zutritt von Menschen
verboten.

Die Desinfection des Düngers und der Jauche erfolgt durch Ilbergießen
mit einer so kräftigen Kalkmilch, wie dieselbe znm Weißen der Manerwände
benützt wird.

Die Fußböden derjenigen Stallungen , welche aus gut erhaltenem , un¬
durchlässigem Material (Stein , Ziegel , Cement oder Beton , Asphalt rc.) her-
gestellt sind, werden durch Überstreichen und Abfegen mit Kalkmilch, welche
mindestens zwei Tage darauf einwirken soll, desinficiert.

Sämmtliche hölzernen Bestandtheile , Einrichtnngsgegenstände und Ge-
rüthschaftcn eines Senchenstalles , welche schadhaft und werllos , daher zu ver¬
nichten sind, müssen noch am Tage der Durchführung der Stallränchernng
nmer Aufsicht des Amls -Thierarztes unbrauchbar gemacht (zerhackl) und wo¬
möglich gleich verbrannt werden.

Nach Vollendung dieser Arbeiten sind alle hölzernen und gereinigten
Bestandtheile des Stalles , die Einrichtnngsgegenstände und Geräthe n. dgl . mit
Kalkanstrich zu versehen.

Während der nächsten acht Tage müssen jedoch Fenster und Thüren offen
erhalten werden.

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit der kaiserl . Verordnung vom
2. Mai 1899 , N .-G .-Bl . Nr . 81 , in Wirksamkeit.

Mit diesem Zeitpunkte tritt die Ministerial -Verordnnng vom 9. Juni 1895,
N .-G .-Bl . Nr . 79 , mit der Maßgabe außer Kraft , dass die im Eingänge dieser
Verordnung angeordnete Einreihung der Schweinepest (Schweinesenche ) unter
die im ersten Absätze des 8 1 des allgemeinen Thiersenchengesetzes vom
29 . Februar 1880 , N .-G .-Bl . Nr . 35 , angeführten Thierkrankheiten , ferner
die gleichlalls im Eingänge dieser Verordnung angeordnete Anwendung der
ebendort bezeichneten Gesetze und Anordnungen ans diese Epizootie , insoweit
die letzteren Vorschriften durch die kaiserl. Verordnung vom 2 . Mai 1899,
N .-G .-Bl . Nr . 81 , keine Abänderung erfahren , auch fernerhin in Wirksamkeit
bleiben.

An die Stelle der mit der bezeichneten Ministerial -Verordnnng knnd-
gemachten Belehrung tritt die nachstehend beigedrnckte Belehrung über die
Krankheitserscheinnngen der Schweinepest (Schweinesenche ) .

Fo rmular

Gemeinde . Land.
Politischer Bezirk.

KerlificaL
fiir Fleisch von ans Anlass der Tilgung der Schweinepest (Schweinesenche)
geschlachteten Schweinen, welches nach voransgegangenel ^ anitätspolizeilicher
beschau znm Consnm verwendbar befunden und von der Scnchen-Conimission

zum Bersandt bestimmt worden ist.
Anzahl der nnzerlheilten Schweine sammt Stieren und intactem Nieren¬

fett . . . Stück im Gewichte von . . . . Kilogramm.
Die Versendung erfolgt in der Eisenbahn -(Schiffahrts -)Station . . . .

. . . . nach der Bestimmungsstation . an
Anmerkung:
.am . 189 .

Die Seuchen - Commission:
K. k. Bezirks -Thierarzt.

Gemeindevorsteher.
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III . !
Belehrung über die Krankheitserscheinungen der Schweinepest ^

(Schweinesenche).
Die Schweinepest (Schweinesenche ) ist eine ansteckende Thierkrankheit , §

welche in den im Neichsrathe vertretenen Königreichen nnd Ländern bis in die !
neueste Zeit völlig unbekannt war und daher von den Viehbesitzern vielfach ^
nicht beachtet nnd znm Theile mit der Nothlanfsenchc der Schweine verwechselt
wurde.

Ihre Ansteckungsfähigkeit ist jedoch weit bedeutender als die der Roth-
lanfseuche , nnd werden in der Regel die meisten , mitunter alle Schweine der
davon betroffenen Gehöfte befallen ; auch die Sterblichkeit unter den erkrankten
Schweinen ist ungleich größer als bei der Rothlanfsenche ; die meisten Schweine
gehen daran zugrunde.

Ihre Verbreitung wird vorzugsweise gefördert durch den Handelsverkehr
mit Schweinen , aber auch durch Zwischenträger nnd insbesondere : das Wart¬
personale , die sogenannten Sanschneider (Castrierer ), durch Gegenstände und
vorzugsweise Dünger ans verseuchten Stallungen u . s. w.

Durch die Nothschlachtnng von an der Schweinepest erkrankten Schweinen
entstehen in den betreffenden Gehöften gefährliche Senchenquellen oft für lange
Zeit , und ist es auch erwiesen , dass durch das Fleisch nnd die Abfälle von
solchen geschlachteten Schweinen die Seuche weiter verbreitet wird.

Das Fleisch dieser kranken Thiere ist der menschlichen Gesundheit nach¬
theilig nnd hat häufig das Aussehen von gekochtem Fleische.

Schweine , welche nur in geringerem Grade erkranken oder der Krankheit
gegenüber größere Widerstandsfähigkeit besitzen, wie dies bei den einheimischen,
mit englischen Racen nicht gekreuzten Nacen der Fall ist, daher nur vorüber¬
gehendes Unwohlsein äußern , verschleppen besonders häufig diese Seuche.

Am wenigsten widerstandsfähig sind die jüngeren Schweine (Ferkel , Läufer ).
Der Anstecknngsstoff wird durch die ansgeathmete Luft, durch die beim

Husten der erkrankten Thiere entleerten Answurfstoffe , das gemeinsame Futter,
respeclive die Fntterreste , die Tränke , den abgesetzten Koth und Harn , durch
den Mist ans verseuchten Stallungen , Streureste , Stallgeräthe re. verschleppt.

Die Krankheit selbst besteht in einer Lungen - nnd Darmentzündung
mit häufig ansgebreiteter Zerstörung der Darmschlcimhaut ; in vielen Fällen
tritt auch eine schwere Erkrankung der Nieren und Harnorgane überhaupt
hinzu . Nicht selten finden ähnliche Zerstörungen wie ans der Darmschleimhant
sich auch ans der Schleimhaut des Maules , der Rachenhöhle , des Schlundes
nnd der Luftröhre.

Je nachdem die Erkrankung der Lunge oder die des Darmes , respective
der ganzen Luftwege oder der Verdannngsorgane vorwalten , sind die Krankheits-
erscheinnngen verschieden ausgeprägt.

Die Krankheit beginnt mit mangelnder Fresslnst nnd mit Durst , großer
Hinfälligkeit der Thiere und Schwäche , namentlich im Hintertheile ; der Gang
ist matt , taumelnd , schwankend im Hintertheile , die Füße sind wie steif, die
Schritte kurz. Die Schweine liegen viel , verkriechen sich unter die Streu nnd
stehen nur ungern nnd schwer auf , grunzen selten nnd merklich heiser, husten
schwach, oft schwer vernehmbar , kurz, athmcn schnell mit auffallender Bewegung
der Banchwaudnngen . Vielfach wird im Beginne der Krankheit und auch im
weiteren Verlause Erbrechen oder auch blutig gefärbter Durchfall , mitunter j
der Abgang klein geballten , blutig gefärbten oder stark mit blutigem Schleim
überzogenen Kothes beobachtet.

Die kranken Thiere fiebern heftig , zittern am Körper , die Haut fühlt
sich zuweilen heiß, zuweilen kühl an nnd ist oft, namentlich um die Ohren,
am Rüssel , unter dem Halse , am Bauche und an der inneren Fläche der
Schenkel hochroth bis blau gefärbt ; in den meisten Fällen stellt sich ein mit
Schorf -(Krusten -)Bildnng verbundener Ausschlag ein.

Anfangs thrünen die Angen , bald jedoch werden sie durch eine zähe
eitrige Masse verklebt und halb geschlossen gehalten.

Die Thiere magern schnell ab und verenden oft nach wenigen Tagen;
mitunter dauert jedoch die Krankheit mehrere Wochen , in seltenen Fällen
auch Monate.

Die Krankheitserscheiuungen treten bei neu angetansten Schweinen in
der Regel bald nach der Einstellung ans nnd sind so auffällig , dass sie bei
nur einiger aufmerksamer Beobachtung dem Wartepersonale nicht entgehen
könne» . Schon die Wahrnehmung der bei Beginn der Krankheit anftretenden
Erscheinungen verpflichtet die Schweine -Besitzer zur unverzüglichen Anzeige bei
dem Gemeindevorsteher.

(Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landes-
gesehblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1806 publizierten Gesetze und Verordnungen .)

Reichsgksttzblatl.
Nr . Erlass des Finanzministeriums vom

5 . April 1 899,  betreffend die Zulassung von Colli mit ungleichem Netto¬
gewichte bei der unter Nanmverschluss erfolgenden Ausfuhr von Consumzncker
ans Zncker-Erzeugnngsstätten über die Zoll -Linie.

Nr . 7L . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 7 . April 1899,  betreffend die Erstreckung des Bauvollendnngs-
termines für die Kleinbahn von Prag (Smichow ) nach Kosir.

Nr . 72 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 7 . April 1899 , betreffend die Erstreckung der Baufrist für die
Localbahn Brandeis a . d. E .— Neratowitz.

Nr . 73 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 7 . April 1899 , betreffend die Concessionierung von zwei mit
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleiubahnlinien im Gebiete
der Stadl Aussig nnd deren nächsten Umgebung.

Nr . 74 . Sechster Nachtrag zu der Vollzugsvorschrift znm
IV . Hauptstücke des Gesetzes vom 25 . October 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220 , be¬
treffend die direkten Personalstenern.

Nr . 73 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 13 . April 1899 , betreffend die Erstreckung der Baus,ist für die
Localbahn Strakonitz — Breznitz sainmt Abzweigungen.

Nr . 76 . Erlass des Finanzministeriums vom
10 . April 1899,  betreffend Bestimmungen über die Anlegung des
Erwerbstener -Catasters für die zweite nnd die folgenden Veraulagnngsperioden
der allgemeinen Erwerbstener.

Nr . 77 . Concessionsurknnde vom 15 . April 1899
für die schmalspurige Localbahn von Triest nach Pareuzo , eventuell nach
Canfanaro.

Nr . 78 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 16 . April 1899 , betreffend die Errichtung einer Expositnr des
Nebenzollamtes vor Grottan in Wetzwalde.

Nr . 70 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
nnd des Handels vom 29 . April 1899 , betreffend die Ab¬
änderung beziehungsweise Ergänzung der Bestimmungen des alphabetischen
Warenverzeichnisses znm Zolltarife bei dem Schlagworte „Kürschnerwaren ".

Nr . 86 . Verordnung der Ministerien des Inner » ,
der Finanzen . des Handels und für Landesverthcidignng
im Einvernehmen mit dein k. und k. Reichs -Kriegs-
Ministerium vom 4 . Mai 1899 , bnreffend eine Abänderung der
Ministerial -Verorduung vom 17. Mai 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 62 , mit welcher
Bestimmungen über den Pulver -Verschleiß erlassen wurden .*)

Nr . 81 . Kaiserliche Verordnung vom 2 . Mai 1899,
betreffend die Abwehr nnd Tilgung der Schweinepest (Schweinesenche) .*)

6 . Landeageletchlall.

Nr . 26 . Kundmachung der k. k. niederösterreichischen
Finanz -Landes - Direction vom 30 . Mürz 1899 , betreffend die
Termine zur Einzahlung der directen Stenern im II . Quartale 1899.

Nr . 21 . Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogthnme Österreich unter der Enns vom 17 . April
1899 , Z . 34530 , betreffend die Satzungen einer „niederösterreichischen

Landes -Hagelversicherungsanstalt " mit dem Sitze in Wien.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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